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Abschnitt A

1. Versicherte Gefahren und Schaden (Versicherungsfall),
generelle Ausschliisse

1.1. Versicherungsfall
Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch

1.1.1. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

1.1.2. Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
oder den Versuch einer solchen Tat;

1.1.3. Leitungswasser;
1.1.4. Naturgefahren
(1) Sturm, Hagel,

(2) weitere Elementargefahren, soweit gegen Pramienzuschlag geson-
dert vereinbart und im Versicherungsschein aufgefiihrt,

zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

1.2. Ausschliisse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
1.2.1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, Birgerkrieg,
Revolution, Rebellion oder Aufstand.

1.2.2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch innere Unruhen.

2. Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des
Vertrages

3. Pramien, Versicherungsperiode

»

. Félligkeit der Erst- oder Einmalpramie, Folgen verspéteter Zahlung
oder Nichtzahlung

. Folgepramie
. Lastschriftverfahren
. Préamie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

© 00 N o u

. Gefahrerhohung

10. Uberversicherung

11. Mehrere Versicherer

12. Versicherung fiir fremde Rechnung

13. Aufwendungsersatz

14. Ubergang von Ersatzanspriichen

15. Kiindigung nach dem Versicherungsfall

16. Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
17. Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftenanderungen
18. Vollmacht des Versicherungsvertreters

19. Reprasentanten

20. Verjahrung

21. Zustandiges Gericht

22. Anzuwendendes Recht

23. Sanktionsklausel

1.2.3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioakti-
ve Substanzen.

2. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge

2.1. Versicherte Gefahren und Schiaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fur versicherte Sachen, die durch
2.1.1. Brand,

2.1.2. Blitzschlag,

2.1.3. Explosion, Implosion,

2.1.4. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung

zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

2.2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemaRen Herd ent-
standen ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszu-
breiten vermag.

2.3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines Blitzes auf Sachen.

Uberspannungs-, Uberstrom- oder Kurzschlussschiaden an elektrischen
Einrichtungen und Geraten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem
Grundstiick, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Scha-
den anderer Art entstanden sind.

Spuren eines Blitzschlags an diesem Grundstiick, an dort befindlichen
Antennen oder anderen Sachen als elektrischen Einrichtungen und
Geraten stehen Schaden anderer Art gleich.
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2.4. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dampfen beruhende, plétzlich verlaufende Kraftauerung.

Eine Explosion eines Behalters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor,
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein
plétzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und auf3erhalb des
Behélters stattfindet. Wird im Innern eines Behalters eine Explosion durch
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein ZerreilRen seiner Wan-
dung nicht erforderlich.

2.5. Implosion

Implosion ist ein plotzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines
Hohlkérpers durch &uReren Uberdruck infolge eines inneren Unterdru-
ckes.

2.6. Nicht versicherte Schaden
Nicht versichert sind

2.6.1. ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch Erdbe-
ben;

2.6.2. Sengschaden;

2.6.3. Schaden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-
brennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schaden, die an
Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftreten-
den Gasdruck entstehen.

Die Ausschlisse gemaR Nr. 2.6.2 bis Nr. 2.6.3 gelten nicht fir Schaden,
die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine
versicherte Gefahr gemaR Nr. 2.1 verwirklicht hat.

3. Einbruchdiebstahl

3.1. Versicherte Gefahren und Schiaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch
3.1.1. Einbruchdiebstahl,

3.1.2. Vandalismus nach einem Einbruch,

3.1.3. Raub

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen, zerstort
oder beschadigt werden.

3.2. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

3.2.1. in einen Raum eines Gebaudes einbricht, einsteigt oder mittels
eines Schllssel, dessen Anfertigung fiir das Schloss nicht von einer dazu
berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlis-
sel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines
falschen Schllssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass
versicherte Sachen abhandengekommen sind;

3.2.2. in einem Raum eines Gebaudes ein Behaltnis aufbricht oder
falsche Schlussel (siehe 3.2.1) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu
offnen; der Gebrauch eines falschen Schliissels ist nicht schon dann
bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen
sind;

3.2.3. aus einem verschlossenen Raum eines Gebdudes Sachen ent-
wendet, nachdem er sich in das Gebadude eingeschlichen oder dort
verborgen gehalten hatte;

3.2.4. in einem Raum eines Gebaudes bei einem Diebstahl auf frischer
Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemaR Nr. 3.4.1(1) oder Nr.
3.4.1(2) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhal-
ten;

3.2.5. mittels richtiger Schllssel, die er innerhalb oder auBerhalb des
Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub geman Nr.
3.4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebaudes eindringt oder
dort ein Behaltnis 6ffnet;

3.2.6. in einen Raum eines Gebaudes mittels richtigen Schllssel ein-
dringt, den er — innerhalb oder auBerhalb des Versicherungsortes — durch
Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versi-
cherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des
Schliissels durch fahrlassiges Verhalten ermdglicht hatte.

3.3. Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Tater auf eine der
in Nr. 3.2.1, 3.2.5 oder 3.2.6 bezeichneten Arten in den Versicherungsort
eindringt und versicherte Sachen vorsatzlich zerstért oder beschadigt.

3.4. Raub
3.4.1. Raub liegt vor, wenn

(1) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um
dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen aus-
zuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne
Uberwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

(2) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich
wegnehmen lasst, weil eine Gewalttat mit Gefahr fur Leib oder Le-
ben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsortes — bei
mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versicherung-
sortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird — veriibt
werden soll;

(3) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen
werden, weil sein koérperlicher Zustand unmittelbar vor der Weg-
nahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten
sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt
beeintréchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet
ist.

3.4.2. Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner

Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.

3.4.3. Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder
Wegnahme erst auf Verlangen des Téters herangeschafft werden, es sei
denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an
dem die Tathandlungen nach 3.4.1 verlbt wurden.

3.5. Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden, die verursacht werden durch weitere Elementargefah-
ren (Uberschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck,
Lawinen, Vulkanausbruch).

4. Leitungswasser

4.1. Bruchschaden

Soweit Rohre bzw. Installationen gemaR 4.1.1 und 4.1.2 zum versicherten
Hausrat gehoren (siehe Abschnitt A Nr. 6), leistet der Versicherer Ent-
schadigung fiir innerhalb von Gebauden eintretende

4.1.1. frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Rohren

(1) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit
verbundenen Schlauchen;

(2) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Warmepumpen
oder Solarheizungsanlagen;

(3) von Wasserldsch- oder Berieselungsanlagen

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder
vergleichbaren Anlagen sind.

4.1.2. frostbedingte Bruchschaden an nachfolgend genannten Installatio-
nen:

(1) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spiulklosetts, Armaturen (z. B.
Wasser- und Absperrhdhne, Ventile, Geruchsverschliisse, Wasser-
messer) sowie deren Anschlussschlauche;

(2) Heizkorper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebaudes gilt der gesamte Baukorper, einschlieRlich
der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre inner-
halb des Gebaudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen
unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

4.2. Nasseschaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fir versicherte Sachen, die durch
bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstort oder bescha-
digt werden oder abhandenkommen.

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und
Ableitungen) oder damit verbundenen Schlduchen, den mit diesem
Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserfiih-
renden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
aus Klima- Warmepumpen oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserldsch-
und Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbetten und Aquarien ausge-
treten sein.

Sole, Ole, Kiihl- und Kaltemittel aus Klima-, Warmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.
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4.3. Nicht versicherte Schaden

4.3.1. Nicht versichert sind ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen
Schéaden durch

(1)  Plansch- oder Reinigungswasser;
(2) Schwamm;

(3) Grundwasser, stehendes oder flieRendes Gewasser, Uber-
schwemmung oder Witterungsniederschlage oder einen durch diese
Ursachen hervorgerufenen Ruckstau;

(4) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;

(5) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach
Nr. 4.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;

(6) Offnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdiisen wegen
eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Re-
paraturarbeiten an dem versicherten Geb&aude oder an der Wasser-
|6sch- oder Berieselungsanlage;

(7) Leitungswasser aus Eimern, Gielkannen oder sonstigen mobilen
Behaltnissen.

4.3.2. Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir Schaden

(1) an Gebauden oder an Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig sind
und an den in diesen Gebauden oder Gebaudeteilen befindlichen
Sachen;

(2) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, dass
Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.

5. Naturgefahren

5.1. Versicherte Gefahren und Schéaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch
5.1.1. Sturm, Hagel,

5.1.2. Weitere Elementargefahren (nur sofern gesondert vereinbart)
(1)  Uberschwemmung,

2) Rickstau,

(

(3) Erdbeben,

(4) Erdsenkung,

(5) Erdrutsch,

(6) Schneedruck,
(7) Lawinen,

(8) Vulkanausbruch

zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

5.2. Sturm, Hagel

5.2.1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens
Windstarke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62
km/Stunde).

Ist die Windstarke fir den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstar-
ke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

(1) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstiicks
Schaden an Gebauden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten
Gebaudes oder des Gebaudes, in dem sich die versicherten Sa-
chen befunden haben, oder mit diesem Gebaude baulich verbunde-
nen Gebauden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

5.2.2. Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskor-
nern.

5.2.3. Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die
zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen

(1) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf
versicherte Sachen oder auf Gebaude, in denen sich versicherte
Sachen befinden;

(2) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebaudeteile, Baume oder
andere Gegenstande auf versicherte Sachen oder auf Gebaude, in
denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

(3) als Folge eines Schadens nach 5.1.2(1) oder 5.1.2(2) an versicher-
ten Sachen;
(4) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf

Gebaude, die mit dem versicherten Gebaude oder Gebauden, in
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;

(5) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebaudeteile, Bdume oder
andere Gegenstande auf Gebaude wirft, die mit dem versicherten

Gebaude oder Gebauden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind.

5.3. Weitere Elementargefahren

Versicherungsschutz besteht nur, soweit diese Gefahren gegen Pramien-
zuschlag gesondert vereinbart und im Versicherungsschein aufgefiihrt
werden.

5.3.1. Uberschwemmung

Uberschwemmung ist die Uberflutung von Grund und Boden des Versi-

cherungsgrundstiicks mit erheblichen Mengen von Oberflachenwasser
durch

(1)  Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flieRenden) Gewas-
sern;
(2) Witterungsniederschlage;

(3) Austritt von Grundwasser an die Erdoberflache infolge von 5.3.1 (1)
oder 5.3.1 (2)

5.3.2. Rickstau

Rickstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen

(stehenden oder flieRenden) Gewassern oder durch Witterungsnieder-

schldage bestimmungswidrig aus den geb&dudeeigenen Ableitungsrohren

oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebaude eindringt.

5.3.3. Erdbeben

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens, die durch

geophysikalische Vorgénge im Erdinneren ausgeldst wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,

dass

(1) die naturbedingte Erschitterung des Erdbodens in der Umgebung
des Versicherungsortes Schaden an Geb&uden im einwandfreien
Zustand oder an ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen ange-
richtet hat,

oder

(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten
Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.
5.3.4. Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens lber
naturbedingten Hohlraumen.

5.3.5. Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstiirzen von Erd- oder
Gesteinsmassen.

5.3.6. Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.
5.3.7. Lawinen

Lawinen sind an Berghéngen niedergehende Schnee- oder Eismassen.
5.3.8. Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plétzliche Druckentladung beim AufreiRen der

Erdkruste, verbunden mit Lavaergussen, Asche-Eruptionen oder dem
Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

5.4. Nicht versicherte Schaden

5.4.1. Nicht versichert sind ohne Rucksicht auf mitwirkende Ursachen
Schéaden durch

(1)  Sturmflut;

(2) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht
ordnungsgemaf geschlossene Fenster, Auentiiren oder andere
Offnungen, es sei denn, dass diese Offnungen durch eine der versi-
cherten Naturgefahren (siehe Nr. 5.1.1) entstanden sind und einen
Gebaudeschaden darstellen;

(3) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberflache gedrungen (siehe
Nr. 5.3.1(3);

(4) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt nicht fir Erdbe-
ben;

(6) Trockenheit oder Austrocknung.

5.4.2. Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir Schaden an

(1) Gebauden oder an Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und
an den in diesen Geb&duden oder Gebaudeteilen befindlichen Sa-
chen;

(2) Sachen, die sich auBerhalb von Gebauden befinden. Nach Nr. 5.1
versichert sind jedoch auf dem gesamten Grundstlick, auf dem sich
die versicherte Wohnung befindet, Antennenanlagen und Markisen,
wenn sie ausschlieBlich vom Versicherungsnehmer genutzt werden.
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5.5. Selbstbehalt

Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag vereinbarte
Selbstbehalt abgezogen.

5.6. Wartezeit

Fir die weiteren Elementargefahren (Uberschwemmung, Riickstau,
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkan-
ausbruch) besteht Versicherungsschutz erst nach Ablauf von einem
Monat nach Versicherungsbeginn. Die Wartezeit entfallt, soweit Versiche-
rungsschutz gegen Elementargefahren Uber einen anderen Vertrag
bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbre-
chung fortgesetzt wird und nicht vom Vorversicherer gekiindigt wurde. Die
Wartezeit entféllt auch, wenn der Versicherungsbeginn mindestens einen
Monat nach dem Antragseingang ist.

6. Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versiche-
rungsort

6.1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein be-
zeichneten Wohnung (Versicherungsort).

Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem
und &rtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstdrt oder beschéa-
digt wird oder abhandenkommt, ist versichert.

Hausrat auflerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung
ist nur im Rahmen der AuRenversicherung (siehe Abschnitt A 7) oder
soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist, versichert.

6.2. Definitionen

6.2.1. Zum Hausrat gehdren alle Sachen, die dem Haushalt des Versi-
cherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch)
dienen.

6.2.2. Wertsachen und Bargeld gehéren ebenfalls zum Hausrat. Hierfur
gelten besondere Voraussetzungen und Entschadigungsgrenzen (siehe
Abschnitt A 13).

6.2.3. Ferner gehdren zum Hausrat

(1) alle in das Gebaude eingefligten Sachen (z. B. Einbaumdébel und
Einbaukuchen), die der Versicherungsnehmer als Mieter oder Woh-
nungseigentimer auf seine Kosten beschafft oder ibernommen hat
und daher hierfir die Gefahr tragt. Eine anderweitige Vereinbarung
Uber die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuwei-
sen;

(2) Anbaumébel und Anbaukiichen, die serienmaBig produziert und
nicht individuell fiir das Gebaude gefertigt, sondern lediglich mit ei-
nem geringen Einbauaufwand an die Gebaudeverhaltnisse ange-
passt worden sind;

(3) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschlieflich
der versicherten Wohnung gemaR Nr. 6.1 dienen und sich auf dem
Grundstiick befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt;

(4) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes
Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigentum von Mietern bzw.
Untermietern des Versicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 6.4.5);

(5) selbstfahrende Krankenfahrstiihle, Rasenmaher, Go-Karts, Modell-
und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind;

(6) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschlieRlich ihrer Moto-
ren sowie Surfgerate;

(7)  Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen;

(8) Arbeitsgerate und Einrichtungsgegenstande, die ausschlieRlich dem
Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit
ihm in hauslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handels-
waren und Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen;

(9) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmaRig artgerecht in Wohnungen
(nach Nr. 6.3.1) gehalten werden (z. B. Fische, Katzen, Végel).

6.3. Versicherungsort

Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung.
Zur Wohnung gehéren

6.3.1. diejenigen Raume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selb-
standige Lebensfiihrung erméglichen. Dies sind die ausschlieRlich vom
Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in héuslicher Gemeinschaft
lebenden Person privat genutzten Flachen eines Gebaudes. Raume, die
ausschlieRlich beruflich oder gewerblich genutzt werden, gehéren nicht
zur Wohnung, es sei denn, sie sind ausschlieRlich tber die Wohnung zu
betreten (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung);

6.3.2. Loggien, Balkone, an das Gebaude unmittelbar anschlieRende
Terrassen sowie ausschliellich vom Versicherungsnehmer oder einer mit
ihm in hauslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken
genutzte Raume in Nebengebduden - einschlieBlich Garagen — des
Grundstiicks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet; gemein-
schaftlich genutzte Raume, in dem Hausrat bestimmungsgemafl vorge-
halten wird (z. B. ausgewiesene Stellflachen in Fluren, Fahrradkeller,
Waschkeller) des Grundstiicks, auf dem sich die versicherte Wohnung
befindet;

6.3.3. darliber hinaus privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der
Nahe des Versicherungsortes befinden.

6.4. Nicht versicherte Sachen; Daten und Programme
Nicht zum Hausrat gehéren
6.4.1. Gebaudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 6.2.3(1) genannt;

6.4.2. vom Gebaudeeigentimer eingebrachte Sachen, fir die dieser
Gefahr tragt.

Sofern die urspriinglich vom Gebaudeeigentimer eingebrachten oder in
dessen Eigentum Ubergegangenen Sachen durch den Mieter ersetzt
werden — auch hoher- oder geringer wertigere —, sind diese Sachen im
Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. Das gleiche gilt fir vom
Wohnungseigentiimer ersetzte Sachen;

6.4.3. Kraftfahrzeuge aller Art und Anhénger, unabhangig von deren
Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehor von Kraftfahrzeugen und
Anhéngern, soweit nicht unter Nr. 6.2.3(5) genannt;

6.4.4. Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhangig von deren Versiche-
rungspflicht, einschlieBlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter. Nr.
6.2.3(5) bis Nr. 6.2.3(7) genannt;

6.4.5. Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versi-
cherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungs-
nehmer Uberlassen;

6.4.6. Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versiche-
rungsvertrag versichert sind (z. B. fir Schmucksachen und Pelze, Kunst-
gegenstande, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen).

Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine Sachen.
Kosten fir die technische Wiederherstellung von elektronisch gespeicher-
ten, ausschlieRlich fiir die private Nutzung bestimmten Daten und Pro-
gramme sind nur versichert, soweit dies gesondert im Versicherungsver-
trag vereinbart ist.

7. AuBenversicherung

7.1. Begriff und Geltungsdauer der AuBenversicherung

Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer
mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder die deren
Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solange sie sich vo-
ribergehend auRerhalb des Versicherungsortes befinden. Zeitrdume von
mehr als drei Monaten gelten nicht als vortibergehend.

7.2. Unselbstandiger Hausstand wahrend Wehr- und Zivildienst oder
Ausbildung

Halt sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in hauslicher Ge-
meinschaft lebende Person zur Ausbildung, zur Ableistung eines freiwilli-
gen Wehrdienstes, eines internationalen oder nationalen Jugendfreiwilli-
gendienstes (Freiwiliges Soziales oder Okologisches Jahr) oder des
Bundesfreiwilligendienstes auflerhalb der Wohnung auf, so gilt dies so
lange als vorilibergehend, bis ein eigener Hausstand gegriindet wird.

7.3. Einbruchdiebstahl

Fir Schaden durch Einbruchdiebstahl missen die in Abschnitt A 3.2
genannten Voraussetzungen erflillt sein.

7.4. Raub

Bei Androhung einer Gewalttat mit Gefahr fiir Leib oder Leben besteht
AuBenversicherungsschutz nur in den Féllen, in denen der Versiche-
rungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lasst,
weil eine Gewalttat an Ort und Stelle veriibt werden soll. Dies gilt auch,
wenn der Raub an Personen begangen wird, die mit dem Versicherungs-
nehmer in hauslicher Gemeinschaft leben. Der AuRenversicherungs-
schutz erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf
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Sachen, die erst auf Verlangen des Taters an den Ort der Wegnahme
oder Herausgabe gebracht werden.

7.5. Naturgefahren

Fir Naturgefahren besteht AuRenversicherungsschutz nur innerhalb von
Gebauden.

7.6. Entschadigungsgrenzen

7.6.1. Die Entschadigung im Rahmen der Auflenversicherung ist insge-
samt auf 20 Prozent der Versicherungssumme, hoéchstens auf EUR
12.500, begrenzt.

7.6.2. Fur Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusétzlich Entschadigungs-
grenzen (siehe Abschnitt A 13.2).

8. Versicherte Kosten

8.1. Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und
tatsachlich angefallenen

8.1.1. Aufrdumungskosten

fir das Aufrdumen versicherter Sachen sowie flir das Wegrdumen und
den Abtransport von zerstorten und beschadigten versicherten Sachen
zum nachsten Ablagerungsplatz und fiir das Ablagern und Vernichten.

8.1.2. Bewegungs- und Schutzkosten

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, veran-
dert oder geschutzt werden missen.

8.1.3. Hotelkosten

fir Hotel- oder ahnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Frih-
stlick, Telefon), wenn die ansonsten standig bewohnte Wohnung unbe-
wohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Beschréankung
auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist, langs-
tens fur die Dauer von 100 Tagen. Die Entschadigung ist pro Tag auf 1
Promille der Versicherungssumme begrenzt, soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist.

8.1.4. Transport- und Lagerkosten

fir Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die Woh-
nung unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Lage-
rung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten fir die
Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung
wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der
Wohnung wieder zumutbar ist, Iangstens fiir die Dauer von 100 Tagen.

8.1.5. Schlossénderungskosten

fir Schlosséanderungen der Wohnung, wenn Schllssel fur Tiren der
Wohnung oder fiir dort befindliche Wertschutzschranke durch einen
Versicherungsfall abhandengekommen sind.

8.1.6. Bewachungskosten

fir die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbewohn-
bar wurde und SchlieRvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen
ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt
ersetzt, in dem die SchlieBvorrichtungen oder sonstige Sicherungen
wieder voll gebrauchsfahig sind, langstens fir die Dauer von 72 Stunden.

8.1.7. Reparaturkosten fir Gebdudeschaden

die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub oder den
Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Wohnung durch Vandalis-
mus nach einem Einbruch oder einem Raub entstanden sind.

8.1.8. Reparaturkosten fir Nasseschaden

an Bodenbeldgen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in
Sondereigentum befindlichen Wohnungen.

8.1.9. Kosten fir provisorische MaRnahmen
Kosten fiir provisorische Malnahmen zum Schutz versicherter Sachen.

9. Versicherungswert, Versicherungssumme

9.1. Versicherungswert

Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschadigungsberech-
nung.

9.1.1. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen
gleicher Art und Gite in neuwertigem Zustand (Neuwert).

9.1.2. Fir Kunstgegensténde (siehe Abschnitt A 13.1.1(4) und Antiquita-
ten (siehe Abschnitt A 13.1.1(5)) ist der Versicherungswert der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Giite.

9.1.3. Sind Sachen fiir ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht
mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der fir den Versiche-
rungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

9.1.4. Soweit die Entschadigung fiir Wertsachen auf bestimmte Betrége
begrenzt (Entschadigungsgrenzen siehe Abschnitt A 13.2) ist, werden bei
der Ermittlung des Versicherungswertes hdchstens diese Betrage beriick-
sichtigt.

9.2. Versicherungssumme

9.2.1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entspre-
chen.

9.2.2. Die Versicherungssumme erhéht sich um einen Vorsorgebetrag
von 10 Prozent.

9.3. Unterversicherungsverzicht

Der Versicherer nimmt bei der Entschadigung keinen Abzug wegen
Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht), wenn

(1)  bei Eintritt des Versicherungsfalles die Wohnflache der im Versiche-
rungsschein genannten Wohnflache entspricht und

(2) die vereinbarte Versicherungssumme den vom Versicherer fiir die
Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichtes vorgegebenen
Betrag pro Quadratmeter Wohnflache, multipliziert mit der im Versi-
cherungsschein genannten Wohnflache, nicht unterschreitet. Diese
Voraussetzung ist dann erfiillt, wenn bei Objekten 650,00 Euro Ver-
sicherungssumme pro Quadratmeter Wohnflache vereinbart sind
und

(3) nicht ein weiterer Hausratversicherungsvertrag fir denselben
Versicherungsort ohne Unterversicherungsverzicht besteht.

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht ein bisher verein-
barter Unterversicherungsverzicht auf die neue Wohnung uber. Sind die
Voraussetzungen flr die Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts
fiir die neue Wohnung nicht mehr erfiillt (z. B. bei einer VergroRerung der
Wohnflache), gilt der Unterversicherungsverzicht bis zur Anpassung des
Vertrages an die Voraussetzung, langstens jedoch bis zu zwei Monaten
nach Umzugsbeginn.

9.4. Anpassung von Versicherungssumme und Pramie

9.4.1. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Entwick-
lung der Verbraucherpreise an. Er veréndert hierzu die Versicherungs-
summe.

Fur die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- und Gebrauchsguter
ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung
gelagerten Guter” verwendet. Dieser ist Bestandteil des Verbraucher-
preisindexes fir Deutschland (VPI). MalRgebend ist der jeweils fiir den
Monat September vom Statistischen Bundesamt verdéffentlichte Index.

Die Versicherungssumme erhoht oder vermindert sich entsprechend dem
Prozentsatz, um den sich der Index im vergangenen Kalenderjahr gegen-
Uber dem davorliegenden Kalenderjahr verandert hat.

Der Veranderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem
Komma bericksichtigt.

Die neue Versicherungssumme verandert sich jeweils mit Beginn einer
jeden Versicherungsperiode. Sie wird auf den nachsten vollen Euro
aufgerundet. Der Versicherer gibt dem Versicherungsnehmer die neue
Versicherungssumme bekannt.

Wird bei Vertragen, die im Rahmen der Janitos Annahmerichtlinien zur
Hausratversicherung abgeschlossen wurden, durch die Anpassung eine
Versicherungssumme von 350.000 Euro erreicht, stellt dieser Wert die
Maximalversicherungssumme dar und es erfolgt keine weitere Anpas-
sung.

Wird bei Vertragen, die auferhalb der Janitos Annahmerichtlinien im
Rahmen einer individuellen Prifung mit einer Versicherungssumme von
Uber 350.000 Euro abgeschlossen wurden, durch die Anpassung eine
Versicherungssumme von 500.000 Euro erreicht, stellt dieser Wert die
Maximalversicherungssumme dar und es erfolgt keine weitere Anpas-
sung.

9.4.2. Aus der neuen Versicherungssumme ergibt sich eine neue Pramie.

9.4.3. Der Versicherungsnehmer kann der Anpassung der Versiche-
rungssumme durch Erklarung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) widersprechen. Dies muss innerhalb eines Monats geschehen,
nachdem ihm die Mitteilung Uber die neue Versicherungssumme zuge-
gangen ist. Um die Frist zu wahren, gentigt es, den Widerspruch rechtzei-
tig abzusenden. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.
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10. Anpassung der Pramie

10.1. Grundsatz

Die Pramie, auch soweit sie fiir erweiterten Versicherungsschutz verein-
bart ist, kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach MaRgabe
der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des Pramiensatzes
steigen oder sinken.

10.2. Pramienanpassung

10.2.1. In Ergdnzung zu Abschnitt A 10.1 ist der Versicherer berechtigt,
mindestens einmal im Kalenderjahr bei bestehenden Vertragen zu prifen,
ob die Pramiensatze beibehalten werden kénnen oder ob eine Anpas-
sung (Erhdhung oder Absenkung) vorgenommen werden muss. Zur
Ermittlung des Anpassungsbedarfs wird der Pramiensatz mindestens alle
5 Jahre - gerechnet ab dem 01.01.2024 - neu ermittelt.

Zweck der Prifung ist es, durch eine Neukalkulation der Pramiensatze
eine dauerhafte Erflllbarkeit unserer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsvertragen sicherzustellen.

Dabei wendet der Versicherer die anerkannten Grundséatze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik an.

Die Neukalkulation beriicksichtigt neben der der bisherigen Schadenent-
wicklung auch die voraussichtliche kiinftige Entwicklung des Schadenbe-
darfs. Der Versicherer ist berechtigt, Veranderungen der seit der letzten
Festsetzung der Pramien tatséchlich eingetretenen Schaden- und Kos-
tenentwicklung zu bericksichtigen. Bei steigenden Kosten berlicksichtigt
der Versicherer insbesondere nur — bei Vertragsschluss nicht vorherseh-
bare — Erhéhungen der Abschluss- und Verwaltungskosten, hdhere
Regulierungskosten fir Schadensfalle, Riickversicherungskosten, inflati-
onar bedingte Preissteigerungen und Steuererhéhungen. Eine Anpas-
sung der Prémien aus Griinden der Gewinnsteigerung o. A. kommt nicht
in Betracht.

Als Datengrundlage fiir die Kalkulation kommen unternehmenseigene und
unternehmensiibergreifende Daten in Betracht; unternehmensibergrei-
fende Daten werden u.a. vom Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft bzw. vom Bundesaufsichtsamt fiir Finanzdienstleistungen
zur Verfigung gestellt.

Sind Teile des Gesamtbestands aller versicherten Risiken nach objekti-
ven risikobezogenen Kriterien voneinander abgrenzbar, kann die Ermitt-
lung des Anpassungsbedarfs durch eine gesondert zu kalkulierende
Zusammenfassung erfolgen, welche mathematisch-statistischen und
geographischen Verfahren folgt. Solche Zusammenfassungen kommen
z.B. bei dem Kriterium ,Geographische Lage® in Betracht.

10.2.2. Sofern die Neukalkulation nach Nr. 10.2.1 eine Veradnderung des
Pramiensatzes ergibt, ist der Versicherer berechtigt und im Fall einer sich
aus der Neukalkulation ergebenden Pramiensatzreduzierung verpflichtet,
den Préamiensatz fiir die bestehenden Vertrage mit Wirkung ab Beginn
des nachsten Versicherungsjahres entsprechend anzupassen.

Betragt die Erhéhung oder Verminderung des Pramiensatzes weniger als
drei Prozent, besteht kein Anpassungsrecht und auch keine Anpassungs-
verpflichtung. Sieht der Versicherer von einer Pramiensatzerhéhung ab,
kann die festgestellte Abweichung jedoch bei der nachsten Anpassung
berticksichtigt werden.

Der neue Pramiensatz darf nicht héher sein als der Pramiensatz fiir den
gleichen Versicherungsschutz im Neugeschaft (bei gleichen risikotechni-
schen Voraussetzungen).

10.2.3. Erhoht der Versicherer auf Grund des vereinbarten Anpassungs-
rechts die Pramie, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung der Pramienerh6hung mit
sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Erhéhung, kiindigen. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf das Kindigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spatestens einen Monat vor
dem Wirksamwerden der Erhéhung der Pramie zugehen.

11. Wohnungswechsel

11.1. Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versiche-
rungsschutz auf die neue Wohnung Uber. Wahrend des Wohnungswech-
sels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versiche-
rungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spatestens zwei Monate
nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht
werden.

11.2. Mehrere Wohnungen

Behéalt der Versicherungsnehmer zusétzlich die bisherige Wohnung, geht
der Versicherungsschutz nicht Giber, wenn er die alte Wohnung weiterhin
bewohnt (Doppelwohnsitz); fiir eine Ubergangszeit von zwei Monaten
besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

11.3. Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung Ulber. Der
Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spatestens zwei
Monate nach Umzugsbeginn.

11.4. Anzeige der neuen Wohnung

11.4.1. Der Bezug einer neuen Wohnung ist spatestens bei Beginn des
Umzugs dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnflache in Quadrat-
metern anzuzeigen.

11.4.2. Waren fiir die bisherige Wohnung besondere Sicherungen ver-
einbart, so ist dem Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung
vorhanden sind (siehe Modul Gefahrerhéhung).

11.4.3. Verandert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnflache
oder der Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht
entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung fihren.

11.5. Festlegung der neuen Pramie, Kiindigungsrecht

11.5.1. Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung glilti-
gen Tarifbestimmungen des Versicherers.

11.5.2. Bei einer Erhéhung der Pramie aufgrund veranderter Pramiens-
atze oder bei Erh6hung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag kiindigen. Die Kiindigung hat spatestens einen
Monat nach Zugang der Mitteilung lber die Erhéhung zu erfolgen. Sie
wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kiindigung ist in Textform (z.
B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklaren.

11.5.3. Der Versicherer kann bei Kiindigung durch den Versicherungs-
nehmer die Prémie nur in der bisherigen Hohe zeitanteilig bis zur Wirk-
samkeit der Kiindigung beanspruchen.

11.6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung

11.6.1. Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsneh-
mer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen
Ehewohnung zuriick, so gelten als Versicherungsort (siehe Abschnitt A
6.3) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige
Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Anderung des Versicherungsvertra-
ges, langstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nachsten, auf
den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Pramienfalligkeit.
Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen Wohnung
des Versicherungsnehmers.

11.6.2. Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus,
so sind Versicherungsort (sieche Modul Versicherungsort) die bisherige
Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies
gilt bis zu einer Anderung des Versicherungsvertrages, langstens bis zum
Ablauf von drei Monaten nach der nachsten, auf den Auszug des Ehegat-
ten folgenden Pramienfalligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz
fir die neue Wohnung.

11.6.3. Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt 11.6.2
entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nachsten,
auf den Auszug der Ehegatten folgenden Pramienfalligkeit erlischt der
Versicherungsschutz fir beide neuen Wohnungen.

11.7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

Nr. 11.6 gilt entsprechend fiir ehedhnliche Lebensgemeinschaften und
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort ge-
meldet sind.

12. Entschadigungsberechnung, Unterversicherung

12.1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

12.1.1. zerstorten oder abhandengekommenen Sachen der Versiche-
rungswert (siehe Abschnitt A 9.1) bei Eintritt des Versicherungsfalles
(siehe Abschnitt A 1);

12.1.2. beschadigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei
Eintritt des Versicherungsfalles zuziiglich einer durch die Reparatur nicht
auszugleichenden Wertminderung, héchstens jedoch der Versicherungs-
wert (siehe Abschnitt A 9.1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe
Abschnitt A 1).
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Wird durch den Schaden die Gebrauchsfahigkeit einer Sache nicht
beeintréachtigt und ist dem Versicherungsnehmer die Nutzung ohne
Reparatur zumutbar (sogenannter Schénheitsschaden), so ist die Beein-
trachtigung durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem Minder-
wert entspricht.

12.2. Restwerte

Restwerte werden in den Fallen von Nr. 12.1 angerechnet.

12.3. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer
vorsteuerabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer Mehrwertsteuer tatsachlich nicht gezahlt hat.

12.4. Gesamtentschadigung, Kosten aufgrund Weisung

Die Entschadigung fiir versicherte Sachen einschlieBlich versicherter
Kosten ist je Versicherungsfall (sieche Abschnitt A 1.1) auf die vereinbarte
Versicherungssumme (siehe Abschnitt A 9.2.1) einschlieBlich Vorsorge-
betrag (siehe Abschnitt A 9.2.2) begrenzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (siehe Abschnitt B
13), die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbe-
grenzt ersetzt.

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschlieBlich Vorsorgebetrag
fir die Entschadigung versicherter Sachen bereits vollstandig ausge-
schopft, so werden versicherte Kosten (siehe Abschnitt A 8) dariiber
hinaus bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme (siehe Abschnitt A
9.2) ersetzt.

12.5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe
Abschnitt A 1.1) niedriger als der Versicherungswert (siehe Abschnitt A
9.1) der versicherten Sachen (Unterversicherung) und ist kein Unterversi-
cherungsverzicht vereinbart bzw. dieser nachtraglich entfallen, wird die
Entschadigung gemal Nr. 12.1 in dem Verhéltnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel
gekirzt: Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-
rungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

12.6. Versicherte Kosten

Berechnungsgrundlage fiir die Entschadigung versicherter Kosten (siehe
Abschnitt A 8) ist der Nachweis tatsachlich angefallener Kosten unter
Berlicksichtigung der jeweils vereinbarten Entschadigungsgrenzen.

Fir die Entschadigungsberechnung der versicherten Kosten (siehe
Abschnitt A 8) sowie der Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-
und Schadenermittlungskosten (siehe Abschnitt B 13) gilt Nr. 12.5 ent-
sprechend.

13. Entschadigungsgrenzen fiir Wertsachen, Wertschutz-
schranke

13.1. Definitionen

13.1.1. Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt A 6.2.2) sind

(1) Bargeld und auf Geldkarten geladene Betrage (z. B. Chipkarte);
(2)  Urkunden einschlieBlich Sparbiicher und sonstige Wertpapiere;

(3) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Minzen und
Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin;

(4) Pelze, handgeknipfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegen-
stdnde (z. B. Gemalde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und
Plastiken) sowie nicht in 13.1.1 (3) genannte Sachen aus Silber;

(5) Antiquitaten (Sachen, die lber 100 Jahre alt sind), jedoch mit
Ausnahme von Mébelstlicken.

13.1.2. Wertschutzschranke im Sinne von Nr. 13.2.2 sind Sicherheitsbe-

héltnisse, die

(1) durch die VdS Schadenverhitung GmbH oder durch eine gleicher-
mafen qualifizierte Prifstelle anerkannt sind und

(2) als freistehende Wertschutzschranke ein Mindestgewicht von 200
kg aufweisen oder bei geringerem Gewicht nach den Vorschriften
des Herstellers fachmannisch verankert oder in der Wand oder im
FuBboden biindig eingelassen sind (Einmauerschrank).

13.2. Entschadigungsgrenzen

13.2.1. Die Entschadigung fiir Wertsachen unterliegt einer besonderen

Entschadigungsgrenze. Sie betrégt je Versicherungsfall 20 Prozent der

Versicherungssumme, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

13.2.2. Fir Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles

auBerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschrankes

(siehe Nr. 13.1.2) befunden haben, ist die Entschadigung je Versiche-

rungsfall begrenzt auf

(1) EUR 1.000 fir Bargeld und auf Geldkarten geladene Betrage mit
Ausnahme von Munzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag
Ubersteigt, hochstens auf den vereinbarten Betrag;

(2) EUR 2.500 insgesamt fir Urkunden einschlieBlich Sparbiicher und
sonstige Wertpapiere, héchstens auf den vereinbarten Betrag;

(3) EUR 20.000 insgesamt fir Schmucksachen, Edelsteine, Perlen,
Briefmarken, Mlinzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold
und Platin, héchstens auf den vereinbarten Betrag.

14. Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

14.1. Falligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung wird féllig, wenn die Feststellungen des Versicherers
zum Grunde und zur Héhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.

14.2. Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine
weitergehende Zinspflicht besteht:

14.2.1. Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird — seit Anzeige des Schadens
zu verzinsen.

14.2.2. Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basis-
zinssatz des Blrgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch
bei 4 Prozent und héchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

14.2.3. Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.

14.3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaR Nr. 14.1, 14.2.1 ist der Zeitraum
nicht zu beriicksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann.

14.4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

14.4.1. Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

14.4.2. ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den
Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch lauft.

15. Sachverstandigenverfahren

15.1. Feststellung der Schadenhohe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem Sachverstandigenver-
fahren festgestellt wird. Ein solches Sachverstandigenverfahren kdnnen
Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

15.2. Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

15.3. Verfahren vor Feststellung

Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:
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15.3.1. Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
einen Sachverstandigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
stdndigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverstandigen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
auffordern, den zweiten Sachverstéandigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das fur
den Schadenort zustdndige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auffor-
derung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

15.3.2. Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in
dauernder Geschaftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei
Mitbewerbern oder Geschaftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ahnlichen Verhaltnis steht.

15.3.3. Beide Sachverstéandige benennen in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
standigen als Obmann. Die Regelung unter 15.3.2 gilt entsprechend fir
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstéandigen. Einigen
sich die Sachverstéandigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer
Partei durch das fir den Schadenort zustdndige Amtsgericht ernannt.

15.4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstandigen missen enthalten:

15.4.1. ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstérten und
beschadigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versiche-
rungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles;

15.4.2. die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
15.4.3. die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
15.4.4. die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;

15.4.5. den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen
versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, wenn kein
Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

15.5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige Ubermittelt seine Feststellungen beiden Parteien
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverstéandigen voneinan-
der ab, so Ubergibt der Versicherer sie unverziiglich dem Obmann. Dieser
entscheidet Uber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die
Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Grenzen und (ibermittelt
seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes sind fir die
Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Ent-
schadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche
Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachversténdigen die Feststellung
nicht treffen kdnnen oder wollen oder sie verzégern.

15.6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die Kosten

ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien
je zur Halfte.

15.7. Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nicht berihrt.

16. Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des
Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicher-
heitsvorschrift

16.1. Sicherheitsvorschrift

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versiche-
rungsnehmer in der kalten Jahreszeit die Wohnung (siehe Abschnitt A
6.3) zu beheizen und dies gentigend haufig zu kontrollieren oder alle
wasserfihrenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten.

16.2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 16.1 genannte Obliegenheit,
ist der Versicherer unter den in Abschnitt B 8.1.2 und 8.3 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise
leistungsfrei.

17. Besondere gefahrerhohende Umstéande

17.1. Anzeigepflichtige Gefahrerh6hung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerh6hung gemaR Abschnitt B 9 kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn

17.1.1. sich ein Umstand &ndert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat;

17.1.2. sich anlasslich eines Wohnungswechsels (siehe Abschnitt A
10.2.1) ein Umstand &ndert, nach dem im Antrag gefragt worden ist;

17.1.3. die ansonsten stéandig bewohnte Wohnung langer als 60 Tage
ununterbrochen oder Uber eine fiir den Einzelfall vereinbarte langere Frist
hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt oder in geeigneter
Weise gesichert wird. Beaufsichtigt ist eine Wohnung z. B. dann, wenn
sich wahrend der Nacht eine dazu berechtigte volljahrige Person darin
aufhalt;

17.1.4. vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht
gebrauchsfahigem Zustand sind. Das gilt auch bei einem Wohnungs-
wechsel (siehe Abschnitt A 10.2.1).

17.2. Folgen einer Gefahrerh6hung
Zu den Folgen einer Gefahrerhéhung siehe Abschnitt B 9.3 bis 9.5.

18. Wiederherbeigeschaffte Sachen

18.1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, hat der Versi-
cherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlangung
unverziiglich dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) anzuzeigen.

18.2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen
Sache zurlickerlangt, bevor die volle Entschadigung fir diese Sache
gezahlt worden ist, so behalt er den Anspruch auf die Entschadigung, falls
er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung
stellt. Andernfalls ist eine fir diese Sache gewahrte Entschadigung
zurlickzugeben.

18.3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

18.3.1. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache eine Ent-
schadigung in voller Hohe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist,
so hat der Versicherungsnehmer die Entschadigung zuriickzuzahlen oder
die Sache dem Versicherer zur Verfligung zu stellen. Der Versicherungs-
nehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftichen Aufforderung des Versicherers auszuliben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer
Gber.

18.3.2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache eine Ent-
schadigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemaR geringer als der
Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache
behalten und muss sodann die Entschadigung zuriickzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer o&ffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlés abzlglich der Ver-
kaufskosten erhalt der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleis-
teten bedingungsgemafen Entschadigung entspricht.

18.4. Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der Versiche-
rungsnehmer die bedingungsgeméafe Entschadigung in Hohe der Repa-
raturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den
Fallen von Nr. 18.2 oder 18.3 bei ihm verbleiben.

18.5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurlickerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Mdglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaf-
fen.

18.6. Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriickerlangte Sachen
zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das
Eigentum und alle sonstigen Rechte zu libertragen, die ihm mit Bezug auf
diese Sachen zustehen.
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18.7. Riickabwicklung bei kraftlos erklarten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren fiir kraftlos erklart worden,
so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie
wenn er das Wertpapier zurlickerlangt hatte. Jedoch kann der Versiche-
rungsnehmer die Entschadigung behalten, soweit ihm durch Verzégerung
falliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

Abschnitt B

1. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters

1.1. WahrheitsgeméRBe und vollstindige Anzeigepflicht von Gefahr-
umstédnden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstdnde anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
gefragt hat und die fiir dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als
nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme der Versiche-
rer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellt.

1.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
1.2.1. Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich verletzt
und hatte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stdnde den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riick-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhéht sich durch eine Vertragsanderung die Pramie um mehr als 10
Prozent oder schlieBt der Versicherer die Gefahrabsicherung fiir den nicht
angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertragsan-
derung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kindi-
gungs-recht hinzuweisen.

1.2.2. Rucktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1.1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurlcktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlas-
sig verletzt.

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das Ricktritts-
recht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umsténde zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hatte. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf
einen Umstand bezieht, der weder fiir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch fur die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

1.2.3. Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1.1 leicht
fahrlassig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer
hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstéanden zu
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

1.2.4. Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (1.2.1), zum Rucktritt
(1.2.2) und zur Kundigung (1.2.3) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige
Anzeige kannte.

1.2.5. Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung
anzufechten, bleibt unbertihrt.

1.3. Frist fiir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (Nr. 1.2.1), zum Rucktritt (Nr. 1.2.2)
oder zur Kindigung (Nr. 1.2.3) muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstéande angeben, auf
die er seine Erklarung stiitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich weite-
re Umstande innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstéande Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

1.4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsénderung (Nr. 1.2.1), zum Rucktritt (Nr. 1.2.2) und
zur Kiindigung (Nr. 1.2.3) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht
hingewiesen hat.

1.5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1.1 und Nr. 1.2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berlicksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlassig-
keit zur Last fallt.

1.6. Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (Nr. 1.2.1), zum
Ricktritt (Nr. 1.2.2) und zur Kindigung (Nr. 1.2.3) erldschen mit Ablauf
von funf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht fir Versicherungsfal-
le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft sich auf
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

2. Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des
Vertrages

2.1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen lber die
Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalpra-
mie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.2. Dauer

Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum
abgeschlossen.

2.3. Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spa-
testens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine
Kuindigung zugegangen ist.

2.4. Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum
Ablauf des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekiindigt wer-
den.

Die Kindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

2.5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

2.6. Wegfall des versicherten Interesses

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall
des Risikos Kenntnis erlangt.

2.6.1. Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollstandige und
dauerhafte Aufldsung des versicherten Hausrates

(1) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationare
Pflegeeinrichtung;

(2) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.
Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.
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2.6.2. Das Versicherungsverhaltnis endet bei Tod des Versicherungs-
nehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers Uber die
vollstandige und dauerhafte Haushaltsaufldsung, spatestens jedoch zwei
Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der
verstorbene Versicherungsnehmer.

3. Pramien, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Préamien entweder durch laufende
Zahlungen monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich, jahrlich oder als Einmal-
pramie im Voraus gezahlt.

Entsprechend der Vereinbarung Uber laufende Zahlungen umfasst die
Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder
ein Jahr. Bei einer Einmalpramie ist die Versicherungsperiode die verein-
barte Vertragsdauer, jedoch hochstens ein Jahr.

4. Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie, Folgen verspateter
Zahlung oder Nichtzahlung

4.1. Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie

Die erste oder einmalige Pramie ist — unabhangig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts — unverziglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten
und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu
zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertrags-
schluss, ist die erste oder einmalige Pramie unverziglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach dem in Satz 1
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst,
nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Pramie
frihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu
zahlen.

4.2. Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Pramie nicht zu dem nach Nr. 4.1 maRge-
benden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurucktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Ricktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4.3. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Pramie nicht zu
dem nach Nr. 1 maBgebenden Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versi-
cherer fiir einen vor Zahlung der Préamie eingetretenen Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder
durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung der Pramie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

5. Folgepramie

5.1. Félligkeit

5.1.1. Eine Folgepramie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungs-
periode fallig.

5.1.2. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Pramienrechnung angegebenen Zeitraums
bewirkt ist.

5.2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgepramie in Ver-
zug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

5.3. Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

5.3.1. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-
tiger Zahlung einer Folgepramie auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung
bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rick-
standigen Betrédge der Pramie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
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und auBerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und Kiindigungs-
recht — aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

5.3.2. Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des
Versicherungsfalles mit der Zahlung der Pramie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei.

5.3.3. Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist mit
sofortiger Wirkung kiindigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung der geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kiindigung ausdricklich hinzuweisen.

5.4. Zahlung der Pramie nach Kiindigung

Die Kindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-
halb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf
die Zahlung leistet.

Die Regelung uber die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 5.3.2) bleibt
unberihrt.

6. Lastschriftverfahren

6.1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Pramie das Lastschriftverfahren vereinbart worden,
hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Falligkeit der Préamie fir
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

6.2. Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere
Préamien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen
werden kénnen, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kindigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Pramie und zu-
kiinftige Pramien selbst zu Gbermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebihren fir fehlgeschlagenen
Lastschrifteinzug kénnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt
werden.

7. Pramie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

7.1. Alilgemeiner Grundsatz

7.1.1. Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer
nur derjenige Teil der Pramie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der
Versicherungsschutz bestanden hat.

7.1.2. Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, steht dem Versicherer die Pramie zu, die er hatte beanspruchen
kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt
worden waére, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kennt-
nis erlangt hat.

7.2. Pramie oder Geschaftsgebiihr bei Widerruf, Riicktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse

7.2.1. Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserkla-
rung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung tber
das Widerrufsrecht, liber die Rechtsfolgen des Widerrufs und die zu
zahlende Pramie hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusatzlich
die fiir das erste Versicherungsjahr gezahlte Pramie zu erstatten; dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

7.2.2. Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ruicktritt des Versicherers
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumsténde, nach denen
der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform (z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief) gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die
Pramie bis zum Wirksamwerden der Ruicktrittserklarung zu.

Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegeniiber dem Ricktritt
erklart, so kann er vom Versicherungsnehmer eine Geschéaftsgebihr
verlangen. Diese betragt 10% der Jahrespramie fiir jeden angefangenen
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Monat ab dem beantragten Beginn des Versicherers, jedoch héchstens
40% der Jahrespramie.

7.2.3. Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Tauschung beendet, so steht dem Versicherer die
Pramie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklarung zu.

7.2.4. Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Pramie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung
nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein
kiinftiges Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse genom-
men ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene
Geschéftsgeblhr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdégensvorteil
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem
Fall die Préamie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begrindenden Umstanden Kenntnis erlangt

8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

8.1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

8.1.1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfiillen hat, sind:

(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behérdlichen sowie vertraglich
vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

(2) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenhei-
ten.

8.1.2. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob fahrlassig
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegentber
dem Versicherer zu erfiillen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag
fristlos kiindigen.

Das Kiindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsatzlich
noch grobfahrlassig verletzt hat.

8.2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

8.2.1. Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

(1) nach Méglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens
zu sorgen;

(2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis
erlangt hat, unverzlglich — ggf. auch miindlich oder telefonisch —
anzuzeigen;

(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung —
ggf. auch miindlich oder telefonisch — einzuholen, wenn die Um-
stande dies gestatten;

(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung,
soweit fur ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Ver-
sicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisun-
gen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemaem Ermessen
zu handeln;

(5) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
zuglich der Polizei anzuzeigen;

(6) dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein Verzeichnis der
abhandengekommenen Sachen einzureichen;

(7) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschadigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veranderungen unumganglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos)
und die beschadigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer aufzubewahren;

(8) soweit mdglich dem Versicherer unverziglich jede Auskunft — auf
Verlangen in Schriftform — zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung tber Ursache und
Hoéhe des Schadens und Uber den Umfang der Entschadigungs-
pflicht zu gestatten;

(9) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

(10) fur zerstorte oder abhandengekommene Wertpapiere oder sonstige
aufgebotsfahige Urkunden unverziglich das Aufgebotsverfahren
einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhandengekommene Sparbiicher und andere sperrfahige Urkun-

den unverzuglich sperren zu lassen.
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8.2.2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemaR Nr. 8.2.1
ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies nach den tatséachlichen und rechtli-
chen Umstanden maglich ist.

8.3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

8.3.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 8.1
oder 8.2 vorsatzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis zu kirrzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

8.3.2. Auler im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursach-
lich ist.

8.3.3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit, ist der
Versicherer nur dann vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

9. Gefahrerh6hung

9.1. Begriff der Gefahrerh6hung

9.1.1. Eine Gefahrerh6hung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klarung des Versicherungsnehmers die tatsachlich vorhandenen Umstén-
de so verandert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine
VergroRerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme
des Versicherers wahrscheinlicher wird.

9.1.2. Eine Gefahrerh6hung gemafl A 17 kann insbesondere — aber nicht
nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand andert, nach
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

9.1.3. Eine Gefahrerhéhung nach 9.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erh6ht hat oder nach den Umsténden als mitver-
sichert gelten soll.

9.2. Pflichten des Versicherungsnehmers

9.2.1. Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerho-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

9.2.2. Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhdhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzug-
lich anzeigen.

9.2.3. Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklarung
unabhangig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer
dem Versicherer unverziglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis
erlangt hat.

9.3. Kiindigung oder Vertragsdnderung durch den Versicherer
9.3.1. Kundigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 9.2.1,
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorséatzlich oder grob fahrlassig verletzt
hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der Versicherer
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhung in den Fallen nach Nr. 9.2.2
und Nr. 9.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kiindigen.

9.3.2. Vertragsénderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefah-
rerhéhung eine seinen Geschaftsgrundsatzen entsprechende erhdhte
Pramie verlangen oder die Absicherung der erhéhten Gefahr ausschlie-
Ren.

Erhéht sich die Pramie als Folge der Gefahrerhhung um mehr als 10
Prozent oder schlieRt der Versicherer die Absicherung der erhéhten
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kiindigungsrecht hinzuweisen.
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9.4. Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 9.3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhéhung ausgeuibt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhdhung
bestanden hat.

9.5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung

9.5.1. Tritt nach einer Gefahrerhéhung der Versicherungsfall ein, so ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pflichten nach Nr. 9.2.1 vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der
Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer
zu beweisen.

9.5.2. Nach einer Gefahrerhdhung nach Nr. 9.2.2 und Nr. 9.2.3 ist der
Versicherer fir einen Versicherungsfall, der spater als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hatte zuge-
gangen sein missen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine
Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer
seine Pflicht grob fahrlassig verletzt, so gilt 9.5.1 Satz 2 und 3 entspre-
chend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhéhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hétte
zugegangen sein missen, bekannt war.

9.5.3. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhé-
hung nicht ursachlich fiir den Eintritt des Versicherungsfalles oder
den Umfang der Leistungspflicht war oder

(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fiir die
Kindigung des Versicherers abgelaufen und eine Kiindigung nicht
erfolgt war oder

(3) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem Zeitpunkt der

Gefahrerhohung eine seinen Geschéftsgrundsatzen entsprechende
erhohte Pramie verlangt.

10. Uberversicherung

10.1. Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versi-
cherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Uberversicherung
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab
Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist fiir die Hohe der Pramie der
Betrag malRlgebend, den der Versicherer berechnet haben wirde, wenn
der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
ware.

10.2. Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Pramie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden
Umsténden Kenntnis erlangt.

11. Mehrere Versicherer

11.1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und der Versicherungsumfang anzugeben.

11.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 11.1)
vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt
B 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der
Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

11.3. Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

11.3.1. Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssummen zusammen
den Versicherungswert oder Ubersteigt aus anderen Griinden die Summe
der Entschadigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der
anderen Versicherung zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt eine
Mehrfachversicherung vor.
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11.3.2. Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder fUr den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrdge bei demselben
Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen
Versicherungsvertrdgen Entschadigung fiir denselben Schaden, so
ermaRigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise,
dass die Entschadigung aus allen Vertragen insgesamt nicht héher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die
Pramien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware. Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen ermafigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertrdgen insgesamt
keine héhere Entschadigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wére.

11.3.3. Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermégensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.

Dem Versicherer steht die Prémie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von
den die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

11.4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

11.4.1. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der spater
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhaltnismaRiger Minderung der Pramie auf den Teilbetrag herabgesetzt
wird, der durch die friihere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Pramie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.

11.4.2. Die Regelungen nach 11.4.1 sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der
mehreren Versicherungsvertrdge der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrage gleichzeitig oder
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versi-
cherungsnehmer nur die verhaltnismaRige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Pramien verlangen.

12. Versicherung fiir fremde Rechnung

12.1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlieBen. Die
Auslibung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungs-
nehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der
Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

12.2. Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschadigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen.

12.3. Kenntnis und Verhalten

12.3.1. Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung fir
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten
zu berlcksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer fiir sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicher-
ten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprasentant des Versi-
cherungsnehmers ist.

12.3.2. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht mdglich
oder nicht zumutbar war.

12.3.3. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und den Versicherer nicht darliber informiert hat.
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13. Aufwendungsersatz

13.1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

13.1.1. Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstanden nach
zur Abwendung und Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte
oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

13.1.2. Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in
seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachtragli-
chen objektiven Betrachtung der Umstande verhéltnismaRig und erfolg-
reich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
erfolgten.

13.1.3. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach 13.1.1 und 13.1.2 entsprechend
kirzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

13.1.4. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fir
versicherte Sachen betragen zusammen héchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendun-
gen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

13.1.5. Der Versicherer hat den fiir die Aufwendungen gemaR 13.1.1
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schieflen.

13.1.6. Nicht versichert sind Aufwendungen fiir Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im offentlichen Interesse
kostenfrei zu erbringen sind.

13.2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

13.2.1. Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die Kosten fiir
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens,
sofern diese den Umsténden nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstédndigen oder Beistand
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung
vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

13.2.2. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kirzen, kann er
auch den Kostenersatz nach 13.1.1 entsprechend kirzen.

14. Ubergang von Ersatzanspriichen

14.1. Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer Uber, soweit der Versiche-
rer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatz-
anspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei
Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Scha-
den vorsatzlich verursacht.

14.2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Ubergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den
Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich, ist der
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlas-
sigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhéltnis zu klrzen; die Beweislast fir das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tréagt der Versicherungsneh-
mer.

15. Kiindigung nach dem Versicherungsfall

15.1. Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspartei-
en den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung ist in Textform (z.
B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklaren. Die Kiindigung ist nur bis zum
Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen Uber die
Entschadigung zuléssig.
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15.2. Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit
sofortiger Wirkung oder zu jedem spéteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des
Versicherungsjahres in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
kindigen.

15.3. Kiindigung durch Versicherer

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

16. Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

16.1. Vorsétzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versi-
cherungsfalles

16.1.1. Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsatzlich
herbei, so ist der Versicherer von der Entschadigungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskraftiges Strafurteil
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt,
so gilt die vorsatzliche Herbeifiihrung des Schadens als bewiesen.

16.1.2. Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlassig
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhéltnis zu kiirzen.

16.2. Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig Uber Tatsachen, die fiir den Grund
oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind, tduscht oder zu
tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1
als bewiesen.

17. Anzeigen, Willenserkldarungen, Anschriftenanderungen

17.1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fiir den Versicherer
bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhaltnis
betreffen und die unmittelbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen, in
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen als
zustandig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege-
lungen Uber den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben unbe-
rihrt.

17.2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namenséanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fir eine Willenserklarung, die dem
Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten
Namenséanderung. Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

17.3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 17.2 entsprechend
Anwendung.

18. Vollmacht des Versicherungsvertreters

18.1. Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevolimachtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklarungen entgegenzunehmen betreffend
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18.1.1. den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

18.1.2. ein bestehendes Versicherungsverhaltnis einschlielich dessen
Beendigung;

18.1.3. Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages
und wahrend des Versicherungsverhéltnisses.

18.2. Erkldarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtrage dem Versiche-
rungsnehmer zu Gibermitteln.

18.3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zahlungen, die der
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem
Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine
Beschrankung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei der Vornahme
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrléassigkeit nicht kannte.

19. Reprasentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

20. Verjahrung
Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.

Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch begriindenden
Umsténden und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlassigkeit erlangen misste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen
Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht
mit.

21. Zustindiges Gericht

21.1. Klagen gegen den Versicherer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben den Gerichtsstanden
der Zivilprozessordnung auch das Gericht ortlich zusténdig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt
hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche auch bei dem fir
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zusténdigen
Gericht geltend machen.

21.2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermitt-
lung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschlieBlich das Gericht
ortlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewodhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht
geltend machen.

22. Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

23. Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmungen — Versi-
cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar-
teien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf
den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europaische oder deutsche
Rechtsvorschriften entgegenstehen.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur
Hausratversicherung Best Selection 2025
(Stand 01.08.2025)

1. Sturm / Hagel
. Diebstahl / Einbruchdiebstahl

. Leitungswasser

. Uberspannung

2
3
4. Feuer
5
6. Fahrraddiebstahl
7

. Versicherte Sachen

8. Versicherungsort

9. AuBenversicherung

10. Versicherte Kosten

11. Besonderheiten

12. Service- bzw. Assistanceleistungen

13. Janitos Multi-Garantie

Fir die Hilfeleistungen steht lhnen das

Janitos Assistance Center
24 Stunden — ,rund um die Uhr* — 365 Tage im Jahr.

Die Telefonnummer entnehmen Sie bitte unserer Homepage

www.janitos.de.

1. Sturm / Hagel

1.1. Sturm- und Hagelschéaden auBerhalb von Gebauden
In Abanderung zu Abschnitt A 5.4.2 (2) VHB 2010 gilt:

AuRerhalb von Gebauden sind Sturm- und Hagelschaden an versicherten
Sachen versichert, die sich innerhalb des Grundstiicks, auf dem die
versicherte Wohnung liegt, befinden. Nicht versichert sind Wertsachen,
elektrische, elektronische und optische Gerate sowie die allmahliche
Einwirkung von Witterungsverhaltnissen oder klimatischen Bedingungen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.

1.2. Sturm- und Hagelschéden innerhalb von Gebduden

Abweichend von A 5.2.1. sind Schaden innerhalb der versicherten Woh-
nung durch Sturm ohne Mindestwindstarke versichert.

2. Diebstahl / Einbruchdiebstahl

2.1. Diebstahl und boswillige Beschadigung von Wasche und
Bekleidung auf dem Grundstiick des Versicherungsortes

Mitversichert ist der Diebstahl sowie die vorsatzliche, bdswillige Zerstd-
rung oder Beschadigung (inkl. Graffiti) von Wasche und Bekleidung, die
sich innerhalb des Grundstiicks, auf dem die versicherte Wohnung liegt,
befindet. Es sind nur Wasche und Bekleidungsstiicke versichert, die
Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher
Gemeinschaft lebenden Person sind.

2.2. Diebstahl und boswillige Beschadigung auf dem Grundstiick
des Versicherungsortes sowie fiir Wasche und Bekleidung auf
Urlaubsreisen

2.2.1. Versicherte Sachen auf dem Grundstiick des Versicherungsortes

Mitversichert ist der Diebstahl sowie die vorsatzliche, bdswillige Zersto-
rung oder Beschadigung (inkl. Graffiti) von

a) beweglichem Garteninventar (z. B. Gartenmdbel, Grills etc.)
b) Gartengeraten (z. B. Gartenschere, Schaufel etc.)

c) von Gartentechnik (Mahroboter, Aufsitzrasenmabher, etc.)
d) fest verankerten Gartenskulpturen

e) Spielfahrzeugen (z. B. Roller, Laufrader, Go-Karts etc.)

Der Versicherungsschutz gemaR a) bis e) besteht nur innerhalb des
Grundstiicks, auf dem die versicherte Wohnung liegt.

Kein Versicherungsschutz besteht gemag Ziff. 2.2.1 e) fiir versicherungs-
bzw. zulassungspflichtige Spielfahrzeuge, sowie fir Spielfahrzeuge mit
einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h.

Die Gesamtentschadigung fiir Sachen gemaR a) bis e) ist je Versiche-
rungsfall die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme.

2.2.2. Markisen, Antennenanlagen und Uberwachungsanlagen auf dem
Grundstiick des Versicherungsortes

Mitversichert ist der Diebstahl sowie die vorsatzliche, béswillige Zersto-
rung oder Beschadigung (inkl. Graffiti) von

a) Markisen
b) Antennenanlagen

c) technischen, optischen und akustischen Uberwachungsanlagen bzw.
Sicherheitselektronik

Der Versicherungsschutz gemaR a) bis c) besteht nur innerhalb des
Grundstiicks, auf dem die versicherte Wohnung liegt.

Die Gesamtentschadigung fir Sachen gemafR a) bis c) ist je Versiche-
rungsfall die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme.

2.2.3. Versicherten Sachen aus Gemeinschaftsrdumen auf dem Grund-
stlick des Versicherungsortes

Mitversichert ist der Diebstahl sowie die vorsatzliche, béswillige Zersto-
rung oder Beschadigung (inkl. Graffiti) von versicherten Sachen aus
Gemeinschaftsrdumen.

Der Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Grundstiicks, auf dem
die versicherte Wohnung liegt.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Wertsachen inkl. Bargeld sowie
elektrische, elektronische und optische Gerate — ausgenommen Wasch-
maschinen und Wéschetrockner.

Kein Versicherungsschutz besteht dariber hinaus fir Fahrrader und
Elektrofahrrader. Entsprechender Versicherungsschutz kann im Rahmen
des Janitos Fahrradschutzes vereinbart werden.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte

Versicherungssumme.

2.2.4 Wasche und Bekleidung wahrend einer Urlaubsreise

Mitversichert ist der Diebstahl sowie die vorsatzliche, boswillige Zersto-

rung oder Beschadigung (inkl. Graffiti) von Wasche und Bekleidung, die

sich wahrend einer Urlaubsreise

= auf Balkonen, Loggien oder Terrassen von Hotelzimmern,

= innerhalb des Grundstiicks einer Ferienwohnung oder eines Ferien-
hauses oder

= innerhalb des Grundstiicks eines offiziellen Campingplatzes

befindet.

Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit von der versi-

cherten Wohnung fiir die Dauer von mindestens 2 Ubernachtungen.

Es sind nur Wasche und Bekleidungsstlicke versichert, die Eigentum des

Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher Gemeinschaft

lebenden Person sind.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte

Versicherungssumme.


http://www.janitos.de/de/zg/kontakt/Kontakt_Startseite.jsp
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2.3. Diebstahl von Fahrradanhédngern, Kinderwagen, Krankenfahr-
stiihlen und Gehhilfen

Mitversichert ist der Diebstahl von Fahrradanhéangern, Kinderwagen,
Roll- / Krankenfahrstiihlen und Gehilfen.

Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen uber den Hersteller und die
Marke der versicherten Sachen zu beschaffen und aufzubewahren.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er Ent-
schadigung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachwei-
sen kann.

2.4. Diebstahl von Sachen in Krankenhdusern, Reha-Einrichtungen,
Pflege-/Altenheimen und Praxisrdumen

Mitversichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus dem Krankenzim-
mer des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher Gemein-
schaft lebenden Person, wahrend eines voriibergehenden stationéren
Kranken-, Kur-, Reha-, Sanatoriums-, Pflegeheim-, oder Altenheimaufent-
haltes (Kurzzeitpflege bis max. 3 Monate) sowie aus Praxisrdumen bei
einem Arztbesuch.

Die Entschadigung fir Wertsachen inkl. Bargeld sowie fir elektrische,
elektronische und optische Gerate ist je Versicherungsfall auf maximal
EUR 500 begrenzt.

2.5. Diebstahl am Arbeitsplatz

Mitversichert ist der Diebstahl versicherter Sachen am Arbeitsplatz des
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Person.

Der Arbeitsplatz ist jene Stelle in einem Betrieb, einer Verwaltung oder
einer Organisation, an welcher der Versicherungsnehmer oder eine mit
ihm in hauslicher Gemeinschaft lebende Person, seine im Rahmen des
Arbeitsverhaltnisses geschuldete Tatigkeit erbringt.

Der Versicherungsschutz ist auf Diebstahle in Gebduden oder Raumlich-
keiten beschrankt, die vom Arbeitgeber fir mindestens 7 Tage gemietet
wurden oder sich im Eigentum des Arbeitgebers befinden.

Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist, dass die Sachen wah-
rend der offiziellen Geschaftszeiten entwendet werden, kein Ersatz von
Dritten oder einer anderen Versicherung erlangt werden kann und der
Diebstahl dem Arbeitgeber zur Kenntnis gebracht wurde.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Wertsachen inkl. Bargeld.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10 % der Versicherungs-
summe begrenzt. Im Rahmen dieser Entschadigungsgrenze betragt die
Leistung des Versicherers fiir elektrische, elektronische und optische
Gerate maximal EUR 250.

2.6. Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch nach Einbruch-
diebstahl oder Raub

In Erweiterung von Abschnitt A 13.2.2(1) VHB 2010 gilt:

Mitversichert ist der Missbrauch von Kunden-, Scheck- und Kreditkarten
nach Einbruchdiebstahl oder Raub, sofern hierfir nicht anderweitig
Versicherungsschutz besteht.

Darliber hinaus besteht Versicherungsschutz, wenn bei einem Raub
gemal Abschnitt A 3.4 VHB 2010 zusatzlich die Herausgabe einer per-
sonlichen Identifikationsnummer (PIN) erzwungen wird.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10 % der Versicherungs-
summe begrenzt.

2.7. Telefonmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl — Festnetz
und Mobil

Mitversichert sind Kosten durch den Missbrauch des Telefon-
Festnetzanschlusses bzw. von Mobiltelefonen (Mehrgebiihren), nachdem
der Tater auf eine nach Abschnitt A 3.2.1 bis 3.2.6 VHB 2010 bezeichnete
Art in die Wohnung eingedrungen ist.

Die Entschadigung fiir nachweislich entstandene Mehrkosten ist je Versi-
cherungsfall auf 10 % der Versicherungssumme begrenzt. Im Rahmen
dieser Entschadigungsgrenze betragt die Leistung des Versicherers fiir
Mehrkosten durch den Missbrauch von Mobiltelefonen maximal EUR 750.

2.8. Diebstahl aus verschlossenen Behiltnissen (auBerhalb oder
auBlen an Gebauden)

Mitversichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus verschlossenen
Behéltnissen, die auBerhalb bzw. auen an Gebduden angebracht und
gegen Diebstahl bzw. die einfache Wegnahme gesichert sind (z. B.
KundenschlieRfacher, Metallspinde oder -schranke). Voraussetzung fiir
den Versicherungsschutz ist, dass das Behéltnis aufgebrochen oder
gewaltsam gedffnet wurde.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10 % der Versicherungs-
summe begrenzt. Im Rahmen dieser Entschadigungsgrenze betragt die
Leistung des Versicherers fur Wertsachen inkl. Bargeld sowie fir elektri-
sche, elektronische und optische Geréate maximal EUR 250.

2.9. Diebstahl aus verschlossenen Kfz, Anhdangern, Kfz-Dachboxen
sowie Wasserfahrzeugen

Mitversichert ist der Diebstahl von versicherten Sachen

= aus dem verschlossenen Innen- oder Kofferraum eines Kraftfahr-
zeugs (einschlieBlich Wohnmobil), dem verschlossenen Anhénger
oder aus der auf das Fahrzeug montierten verschlossenen Kfz-
Dachbox.

= aus dem mit mindestens einem Sicherheitsschloss verschlossenen
Innenraum eines Wasserfahrzeugs.

Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass es sich um fest
umschlossene Behéltnisse handelt, die vom Tater aufgebrochen oder
gewaltsam gedffnet wurden. Darunter fallt explizit auch das Aufschneiden
oder Aufschlitzen von Cabriodachern. Eine Abdeckung mit Planen,
Persenningen oder Ahnlichem gilt dagegen nicht als feste UmschlieRung.

Flr elektrische, elektronische und optische Gerate besteht Versiche-
rungsschutz nur, sofern sie sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Innen-
oder Kofferraum eines Kraftfahrzeugs befanden und von auRen fiir den
Téater nicht sichtbar waren.

Die Entschadigung flr elektrische, elektronische und optische Gerate ist
je Versicherungsfall auf maximal EUR 250 begrenzt.

Grundsatzlich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Wertsa-
chen inkl. Bargeld.

Der Versicherungsschutz gilt auch bei einer nachgewiesenen Totalent-
wendung eines Kraftfahrzeugs.

2.10. Einbruch in angrenzende, nicht versicherte Raumlichkeiten

Als Einbruchdiebstahl gemaR Abschnitt A 3.2 VHB 2010 gilt auch, wenn
der Tater in einen nicht versicherten Raum des Gebaudes, in dem sich
der versicherte Hausrat befindet, einbricht und von dort ohne zusatzliche
Hindernisse in die versicherten Raumlichkeiten gelangt. Dabei ist es
unerheblich, ob der nicht versicherte Raum gewerblich oder privat genutzt
wird.

2.11. Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen, Schlafwagenabteilen

In Ergédnzung zu Abschnitt A 3 VHB 2010 ist der Einbruchdiebstahl von
versicherten Sachen aus verschlossenen Schiffskabinen und Schlafwa-
genabteilen weltweit mitversichert.

Als Entschadigung je Versicherungsfall gilt fir den Einbruchdiebstahl

= aus Schiffskabinen die Erweiterung zur AuBenversicherung gemafl
Ziff. 9.1. BBR

= aus Schlafwagenabteilen abweichend von Abschnitt A 7.6 VHB 2010

die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme.

2.12. Erpressung (rduberische Erpressung)
In Erweiterung von Abschnitt A 3.4.3 VHB 2010 gilt:

Bei einem versicherten Raub nach Abschnitt A 3.4 VHB 2010 besteht
auch dann Versicherungsschutz, wenn die Heranschaffung der Sachen
an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe erpresst wurde.

2.13. Beraubung von Personen, die mit der Betreuung versicherter
Sachen beauftragt sind

In Erweiterung von Abschnitt A 7.4 VHB 2010 gilt:

Bei Raub besteht AuRenversicherungsschutz. Dies gilt auch, wenn der
Raub an Personen begangen wird, die vom Versicherungsnehmer mit der
Betreuung der versicherten Sachen beauftragt wurden. In den Fallen, in
denen der Versicherungsnehmer oder eine mit der Betreuung versicherter
Sachen beauftragte Person versicherte Sachen herausgibt oder sich
wegnehmen lasst, weil eine Gewalttat mit Gefahr fur Leib oder Leben
angedroht wird jedoch nur, wenn diese Gewalttat an Ort und Stelle veribt
werden soll.

2.14. Trickdiebstahl in versicherten Raumlichkeiten
In Erweiterung von Abschnitt A 3 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fiir Diebstahl, bei dem der Tater unter
Vortduschung einer Befugnis zum Betreten, einer Notlage mit Appell an
die Hilfsbereitschaft oder einer personlichen Beziehung oder unter An-
wendung eines sonstigen Tauschungsmandvers mit dem Ziel der Ablen-
kung oder unter Ausnutzung eines zuvor geschaffenen Vertrauensver-
héltnisses, versicherte Sachen entwendet.
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Abweichend von Abschnitt A 6.2.3(4) VHB 2010 sind nur Sachen versi-
chert, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in
hauslicher Gemeinschaft lebenden Person sind.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10 % der Versicherungs-
summe maximal EUR 5.000 begrenzt.

2.15. Trick- und Taschendiebstahl auBerhalb des Versicherungsorts
In Erweiterung von Abschnitt A 3 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fiir den Diebstahl von Taschen einschlieR3-
lich deren Inhalt, sofern sich diese im unmittelbaren Einflussbereich des
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Person befindet und die Wegnahme durch angewandte List,
Schnelligkeit, besondere Geschicklichkeit oder unter Ausnutzung eines
Uberraschungsmomentes erfolgt.

Nicht versichert ist allein der Diebstahl des Tascheninhalts aus einer
Tasche. Im Sinne dieser Regelung gelten reine Schutzhiillen (z.B. fur
Kameras) sowie Brieftaschen, Geldbdrsen, Portemonnaies oder ver-
gleichbare Behéltnisse nicht als Taschen.

Abweichend von Abschnitt A 6.2.3(4) VHB 2010 sind nur Sachen versi-
chert, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in
hauslicher Gemeinschaft lebenden Person sind.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10 % der Versicherungs-
summe, maximal EUR 5.000 begrenzt. Im Rahmen dieser Entschadi-
gungsgrenze betragt die Leistung des Versicherers fir Wertsachen inkl.
Bargeld sowie fir elektrische, elektronische und optische Gerate maximal
EUR 500.

2.16. Diebstahl durch Hausangestellte
In Erweiterung von A 3 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fir den einfachen Diebstahl von versicher-
ten Sachen durch Hausangestellte des Versicherungsnehmers oder durch
Hausangestellte der mit in hduslicher Gemeinschaft lebenden Personen
innerhalb des Versicherungsortes.

Abweichend von Abschnitt A 6.2.3(4) VHB 2010 sind nur Sachen versi-
chert, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in
hauslicher Gemeinschaft lebenden Person sind.

Ausgeschlossen bleiben Wertsachen inkl. Bargeld sowie elektrische,
elektronische und optische Geréate.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungs-
summe begrenzt.

2.17. Diebstahl bzw. Abhandenkommen von Urlaubsgepack

In Erweiterung von Abschnitt A 3.2 und 7.3 VHB 2010 gilt:

Auf Urlaubsreisen besteht Versicherungsschutz fur die Entwendung oder
das Abhandenkommen von Gepéackstiicken (beispielsweise Koffer,
Reisetaschen oder Rucksécke) und deren Inhalt, auf die der Versiche-
rungsnehmer wahrend der Fahrt in einem &ffentlichen Verkehrsmittel oder
einem sonstigen Bus- oder Bahntransfer zum Urlaubsziel keinen Zugriff
hat.

Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit von der versi-
cherten Wohnung fiir die Dauer von mindestens 2 Ubernachtungen.

Es sind nur Sachen versichert, die Eigentum des Versicherungsnehmers
oder einer mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebenden Person sind.

Nicht versichert sind Hand-, Schulter- und ahnliche Taschen sowie deren
Inhalt. AuRerdem besteht kein Versicherungsschutz fir Wertsachen inkl.
Bargeld sowie fir elektrische, elektronische und optische Gerate.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 500 begrenzt. Der
Versicherungsnehmer tragt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst.

2.18. Diebstahl von Bekleidung aus Umkleidekabinen von Sportstit-
ten

In Erweiterung von A 3 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht flir den einfachen Diebstahl von Bekleidung
aus Umkleideraumen / Kabinen von Sportstatten.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 500 begrenzt.

2.19. Diebstahl von Kleinvieh, Futter- und Streuvorraten
In Erweiterung von A 3 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fiir den einfachen Diebstahl von Kleinvieh,
Futter- und Streuvorraten auf dem Versicherungsgrundsttick.

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn eine gewerbliche und /
oder landwirtschaftliche Tierhaltung besteht.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungs-
summe, maximal EUR 1.000 begrenzt.

2.20. Vermogensschaden beim Online-Banking

a) Versichert sind Vermdgensschaden durch Dritte, die sich unberech-
tigten Zugriff auf die Internetzugangs- und Identifikationsdaten fiir
das Online-Banking verschaffen und mit diesen Daten unberechtigte
Uberweisungen von ausschlieBlich privat genutzten Bankkonten des
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher Gemein-
schaft lebenden Person vornehmen.

Ein Vermdgensschaden im Sinne dieser Bestimmung ist die unmit-
telbar aus dem unberechtigten Zugriff resultierende Vermdgensein-
buRe in Hhe des abgebuchten bzw. liberwiesenen Betrags.

b) Versicherungsschutz besteht fiir alle onlinefahigen Konten von
Banken, Kreditinstituten sowie Online-Bezahlsystemen wie z. B.
PayPal oder Online-Treuhander.

c) Die Entschadigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr auf
10 % der Versicherungssumme, maximal EUR 5.000 begrenzt.

d) Als Eintritt des Versicherungsfalls gilt der erstmalige unberechtigte
Zugriff auf ein versichertes Bankkonto.

Mehrere Schaden stellen einen Versicherungsfall dar, wenn sie auf
eine gemeinsame schadenursachliche Handlung zurilickzufiihren
sind, bei dem die Tater mehrere Zugangs- und Identifikationsdaten
erlangt haben.

e) Voraussetzungen flr den Versicherungsschutz:

= PC-Systeme im Haushalt des Versicherungsnehmers sind mit
einer Firewall gegen unberechtigtes Eindringen sowie einer Vi-
renschutz- und Spywaresoftware ausgestattet, die jeweils auf
dem neuesten Stand gehalten und aktualisiert werden.

= Internetzugangs- und Identifikationsdaten fir das Online-
Banking werden nicht auf den PC-Systemen im Haushalt des
Versicherungsnehmers gespeichert. Bei dem Verdacht, dass ein
unberechtigter Dritter Kenntnis von diesen Daten erlangt hat, ist
der Zugang zum Online-Banking des Kreditinstitutes unverzig-
lich sperren zu lassen.

= der Versicherungsnehmer meldet unberechtigte Uberweisungen
bzw. Vermdgensschaden unverziglich seiner Bank und der zu-
standigen Polizeidienststelle.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten ist der

Versicherer unter den in Abschnitt B 8.3 VHB 2010 beschriebenen

Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

f)  Nicht versichert sind aus den versicherten Schaden resultierende

Folgeschaden (z. B. ZinseinbuRen, Kosten der Rechtsverfolgung, in
Rechnung gestellte Kosten der Bank u. a.).
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auBerdem nicht auf Leistun-
gen, die von einem Schaden verursachenden Dritten erlangt werden
kénnen oder auf Schaden, fiir die das kontofiihrende Bank- oder
Kreditinstitut bzw. der Anbieter des Kontos haftet.

2.21. Vandalismus bei Einschleichen
In Erweiterung von Abschnitt A 3.3 VHB 2010 gilt:

Vandalismus nach einem Einbruch liegt auch dann vor, wenn der Tater
auf die in Abschnitt A 3.2.3 VHB 2010 bezeichnete Art in den Versiche-
rungsort eindringt und versicherte Sachen vorsatzlich zerstért oder be-
schadigt.

2.22. Vandalismus bei Raub
In Erweiterung von Abschnitt A 3.3 VHB 2010 gilt:

Vandalismus liegt auch dann vor, wenn der Tater gemaf Abschnitt A
3.4.1 VHB 2010 eine rauberische Tat ausibt und dabei versicherte
Sachen vorsatzlich zerstort oder beschéadigt.

3. Leitungswasser

3.1. Erweiterung Nasseschaden
In Erweiterung von Abschnitt A 4.2 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer leistet Entschadigung firr versicherte Sachen, die durch
bestimmungswidrig austretende flissige oder gasférmige Stoffe zerstort
oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Die flissigen oder gasférmigen Stoffe miissen aus Rohren der Wasser-
versorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schlauchen
oder aus den sonstigen in Abschnitt A 4.2 VHB 2010 genannten Einrich-
tungen und Anlagen ausgetreten sein.
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Dariiber hinaus besteht Versicherungsschutz fiir Schaden an versicherten
Sachen durch flissige oder gasformige Stoffe, die bestimmungswidrig
aus Schwimm- und Saunabecken, Wasserbetten, Aquarien, Terrarien,
Zimmerbrunnen und Wassersaulen sowie aus Regenwassernutzungsan-
lagen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien ausgetreten
sind.

3.2. Austritt fliissiger oder gasférmiger Stoffe aus innen liegenden
Regenfallrohren, Liiftungs- und Gasrohren

In Erweiterung von Abschnitt A 4.2 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fiir Schaden an versicherten Sachen durch
flissige oder gasformige Stoffe, die bestimmungswidrig aus im Gebaude
verlaufenden Regenfallrohren, Liftungs- und Gasrohren ausgetreten sind.

3.3. Wasser- und Gasverlust infolge Rohrbruchs und Vandalismus

Mitversichert ist der Wasserverlust infolge eines versicherten Rohrbru-
ches gemaR Abschnitt A 4.1 VHB 2010 sowie der Gasverlust infolge
eines Bruchs einer Rohrleitung der Gasversorgung innerhalb der versi-
cherten Wohnung. Dariiber hinaus besteht Versicherungsschutz fir
Wasser- und Gasverlust infolge Vandalismus gemaf Abschnitt A 3.3 VHB
2010.

3.4. Regen- und Schmelzwasser

Abweichend von Abschnitt A 4 VHB 2010 sind Schéaden, die durch die
unmittelbare Einwirkung von Regenwasser, Schmelzwasser von Schnee
und Eis oder deren Folgen entstehen, mitversichert.

Ausgeschlossen bleiben Schaden durch

= Eindringen von Regenwasser, Schmelzwasser von Schnee und Eis
durch nicht ordnungsgeman geschlossene Fenster, Auentiiren oder
andere Offnungen,

» durch Grundwasser, stehendes oder flieRendes Gewasser, Uber-
schwemmung/ Hochwasser oder einen durch diese Ursachen her-
vorgerufenen Riickstau,

= einen durch Witterungsniederschlage hervorgerufenen Riickstau

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungs-
summe begrenzt.

3.5. Plansch- und Reinigungswasser

Abweichend von A 4.3.1. (1) sind Schaden an versicherten Sachen durch
Plansch- und Reinigungswasser mitversichert.

Die Entschéadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 500 begrenzt.
4. Feuer

4.1. Schmor- und Sengschéaden

In Ergédnzung zu Abschnitt A 2.1.1 VHB 2010 und abweichend von Ab-
schnitt A 2.6.2 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer leistet Entschadigung fir Schmor- und Sengschaden an
versicherten Sachen, auch wenn diese nicht Folge einer unter Abschnitt A
2.1 VHB 2010 genannten Gefahr sind.

4.2. Schaden durch Rauch und RuB
In Ergénzung zu Abschnitt A 2.1.1 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer leistet Entschadigung fir Schaden durch Rauch bzw.
Rul an versicherten Sachen, auch wenn diese nicht Folge einer unter
Abschnitt A 2.1.1 VHB 2010 genannten Gefahr sind.

Nicht versichert sind Schaden, die durch dauernde Einwirkung des Rau-
ches bzw. RuRes entstehen.

4.3. Schaden durch Anprall von Flugkdrpern, Schienen-, Kraft- und
Wasserfahrzeugen

In Ergénzung zu Abschnitt A 2.1.4 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch
den Anprall

= eines Luftfahrzeuges oder sonstigen Flugkdrpers, seiner Teile oder
seiner Ladung oder

= eines Kraft-, Schienen-, oder Wasserfahrzeuges
zerstort oder beschadigt werden oder infolgedessen abhandenkommen.

Fir den Anprall von Kraftfahrzeugen besteht Versicherungsschutz jedoch
nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer (Eigentiimer, Halter,
Fahrer) betrieben werden.

4.4. Schiaden an Kiihl- und Gefriergut infolge Stromausfalls oder
technischen Gerateversagens

Versichert sind Schaden an Kihl- und Gefriergut, die

= infolge einer unvorhersehbaren Unterbrechung der Stromzufuhr
(Netzausfall) zum Versicherungsort oder

= durch ein unvorhersehbares technisches Versagen der Kuhl- oder
Gefriergerate

verursacht werden.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.

4.5. Explosionsschaden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen
In Erweiterung von Abschnitt A 1.2.1 und 2.4 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer leistet Entschadigung fir Explosionsschaden an versi-
cherten Sachen durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen.

4.6. Nutzfeuer / Warmeschaden

Versicherungsschutz besteht auch fiir Brandschaden, die an versicherten
Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Warme
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt
ebenso fiir Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Warme
erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

4.7. Uberschalldruckwellen / Tiefflieger
In Erweiterung von Abschnitt A 2.1 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fiir Schaden, die unmittelbar durch Uber-
schalldruckwellen oder tief fliegende Flugzeuge verursacht werden.

4.8. Verpuffung
In Erweiterung von Abschnitt A 2.1 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fiir Schaden durch Verpuffung. Verpuffung
ist die Umsetzung von Gasen, Dampfen und Stauben mit nur geringer
Geschwindigkeit und Druckwirkung.

4.9. Radioaktive Isotope
In Erweiterung von Abschnitt A 2.1 VHB 2010 gilt:

Mitversichert sind Schaden an versicherten Sachen, die als Folge eines
unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses auf dem Grund-
stlick, auf dem der Versicherungsort liegt, durch betriebsbedingt vorhan-
dene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere
Schéaden durch Kontamination und Aktivierung.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir radioaktive Isotope von Kernreakto-
ren.

5. Uberspannung

5.1. Schiaden durch Uberspannung, Uberstrom und Kurzschluss
infolge Blitzschlags, sowie durch sonstige atmospharische Elektrizi-
tat

In Erganzung und teilweise abweichend von Abschnitt A 2.3 VHB 2010
besteht Versicherungsschutz fiir Schaden, die an versicherten elektri-
schen Einrichtungen und Geraten durch Uberspannung, Uberstrom und
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphérisch
bedingte Elektrizitat entstehen.

5.2. Schaden durch Kurzschluss oder Stromschwankungen
In Ergénzung von Abschnitt A 2 VHB 2010 gilt:

Versicherungsschutz besteht fiir Schaden durch Kurzschluss oder
Stromschwankungen an versicherten elektrischen Geréaten, deren Alter
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts maximal 2 Jahre betrégt, auch wenn
diese Schaden nicht Folge einer unter Abschnitt A 2.1 VHB 2010 genann-
ten Gefahr sind.

Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist, dass die Gefahren
Kurzschluss oder Stromschwankung nachweislich von auRen auf elektro-
nische Bauteile oder versicherte Sachen insgesamt eingewirkt haben.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.
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6. Fahrraddiebstahl

Sofern gegen Pramienzuschlag gesondert vereinbart und im Versi-
cherungsschein aufgefiihrt gilt:

Mitversichert ist der Diebstahl von Fahrradern. Als Fahrrader gelten auch
Elektrofahrrader mit einer Tretunterstiitzung bis héchstens 25 km/h, die
nicht versicherungspflichtig sind (Pedelecs).

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Prozent-
satz der Versicherungssumme fiir den Hausrat (siehe Abschnitt A 9.2.1
VHB 2010) begrenzt. Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung unter
Abschnitt A 9.2.2. VHB 2010 sowie unter Ziff. 11.10. BBR finden fiir diese
Leistungsart keine Anwendung.

Wenn sie nicht zur Fortbewegung genutzt werden, miissen Fahrréader und
Elektrofahrrader durch ein eigensténdiges Schloss gesichert werden. Fest
montierte Schlésser (z. B. Rahmenschldsser) gelten nicht als eigenstén-
dig.

Fir die mit den versicherten Sachen lose verbundenen und regelmafig
ihrem Gebrauch dienenden Sachen besteht nur Versicherungsschutz,
wenn sie zusammen mit den versicherten Sachen abhandengekommen
sind.

Ist das Fahrrad nicht in Gebrauch, hat der Versicherungsnehmer nach
Mdoglichkeit einen gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum zu nutzen. Er
muss dort das Fahrrad durch ein verkehrsiibliches Schloss gegen Dieb-
stahl sichern.

Der Versicherungsnehmer hat geeignete Unterlagen, die den Erwerb und
die Identitdt (Hersteller, Marke und Rahmennummer) der versicherten
Sachen zu belegen, zu beschaffen und aufzubewahren. Verletzt der
Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er Entschadigung nur
verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. Andern-
falls ist die Entschadigung auf hochstens EUR 150 begrenzt.

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverziiglich der zustandi-
gen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem Versicherer einen Nachweis
daftr zu erbringen, dass die versicherte Sache nicht innerhalb von drei
Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so kann
der Versicherer gemaR Abschnitt B 8.3 VHB 2010 zur Kiindigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

Fir Fahrradanhénger, Kinderwagen, Roll- / Krankenfahrstiihle und Geh-
hilfen muss kein gesondert vereinbarter Versicherungsschutz gegen
Pramienzuschlag vereinbart werden. Fir diese Sachen besteht Versiche-
rungsschutz gemaR Ziff. 2.3. BBR.

7. Versicherte Sachen

7.1. Wertsachen
In Erweiterung zu Abschnitt A 13.2 VHB 2010 gilt:

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, betragt die Entschadigungs-
grenze fir Wertsachen je Versicherungsfall 40 % der Versicherungssum-
me.

7.2. Bargeld auBerhalb von Wertschutzschrianken
In Erweiterung zu Abschnitt A 13.2.2 VHB 2010 gilt:

Fir Bargeld und auf Geldkarten geladene Betrage ist die Entschadigung
je Versicherungsfall auf EUR 2.000 begrenzt.

7.3. Urkunden, Sparbiicher, sonstige Wertpapiere auBerhalb Wert-
schutzschrianken

In Erweiterung zu Abschnitt A 13.2.2 VHB 2010 gilt:

Fir Urkunden einschlieRlich Sparblicher und sonstige Wertpapiere ist die
Entschéadigung je Versicherungsfall auf EUR 5.000 begrenzt.

7.4. Schmuck, Gold, Platin etc. auBerhalb Wertschutzschranken
In Erweiterung zu Abschnitt A 13.2.2 VHB 2010 gilt:

Fir Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Miinzen und
Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin ist die Entschadigung je
Versicherungsfall auf EUR 30.000 begrenzt.

7.5. SchlieBfacher in Tresorrdumen
In Erweiterung zu Abschnitt A 13.1.2 VHB 2010 gilt:

Kundenschlief3facher in Tresorrdumen von Bank- und Geldinstituten
stehen Wertschutzschranken gleich.

7.6. Technische, optische und akustische Uberwachungsanlagen /
Sicherheitselektronik

In Erweiterung zu Abschnitt A 6.2.3 VHB 2010 gilt:

Zum Hausrat gehdren auch technische, optische und akustische Anlagen,
die zur Sicherung des versicherten Hausrates dienen und die sich auf
dem Grundstiick befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt. Der
Einschluss gilt jedoch nur, sofern keine Entschadigung Uber eine Gebau-
deversicherung erlangt werden kann.

7.7. Teile und Zubehor von Kraftfahrzeugen und Anhéngern
In Erweiterung und teilweise Anderung zu Abschnitt A 6.4 VHB 2010 gilt:

Zum Hausrat gehdren auch Teile und Zubehor von Kraftfahrzeugen und
Anhéngern (z. B. Dachboxen), die zum Zeitpunkt des Schadeneintritts
nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind sowie separat gelagerte
Sommer- bzw. Winterbereifung inklusive Felgen.

Versicherungsschutz besteht flir diese Sachen nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

Die Entschadigung fir die genannten Sachen ist je Versicherungsfall auf
2 % der Versicherungssumme begrenzt.

7.8. Handelsware und Musterkollektionen
In Abanderung von Abschnitt A 6.2.3 (8) VHB 2010 gilt:

Handelsware und Musterkollektionen, die dem Beruf oder dem Gewerbe
des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Person dienen, sind mitversichert. Die Mitversicherung gilt
ausschlieflich innerhalb des Versicherungsortes.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 20 % der Versicherungs-
summe begrenzt.

7.9. Nicht versicherungspflichtige Fahrzeuge
In Erweiterung von Abschnitt A 6.2.3(5) VHB 2010 gilt:

Zum Hausrat gehdren auch alle sonstigen nicht zulassungs- und versi-
cherungspflichtigen Fahrzeuge bis 6 km/h Hochstgeschwindigkeit.

7.10. Ladegerate / Wallboxen fiir Elektrofahrzeuge
In Erweiterung zu A 6.2.3. VHB 2010 gilt:

Zum Hausrat gehéren auch ausschlieflich privat und selbstgenutzte
Ladegerat (z. B: Wallboxen), sofern sich diese auf dem Grundstiick der
versicherten Wohnung befinden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Folgeschaden an
dem Kraftfahrzeug, an der Speichereinheit des Kraftfahrzeuges oder an
dem Gebaude selbst.

Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass bei der Installation
samtliche Herstellervorgaben eingehalten wurden und die Installation
durch ein gemafl Niederspannungsanschlussverordnung eingetragenes
Fachunternehmen durchgefiihrt wurde.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 3.500 begrenzt.

7.11. Mobile Solargerate / Stecker-Solargerate
In Erweiterung zu A 6.2.3. VHB 2010 gilt:

Zum Hausrat gehdren auch mobile Solargerate / Stecker-Solargerate
(sogenannte Plug and-Play Solaranlagen) bis 800 Watt Anschlussleis-
tung, sofern sich diese auf dem Grundstilick der versicherten Wohnung
befinden.

Voraussetzung flr den Versicherungsschutz ist, dass die geltenden
gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, insbesondere die Anmeldung
der Anlage bei der Bundesnetzagentur und beim értlichen Energieversor-
gungsunternehmen. Des Weiteren muss gewahrleistet werden, dass die
Installation und die Wartung der Anlage gemaR den Herstellerangaben
durchgefiihrt werden.

7.12. Mobile Kleinwindanlagen und Windgeneratoren
In Erweiterung zu A 6.2.3. VHB 2010 gilt:

Zum Hausrat gehdéren auch mobile Kleinwindanlagen und Windgenerato-
ren, sofern sich diese auf dem Grundstiick der versicherten Wohnung
befinden.

Voraussetzung flr den Versicherungsschutz ist, dass die geltenden
gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, insbesondere die Anmeldung
der Anlage bei der Bundesnetzagentur und beim értlichen Energieversor-
gungsunternehmen. Des Weiteren muss gewabhrleistet werden, dass die
Installation und die Wartung der Anlage gemaft den Herstellerangaben
durchgefiihrt werden.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 3.500 begrenzt.
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7.13. Hausrat einer Pflegekraft und Au Pair
In Abanderung von Abschnitt A 6.2.3 (4) VHB 2010 gilt:

Mitversichert ist im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme des
Versicherungsnehmers der Hausrat einer Pflegekraft oder eines Au-Pair,
die wahrend der Ausubung ihrer Tatigkeit die Wohnung des Versiche-
rungsnehmers mitbewohnt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.

8. Versicherungsort

8.1. Garagen innerhalb des Wohnortes
In Erweiterung zu Abschnitt A 6.3.4 VHB 2010 gilt:

Zum Versicherungsort gehéren auch ausschlielich vom Versicherungs-
nehmer oder einer mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebenden Person
zu privaten Zwecken genutzte Garagen, soweit sich diese im gleichen
Wohnort (politische Gemeinde) wie die versicherte Wohnung befinden.

8.2. Kellerraume innerhalb des Wohnortes
In Erweiterung zu Abschnitt A 6.3 VHB 2010 gilt:

Zum Versicherungsort gehdren auch ausschlieBlich vom Versicherungs-
nehmer oder einer mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebenden Person
zu privaten Zwecken genutzte Kellerrdume, soweit sich diese im gleichen
Wohnort (politische Gemeinde) wie die versicherte Wohnung befinden.

8.3. Beruflich oder gewerblich genutzte Rdume
In Erweiterung zu Abschnitt A 6.3.1 VHB 2010 gilt:

Raume, die ausschliellich beruflich oder gewerblich genutzt werden,
gehdren zur Wohnung, auch wenn diese — neben dem Zugang Uber die
Wohnung - Uber einen separaten Eingang verfiigen.

Voraussetzung fir den Versicherungsschutz in diesen Raumlichkeiten ist,
dass dort — neben dem Versicherungsnehmer und den mit ihm in hausli-
cher Gemeinschaft lebenden Personen — nicht mehr als ein Angestellter
regelmaRig tatig wird.

8.4. Vermietete Einliegerwohnung
In Erweiterung zu Abschnitt A 6.3 VHB 2010 gilt:

Zum Versicherungsort gehéren auch Raume einer vermieteten Einlieger-
wohnung, die zu einem vom Versicherungsnehmer selbst bewohnten
Einfamilienhaus gehéren.

Es besteht in diesen Raumlichkeiten jedoch kein Versicherungsschutz fiir
Hausrat von Mietern und Untermietern. Hausrat, der dem Mieter oder
Untermieter vom Versicherungsnehmer Uberlassen wurde, ist in diesen
Raumlichkeiten nur versichert, soweit kein anderweitiger Versicherungs-
schutz besteht.

8.5. Tresorrdume in Bank- und Geldinstituten
In Erweiterung zu Abschnitt A 6.3 VHB 2010 gilt:

Zum Versicherungsort gehéren auch Tresorrdume in Bank- oder Geldin-
stituten, soweit dort vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in
hauslicher Gemeinschaft lebenden Person KundenschlieRfacher zu
privaten Zwecken genutzt werden.

Der Versicherungsschutz an diesem Versicherungsort erstreckt sich nicht
auf Leistungen, die von einem Schaden verursachenden Dritten erlangt
werden konnen oder auf Schaden, die das Bank- oder Geldinstitut ersetzt
bzw. fiir die das Bank- oder Geldinstitut haftet.

9. AuBenversicherung

9.1. AuBenversicherung

Abweichend von Abschnitt A 7 VHB 2010 gilt eine AuRenversicherung fir
12 Monate weltweit. Darliber hinaus besteht keine zusétzliche prozentua-
le oder absolute Entschadigungsbegrenzung gemaf Abschnitt A 7.6.1
VHB 2010.

Die Entschadigungsgrenzen fir Wertsachen gemaR Abschnitt A 7.6.2 und
13.2. VHB 2010 sowie die entsprechenden Erweiterungen gemaf Ziff.
7.1. bis 7.4. BBR gelten unverandert. AuRerdem gelten unverandert die
Bestimmungen zur Einlagerung von Hausrat gemag Ziff. 11.12. BBR.

9.2. Transportmittelunfall

Versichert sind die Beschadigung, Zerstérung und der Verlust versicherter
Sachen durch einen Unfall eines Kraftfahrzeuges oder 6ffentlichen Ver-
kehrsmittels, mit welchem die versicherten Sachen beférdert wurden.

Voraussetzung ist, dass der Unfall der zustédndigen Polizeidienststelle
gemeldet wurde.

9.3. Beschadigung und Verlust von aufgegebenem Reisegepack

Versichert sind die Beschadigung, Zerstérung und der Verlust von versi-
cherten Sachen auf Reisen, wahrend sie sich in Gewahrsam eines Befor-
derungs-, eines Beherbergungsunternehmens oder einer gewerblichen
Gepackaufbewahrung befinden.

Die Schaden sind dem Beforderungs-, Beherbergungsunternehmen oder
der Gepackaufbewahrung unverziglich zu melden. Dem Versicherer ist
hierliber eine Bestatigung des entsprechenden Unternehmens einzu-
reichen.

Das entsprechende Unternehmen ist vorab in Anspruch zu nehmen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungs-
summe begrenzt.

9.4. Dauerhafte AuBenversicherung fiir Sportgeréte

In Erweiterung zu Abschnitt A 7.1 VHB 2010 gilt:

Fir versicherte Sportgerate und alle versicherten Sachen, die ausschlieR-
lich der Ausiibung von Sport dienen, besteht Versicherungsschutz auch
dann, wenn sie sich dauerhaft auRerhalb der Wohnung befinden.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10 % der Versicherungs-
summe, maximal EUR 5.000 begrenzt.

10. Versicherte Kosten

10.1. Erweiterte Hotelkosten

Abweichend von Abschnitt A 8.1.3 VHB 2010 werden die Hotelkosten bis
3 Promille der Versicherungssumme, maximal EUR 250 und langstens fiir
die Dauer von 365 Tagen ersetzt.

10.2. Riickreisekosten aus dem Urlaub, fiir VN und Haushaltsange-
horige

Versichert sind die Mehrkosten fur eine notwendige vorzeitige Riickreise
aus dem Urlaub, wenn durch den Eintritt eines Versicherungsfalles
gemafR Abschnitt A 1 VHB 2010 am Versicherungsort die Anwesenheit
des Versicherungsnehmers und/oder mitreisender Personen, die mit ihm
in hauslicher Gemeinschaft leben, erforderlich wird und die Entschadi-
gung des Versicherungsfalles voraussichtlich EUR 5.000 Ubersteigt. Als
Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit von der versicherten
Wohnung fiir die Dauer von mindestens 2 Ubernachtungen.

Mehrkosten werden fiir ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entspre-
chend dem fir die Hinreise benutzten Reisemittel und der Dringlichkeit
der Riickreise an den Schadenort.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Rickreise an den
Schadenort bei dem Versicherer Weisungen einzuholen.

10.3. Erweiterte Kosten fiir die Lagerung des Hausrats

Abweichend von Abschnitt A 8.1.4 VHB 2010 werden die Kosten fiir die
Lagerung des Hausrates langstens fiir die Dauer von 365 Tagen ersetzt.

10.4. Bewachungskosten ohne zeitliche Begrenzung
In teilweise Abanderung zu Abschnitt A 8.1.6 VHB 2010 gilt:

Sofern notwendig und mit dem Versicherer abgesprochen, werden Bewa-
chungskosten auch langer als 72 Stunden Gibernommen.

10.5. Umzugskosten
In Erweiterung von Abschnitt A 8 VHB 2010 gilt:

Sofern durch den Eintritt eines Versicherungsfalles gemaR Abschnitt A 1
VHB 2010 ein Umzug erforderlich wird, werden die notwendigen Um-
zugskosten Gbernommen.

Die Kostenentschadigung ist je Versicherungsfall auf 5 % der Versiche-
rungssumme begrenzt.

10.6. Datenrettungskosten (private und berufliche Daten)

Abweichend von Abschnitt A 6.4 VHB 2010 gilt:

Sind Daten und Programme infolge eines Versicherungsfalles am Versi-
cherungsort durch eine ersatzpflichtige Substanzbeschadigung an dem

Datentréger, auf dem sie gespeichert sind, beschadigt worden, verloren
gegangen oder nicht mehr verfligbar, besteht Versicherungsschutz
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1) fir die tatsachlich entstandenen, notwendigen Kosten fiir die techni-
sche Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten, zur privaten
und beruflichen Nutzung bestimmten Daten (maschinenlesbare In-
formationen) und Programme. Ersetzt werden auch die Kosten einer
versuchten technischen Wiederherstellung. Die Entschadigung ist je
Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungssumme begrenzt.

2) fir die tatsachlich entstandenen, notwendigen Kosten der Wiederbe-
schaffung oder des Neukaufs bzw. des neuerlichen Lizenzerwerbs
von ausschlieBlich privaten Musik-, Video- oder Fotodateien, die
nachweislich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in husli-
cher Gemeinschaft lebenden Person kauflich erworben wurden. Der
Anspruch auf diese Leistung besteht nur soweit eine technische
Wiederherstellung erfolglos war oder nicht mdglich ist. Die Entscha-
digung ist je Versicherungsfall auf 2 % der Versicherungssumme,
maximal EUR 1.000 begrenzt.

Nicht ersetzt werden:

= die Kosten der Wiederbeschaffung, des Neukaufs oder eines neuerli-
chen Lizenzerwerbs von Daten und Programmen, ausgenommen der
unter Nr. 2 genannten Dateien.

=  Kosten gemaR Nr. 1 oder Nr. 2 fur Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. soge-
nannte Raubkopien).

= Kosten gemal Nr. 1 oder Nr. 2 fiir Daten und Programme, die der
Versicherungsnehmer auf einem Ricksicherungs- oder Installati-
onsmedium vorhalt.

10.7. Erstattung personlicher Auslagen

Betragt die Entschadigungsleistung fiir den Versicherungsfall mindestens
EUR 10.000, werden dem Versicherungsnehmer fir ursachlich und
nachweislich mit dem Schaden in Verbindung stehende, notwendige
personliche Auslagen je Versicherungsfall bis zu 2 % der Versicherungs-
summe erstattet.

10.8. Haustierbetreuung bzw. Haustierunterbringung

Der Versicherer erstattet die Kosten fiir die Unterbringung von Haustieren
in einer Tierpension oder einer &hnlichen Unterbringung bis zu dem
Zeitpunkt, in dem die Wohnung nach einem Versicherungsfall wieder
benutzbar oder eine Haltung der Haustiere in einem benutzbaren Teil der
Wohnung wieder zumutbar ist.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.

10.9. Miet- / Ersatzgerite

Der Versicherer erstattet die Kosten fur voriibergehend gemietete, drin-
gend bendtigte Haushaltsgerate, wenn eigene Gerate beschadigt oder
zerstort wurden oder abhandenkamen und eine umgehende Reparatur
oder Ersatzbeschaffung nicht méglich ist.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.

10.10. Schlossanderungskosten fiir Gemeinschaftsraume und Kraft-
fahrzeuge

In Erweiterung von Abschnitt A 8.1.5 VHB 2010 gilt:
Versichert sind die notwendigen

= Kosten des Versicherungsnehmers fiir Schlossédnderungen an
Gemeinschaftstiren auf dem Versicherungsgrundstiick, wenn
Schilssel von entsprechenden Turen durch Einbruchdiebstahl oder
Raub gemafl Abschnitt A 3.2 bzw. 3.4 VHB 2010 abhandengekom-
men sind.

= Kosten fiir die Auswechslung einer Kraftfahrzeugschlieanlage sowie
fur vorlbergehende SicherungsmaRnahmen (Notschloss), wenn
Kraftfahrzeugschllssel durch Einbruchdiebstahl oder Raub gemafR
Abschnitt A 3.2 bzw. 3.4 VHB 2010 abhandengekommen sind.

Voraussetzung flr den Versicherungsschutz ist, dass die Kraftfahrzeuge
Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in hauslicher
Gemeinschaft lebenden Person sind.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.

10.11. Befiillkosten fiir Aquarien und Wasserbetten

Der Versicherer erstattet die Kosten fiir die Wiederbefiillung von Aquarien
und Wasserbetten nach einem versicherten, bestimmungswidrigen
Wasseraustritt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall die vertraglich vereinbarte
Versicherungssumme.

Der Ausschluss hinsichtlich Schaden am Inhalt des Aquariums durch
Wasseraustritt geman Abschnitt A 4.3.2 (2) VHB 2010 bleibt unberihrt.

10.12. Reparaturkosten fiir Nasseschaden an Bodenbeldgen, Innen-
anstrichen oder Tapeten

In Erweiterung von Abschnitt A 8.1.8 VHB 2010 gilt:

Versichert sind Reparaturkosten fir Nésseschaden an Bodenbelédgen,
Innenanstrichen oder Tapeten sowie behindertengerechten Einbauten in
gemieteten bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen und Einfa-
milienhausern

10.13. Mehrkosten durch technologischen Fortschritt

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsachlich
entstandenen Mehrkosten fiir die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung versicherter Sachen, wenn deren Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung in derselben Art und Giite infolge Technologiefortschritts nicht
madglich oder unwirtschaftlich ist.

Mafgebend ist der Betrag, der fiir ein Ersatzgut aufzuwenden ist, welches
der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Giite mdglichst nahe
kommt.

10.14. Kosten nach Fehlalarm durch Rauch-, Hitze- oder Gasmelder

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Fehlalarms von Rauch-, Hitze-
oder Gasmeldern entstandenen Kosten fiir die Beseitigung der Aufbruch-
schaden an Fenstern, AuBentliren oder anderen Gebaudedffnungen
durch eine von der Polizei oder Feuerwehr veranlasste Notoffnung.
Ferner sind eventuelle Beschadigungen an versicherten Gegenstéanden
versichert, die durch die unmittelbare Not6ffnung entstehen.
Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass es sich um einen
vom VDS anerkannten Rauch-, Hitze- oder Gasmelder handelt, der
gemal den anerkannten Regeln der Technik eingebaut ist.

Die Kostenentschadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 1.000 be-
grenzt.

10.15. Bruchschaden an Armaturen
In Erweiterung von A 4.1. VHB 2010 gilt:

Ersetzt werden auch die Kosten fiir den Austausch von Armaturen (z. B.
Wasser- und Absperrhahne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlis-
se), soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalls gemaR
A 4.1 VHB 2010 im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist.

Nicht ersetzt werden die Kosten fiir den Austausch bereits defekter
Armaturen.

10.16. Mehrkosten fiir energieeffizientere Haushaltsgerate
In Erweiterung zu A 9 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer erstattet die nachgewiesenen tatsachlich entstandenen
Mehrkosten fir ein Gerat der héchsten Energieeffizienzklasse, die zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls verfligbar ist, von bis zu 25 % des
Wiederbeschaffungswertes, wenn nach einem versicherten Schaden ein
Haushaltsgerat mit Energieeffizienzklasse (EU-Energielabel) neu be-
schafft werden muss.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Unterhaltungselektronik.
Voraussetzung fir eine Entschadigung ist der Nachweis einer Ersatzbe-
schaffung.

Die Entschadigung fiir die anteiligen Mehrkosten ist je Versicherungsfall
auf EUR 3.500 begrenzt.

10.17. Mehrkosten fiir nachhaltig produzierte Mdbelstiicke

In Erweiterung zu A 9 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer erstattet die nachgewiesenen tatsachlich entstandenen
Mehrkosten fiir ein nachhaltig produziertes Mobelstiick von bis zu 25 %
des Wiederbeschaffungswertes, wenn nach einem versicherten Schaden
ein Mdbelstiick neu beschafft werden muss.

Voraussetzung fiir eine Entschadigung ist der Nachweis einer Ersatzbe-
schaffung.

Die Entschadigung fiir die anteiligen Mehrkosten ist je Versicherungsfall
auf EUR 3.500 begrenzt.
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10.18. Mehrkosten fiir nachhaltig produzierte Kleidungsstiicke
In Erweiterung zu A 9 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer erstattet die nachgewiesenen tatsachlich entstandenen
Mehrkosten fiir ein nachhaltig produziertes Kleidungsstiick von bis zu
25 % des Wiederbeschaffungswertes, wenn nach einem versicherten
Schaden ein Kleidungsstiick neu beschafft werden muss.

Voraussetzung fir eine Entschadigung ist der Nachweis einer Ersatzbe-
schaffung.

Die Entschadigung fir die anteiligen Mehrkosten ist je Versicherungsfall
auf EUR 3.500 begrenzt.

10.19. Mehrkosten fiir die Verwendung von nachhaltigen Farben und
Baustoffen nach einem Feuer- oder Leitungswasserschaden

In Erweiterung zu A 9 VHB 2010 gilt:

Der Versicherer erstattet die nachgewiesenen tatsachlich entstandenen
Mehrkosten nach einem Feuer- oder Leitungswasserschaden fir die
Verwendung von nachhaltig produzierten Farben und Baustoffen von bis
zu 25 % des Anschaffungspreises.

Die Entschadigung fir die anteiligen Mehrkosten ist je Versicherungsfall
auf EUR 3.500 begrenzt.

10.20. Kinderbetreuung im Notfall (nach versichertem Schaden)

Der Versicherer erstattet die notwendigen und tatsachlich angefallenen
Kosten fiir eine Kinderbetreuung, wenn diese nach einem versicherten
Schaden erforderlich ist.

Voraussetzung fir die Erstattung der Kosten ist, dass die Schadensumme
voraussichtlich eine Héhe von EUR 2.500 Ubersteigt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 350 begrenzt.

10.21. Psychologische Betreuung nach Einbruch, Raub, Brand

Versicherungsschutz besteht fir den Fall, dass wahrend der Wirksamkeit
dieser Versicherung ein leistungspflichtiger Brandschaden geman VHB
2010, ein Einbruchdiebstahlschaden gemaf VHB 2010 oder ein Raub
gemaR VHB 2010 eingetreten ist und der Versicherungsnehmer oder eine
mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebende Person dadurch eine psychi-
sche Schadigung erlitten hat.

Die Kosten fiir das Erstgesprach bei einem Psychologen / Psychothera-
peuten werden ersetzt, wenn die Krankenkasse / der Krankenversicherer
des Versicherungsnehmers oder eine mit ihm in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Person, eine Erstattung ablehnt und dieser Psychologe / Psy-
chotherapeut bescheinigt, dass diese Ma3nahme hierfiir geeignet ist. Die
Behandlung muss innerhalb von 6 Monaten nach dem versicherten
Ereignis beginnen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf EUR 1.000 begrenzt.
11. Besonderheiten

11.1. Schaden durch Innere Unruhen Streik und Aussperrung

Abweichend von Abschnitt A 1.2.2 VHB 2010 leistet der Versicherer flr
Schaden durch Innere Unruhen, Streik und Aussperrung, sofern die
versicherten Sachen unmittelbar durch Gewaltanwendung im Zusam-
menhang mit diesen Ursachen zerstért oder beschadigt werden.

Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmafig nicht unerhebliche Teile
der Bevdlkerung in einer die offentliche Ruhe und Ordnung stérenden
Weise in Bewegung geraten und Gewalttatigkeiten gegen Personen oder
Sachen veriiben. Eingeschlossen sind auch unmittelbare Schaden durch
Wegnahme bei Plinderungen in unmittelbarem Zusammenhang mit
Inneren Unruhen.

Streik ist die gemeinsam planmaRig durchgefiihrte, auf ein bestimmtes
Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhaltnismaRig grofRen Zahl von
Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete
planmafige AusschlieBung einer verhaltnismaRig groBen Zahl von Ar-
beitnehmern. Versichert sind Schaden durch die unmittelbaren Handlun-
gen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer im Zusammen-
hang mit einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an
versicherten Sachen.

Ein Entschadigungsanspruch besteht nicht, soweit Schadenersatz auf-
grund o6ffentlich-rechtlichen Entschadigungsrechts beansprucht werden
kann.

11.2. Erweiterte Sachverstindigenkosten

Ubersteigt der entschadigungspflichtige Schaden EUR 10.000, so ersetzt
der Versicherer 90 % der nach Abschnitt A 15.6 VHB 2010 durch den
Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverstéandigenverfah-
rens, maximal EUR 15.000.

11.3. Voriibergehendes Unbewohntsein der Wohnung

Abweichend von Abschnitt A 17.1.3 VHB 2010 liegt eine anzeigepflichtige
Gefahrerhohung gemafl Abschnitt B 9 VHB 2010 erst vor, wenn die
ansonsten standig bewohnte Wohnung langer als 180 Tage — oder Uber
eine fiir den Einzelfall vereinbarte langere Frist hinaus — ununterbrochen
unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird. Beaufsichtigt ist eine
Wohnung nur dann, wenn sich wahrend der Nacht eine dazu berechtigte
volljahrige Person darin aufhalt.

11.4. Unterversicherungsverzicht fiir Kleinschaden

Abweichend von Abschnitt A 12.5 und 12.6 VHB 2010 nimmt der Versi-
cherer bei Schaden bis 2 % der Versicherungssumme keinen Abzug
wegen Unterversicherung vor.

11.5. Grobe Fahrlassigkeit

Abweichend von Abschnitt B 16.1.2 VHB 2010 verzichtet der Versicherer
auf den Einwand der groben Fahrlassigkeit.

11.6. Grob fahrlassige Verletzung von Obliegenheiten, Verzicht auf
Quotelung

Verletzt der Versicherungsnehmer grob fahrlassig eine Obliegenheit
und/oder eine Sicherheitsvorschrift

= nach Abschnitt B 8.1.1 (1) VHB 2010 und/oder
= Abschnitt A 16.1 VHB 2010 und/oder
= Ziff. 11.21 BBR

so nimmt der Versicherer abweichend von Abschnitt B 8.3.1 VHB 2010
nur fur den Teil des Schadens eine Kirzung der Leistung entsprechend
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers vor, der 25 %
der Versicherungssumme ubersteigt.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die unter Nr. 1 und 2 der Siche-
rungsanforderungen zur Hausratversicherung beschriebenen Mindestsi-
cherungen der Wohnung sowie die Sicherheitsvorschriften und Obliegen-
heiten nach Ziff. 6 BBR (Fahrraddiebstahl).

11.7. Abweichen von Sicherheitsvorschriften
In Erweiterung von Abschnitt B 8.1.1 VHB 2010 gilt:

= das Abweichen von gesetzlichen oder behdérdlichen Sicherheitsvor-
schriften gilt nicht als Verstol gegen die Sicherheitsvorschriften, so-
fern und solange eine entsprechende behdérdliche Genehmigung vor-
liegt.

= das vorlibergehende Abweichen von Sicherheits- und Betriebsvor-
schriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem Grund-
stlick, auf dem die versicherte Wohnung liegt, gilt nicht als Versto
gegen die Sicherheitsvorschriften, sofern und solange das Abwei-
chen durch zwingende technische Griinde veranlasst ist und bei
Durchfiihrung der Arbeiten die gebotene erhdhte Sorgfalt beachtet
wird.

11.8. Regressverzicht

Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Schadenersatz gegen
einen Angehdrigen oder gegen eine im Haushalt bzw. am Versicherungs-
ort beschaftigte Person zu und geht der Anspruch auf die Janitos Versi-
cherung AG Uber, so verzichtet der Versicherer auf eine Geltendmachung
dieses Anspruches, wenn der Versicherungsnehmer dies ausdricklich
winscht.

Der Versicherer wird jedoch nicht auf seine Anspriiche verzichten, wenn
der Angehdrige bzw. die im Haushalt / am Versicherungsort beschéftigte
Person die Anspriiche Uber seine Haftpflichtversicherung geltend machen
kann oder wenn der Schaden vorsétzlich verursacht wurde.

11.9. Vorsorge fiir Kinder, die erstmalig eigenen Haushalt griinden

Soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht, gewahrt der
Versicherer bei erstmaliger Haushaltsgriindung der Kinder des Versiche-
rungsnehmers (auch Stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder) in Deutschland fiir
die Dauer von 12 Monaten Versicherungsschutz nach den allgemeinen
Versicherungsbedingungen. Danach erlischt der Versicherungsschutz.

Die Entschadigung ist auf insgesamt 50 % der Versicherungssumme
begrenzt.

11.10. Erhohte Entschadigungsgrenze fiir die Vorsorgeversicherung

Abweichend von Abschnitt A 9.2.2 VHB 2010 gilt eine Vorsorge von 30 %
der Versicherungssumme vereinbart.
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11.11. Hausrat auBerhalb der stindigen Wohnung
Abweichend von Abschnitt A 6 VHB 2010 sind nicht versichert:

= in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Weinberghausern
sowie in sonstigen nicht standig bewohnten Gebauden: Bargeld und
auf Geldkarten geladene Betrage, Urkunden einschlieflich Sparbu-
cher und sonstiger Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Per-
len, Briefmarken, Telefonkartensammlungen, Miinzen und Medaillen
sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknupfte
Teppiche und Gobelins, Kunstgegensténde (z. B. Gemalde, Colla-
gen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto-,
Film- und andere optische Apparate sowie sonstige Sachen, die tUber
100 Jahre alt sind (Antiquitaten), jedoch mit Ausnahme von Mdbel-
stlicken;

= in Zweitwohnungen in standig bewohnten Gebauden: Bargeld und
auf Geldkarten geladene Betrage, Urkunden einschlieflich Sparbi-
cher und sonstiger Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Per-
len, Briefmarken, Telefonkartensammlungen, Minzen und Medaillen
sowie alle Sachen aus Gold oder Platin, Pelze, handgeknipfte Tep-
piche und Gobelins sowie Kunstgegenstande (z. B. Gemalde, Colla-
gen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken).

11.12. Eingelagerte Hausratgegenstiande
Von eingelagerten Hausratgegenstanden sind nicht versichert:

Bargeld und auf Geldkarten geladene Betrage, Urkunden einschlieBlich
Sparbiicher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine,
Perlen, Briefmarken, Miinzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber,
Gold oder Platin, Pelze, handgeknlpfte Teppiche und Gobelins, Kunstge-
genstdnde (z. B. Gemalde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und
Plastiken), Schusswaffen, Foto- und optische Apparate sowie sonstige
Sachen, die Gber 100 Jahre alt sind (Antiquitaten), jedoch mit Ausnahme
von Mébelstiicken.

11.13. Verlangerte Meldefrist bei Wohnungswechsel

Abweichend von Abschnitt A 11.1 VHB 2010 besteht uneingeschrankt
Versicherungsschutz auch am neuen Versicherungsort, wenn der Beginn
des Umzugs dem Versicherer nicht unmittelbar mitgeteilt wird. Im Scha-
denfall wird die vereinbarte Versicherungssumme zugrunde gelegt. Ein
vereinbarter Unterversicherungsverzicht verliert seine Gliltigkeit nicht.

11.14. Versehensklausel

Unterlasst der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder
gibt er fahrlassig die Anzeige unrichtig ab oder unterlasst er fahrlassig die
Erflllung einer sonstigen Obliegenheit, besteht weiterhin Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versaumnis
nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen unverzlglich
nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes,
aufgrund dessen eine Zuschlagspramie zu entrichten ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Zuschlagspramie ab dem Zeitpunkt zu entrich-
ten, an dem der Umstand eingetreten ist.

Die in § 195 Burgerliches Gesetzbuch (BGB) festgelegte Verjahrungsfrist
oder ein vereinbartes Kiindigungsrecht wird durch die vorstehende Ver-
sehensklausel nicht berihrt.

11.15. Innovationsupdate

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen
fur die Janitos Hausratversicherung (VHB) oder die Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen (BBR) fir die Janitos Hausratversiche-
rung Best Selection 2025 ausschlieRlich zum Vorteil des Versicherungs-
nehmers und ohne Mehrpramie geéndert, so gelten die neuen Bedingun-
gen mit sofortiger Wirkung auch fir diesen Vertrag.

11.16. Neutarifgarantie
11.16.1. Gegenstand und Umfang der Leistungen

Im Rahmen der Neutarifgarantie reguliert Janitos Schadenfélle von
Hausratvertragen, die sich noch in einer alten Tarifgeneration befinden,
immer entsprechend dem Leistungs- und Deckungsumfang der aktuell im
Neugeschaft angebotenen Tarifgeneration.

Sollte die urspriinglich abgeschlossene Tarifgeneration dagegen bessere
Leistungen bieten als die aktuelle, behalt die fir den Versicherungsneh-
mer glnstigere Variante ihre Glltigkeit.

11.16.2. Einschrankungen der Neutarifgarantie
Die Neutarifgarantie gilt nicht fir

= Leistungen und Risiken, die nur im Rahmen einer zusétzlich ausge-
wiesenen Mehrpramie in der im Neugeschaft angebotenen, aktuellen
Tarifgeneration versicherbar sind. Dies gilt nicht fir die Erweiterun-
gen Uberspannung, Fahrraddiebstahl / Mobilschutz, Elementarscha-

den und Glas, sofern fir diese Erweiterungen zum Zeitpunkt des
Schadeneintritts eine Mehrpramie entrichtet wurde bzw. der Ein-
schluss im Versicherungsschein dokumentiert ist.

= Assistance- und sonstige versicherungsfremde Dienstleistungen.
11.16.3. Kiindigung der Neutarifgarantie

Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat die Neutarifgarantie durch schriftliche Erklarung
kiindigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kundi-
gung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Gebrauch, so kann
der Versicherungsnehmer den gesamten Hausratversicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des Versicherers zum
gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur An-
spruch auf den Teil der Pramie, der der abgelaufenen Versicherungszeit
entspricht.

11.17. Gefahrerh6hung durch ein Geriist

Die durch ein Aufstellen eines Gerlistes am Versicherungsort bedingte
Gefahrerhéhung ist automatisch mitversichert und muss dem Versicherer
nicht gesondert gemeldet werden.

11.18. Leistungsgarantie gegeniiber GDV-Musterbedingungen und
den Mindeststandards des Arbeitskreises ,,Beratungsprozesse*

Weichen die dem Vertrag zugrunde liegenden Vertragsbedingungen fir
die Hausratversicherung zum Nachteil des Versicherungsnehmers von
den durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) empfohlenen Leistungsinhalten (GDV-Empfehlung auf Basis der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen VHB) ab, wird der
Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers nach diesen Bedin-
gungen regulieren.

Darlber hinaus garantiert die Janitos Versicherung AG, dass die Leis-
tungsinhalte die Mindeststandards der Empfehlung des Arbeitskreises
,Beratungsprozesse"“ in der Version vom 10.10.2022 voll erfiillen.

11.19. Versicherungsschutz bei Versichererwechsel und Ungewiss-
heit liber den Zeitpunkt des Schadeneintritts

Tritt nach einem Wechsel des Hausratversicherers ein Schaden ein,
dessen genauen Zeitpunkt des Schadeneintritts der Versicherungsneh-
mer auch durch ein Gutachten nicht bestimmen kann, so tritt die Janitos
Versicherung AG in die Schadenregulierung ein, wenn der Eingang der
Schadenmeldung in die Vertragslaufzeit (gemaR Abschnitt B 2 VHB 2010)
der Janitos Versicherung AG fallt.

Sofern sich herausstellt, dass der Schadenfall bereits einem anderen
Versicherer gemeldet wurde, behalt sich die Janitos Versicherung AG
Regressanspriiche gegen diesen vor.

11.20. Nichtinstallation von Rauchmeldern
Abweichend von Abschnitt B 8.1.1 (1) VHB 2010 gilt:

Die Nichteinhaltung gesetzlicher oder behordlicher Vorschriften zur
Installation von Rauchmeldern in den versicherten Raumlichkeiten gilt
nicht als Obliegenheitsverletzung.

11.21. Sicherheitsvorschriften

(1) Fur die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhalt, sind alle
SchlieRvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen zu betétigen und
die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen einzuschalten.

Dies gilt nicht, wenn die Wohnung nur fiir sehr kurze Zeit verlassen
wird (z. B. Gang zum Briefkasten oder Mdilleimer).

(2) Alle SchlieBvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und vereinbar-
ten Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfahigem Zustand zu er-
halten; Stérungen, Méangel und Schaden sind unverziglich zu besei-
tigen.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Reprasentant eine
dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach MaRgabe der in
Abschnitt B 8.3 VHB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kin-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

11.22. Pramienbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit

Bei einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers vor
Vollendung des 58. Lebensjahres wird der Versicherungsvertrag unter
Erflllung der nachfolgenden Kriterien pramienfrei gestellt:

Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn der Versicherungsnehmer keiner bezahlten
Vollbeschéftigung nachgeht, beim zustandigen Amt als arbeitslos gemeldet
ist, von dort entsprechende Unterstltzungsleistungen bezieht und sich aktiv
um Arbeit bemuiht.
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War der Versicherungsnehmer bei Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 12
Monate vollbeschéftigt, bestand der Versicherungsvertrag bei Eintritt der
Arbeitslosigkeit mindestens 12 Monate und ist die Pramie bei Eintritt der
Arbeitslosigkeit bezahlt, so wird der Versicherungsvertrag ab der der Ar-
beitslosigkeit bzw. der Meldung beim Versicherer folgenden Falligkeit fur bis
zu 6 Monate pramienfrei gestellt.

Sollte der Versicherungsnehmer, wéahrend dieser 6 Monate eine Beschafti-
gung annehmen und dann erneut arbeitslos werden, wird der Versiche-
rungsvertrag ab der der erneuten Arbeitslosigkeit bzw. der Meldung beim
Versicherer folgenden Falligkeit nochmals pramienfrei gestellt. Die Prémien-
freistellung des Versicherungsvertrages gilt insgesamt fiir maximal 6 Mona-
te.

Bei einer Vertrags- und Pradmienzahldauer von mindestens 24 Monaten
verlangert sich die pramienfreie Zeit auf bis zu 12 Monate. Sollte der Versi-
cherungsnehmer, wahrend dieser 12 Monate eine Beschaftigung anneh-
men, gilt die obige Klausel sinngemafR.

Selbstandige gelten als arbeitslos, wenn sie ihre selbstandige Tatigkeit,
aufler durch Arbeitsunfahigkeit, unfreiwillig und nicht nur voribergehend
eingestellt haben (z. B. durch Konkurs) und sich aktiv um Arbeit bemihen.

Die Beendigung der Arbeitslosigkeit ist dem Versicherer unverzuglich
anzuzeigen. Die entsprechenden Nachweise Uber die Arbeitslosigkeit sind
vom Versicherungsnehmer zu erbringen.

Kein Anspruch auf Pramienfreistellung besteht flr Arbeitslosigkeit, die bei
Antragstellung bereits bekannt oder schriftlich angekiindigt war.

11.23. Konditionsdifferenzdeckung
11.23.1. Vertragsgrundlagen

Es gelten die vereinbarten Vertragsgrundlagen (z.B. Allgemeine Hausrat-
versicherungsbedingungen (VHB), vereinbarte Zusatzbedingungen und
Klauseln) soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas ande-
res ergibt.

11.23.2. Gegenstand der Konditionsdifferenzdeckung

a) Die Konditionsdifferenzdeckung erganzt eine anderweitig bestehende
Versicherung fiir das gleiche Risiko und die gleiche Gefahr im nachste-
hend beschriebenen Umfang. Der Versicherungsschutz aus dem an-
derweitig bestehenden Versicherungsvertrag geht dem Versicherungs-
schutz aus dem vorliegenden Vertrag der Konditionsdifferenzdeckung
vor.

b) Die Konditionsdifferenzdeckung leistet fiir solche Schadenereignisse,
die in der anderweitig bestehenden Versicherung nicht oder nicht in vol-
lem Umfang versichert sind, bis zur H6he des im vorliegenden Vertrag
vereinbarten Versicherungsschutzes abzliglich der vertraglich verein-
barten und sonstigen Leistungen aus der anderweitig bestehenden
Versicherung. Soweit im vorliegenden Vertrag ein Selbstbehalt verein-
bart gilt, wird dieser bei der Entschadigungsleistung in Abzug gebracht.

c) MalRgeblich fir die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der ander-
weitig bestehenden Hausratversicherung ist der Umfang des Versiche-
rungsschutzes des anderen Vertrages, der zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung der Konditionsdifferenzdeckung bestanden hat. Nachtraglich
vorgenommene Anderungen an der anderweitig bestehenden Hausrat-
versicherung bewirken keine Erweiterung der Konditionsdifferenzde-
ckung.

11.23.3. Einschrénkungen der Konditionsdifferenzdeckung

Erganzend zu den vereinbarten Vertragsgrundlagen werden Leistungen aus
der Konditionsdifferenzdeckung nicht erbracht, wenn

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung der Konditionsdifferenzdeckung keine
anderweitige Versicherung fur das gleiche Risiko und der gleichen Ge-
fahren bestanden hat,

b) Uber die Dauer der Laufzeit der Konditionsdifferenzdeckung die verein-
barte Versicherungssumme nicht den Regelungen zum Unterversiche-
rungsverzicht gemaR Ziffer 9.3. VHB entspricht. Der Unterversiche-
rungsverzicht gilt als vereinbart, wenn die vereinbarte Versicherungs-
summe 650,00 Euro pro Quadratmeter Wohnflache, multipliziert mit der
im Versicherungsschein genannten Wohnflache, nicht unterschreitet,

c) die Leistung des anderen Versicherers infolge eines Vergleichs zwi-
schen dem anderweitigen Versicherer und dem Versicherungsnehmer
und/oder einem Dritten, bzw. aufgrund einer bestehenden Unterversi-
cherung nicht zum vollen Ersatz des Schadens fiihrt. Gleiches gilt,
wenn aufgrund fehlender Nachweise (iber die Schadenhdhe durch den
anderweitigen Versicherer lediglich eine pauschale Entschadigung er-
bracht wird,

d) der anderweitige Versicherer infolge
= Nichtzahlung der Pramien,
= Obliegenheitsverletzung,
= arglistiger Tauschung

von seiner Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit ist, so wird
dadurch keine Erweiterung des Leistungsumfangs der Konditionsdiffe-
renzdeckung bewirkt.

Leistungen aus der Konditionsdifferenzdeckung werden dann nur insoweit
erbracht, wie sie entstanden wéren, wenn keiner der vorgenannten Griinde
fir den Wegfall oder die Reduzierung der Leistung vorgelegen hatte.

11.23.4. Besondere Obliegenheiten im Versicherungsfall

a) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherungsfall zunachst dem
Versicherer der anderweitig bestehenden Versicherung anzuzeigen
und dort seine Anspriiche geltend zu machen,

b) den Versicherungsfall zur Differenzdeckung unverziiglich zu melden,
sobald er von dem anderweitigen Versicherer informiert wird, dass ein
gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die
Leistungspflicht fallt.

c) Die uUbrigen in den Bedingungen genannten Obliegenheiten, die vom
Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zu beachten sind, bleiben
unberihrt. Insbesondere hat der Versicherungsnehmer nach Aufforde-
rung durch den Versicherer die erforderlichen Auskinfte zur Feststel-
lung der Entschadigungspflicht zu erteilen, sowie die zur Feststellung
der Leistungshéhe notwendigen Unterlagen des anderen Versicherers
einzureichen.

d) Auf die in den vereinbarten Vertragsgrundlagen aufgefiihrten Rechts-
folgen bei Verletzung von Obliegenheiten wird besonders hingewiesen.

11.23.5. Dauer der Konditionsdifferenzdeckung

a) Der vorliegende Hausratversicherungsvertrag wird zum Beendigungs-
termin der anderweitig bestehenden Hausratversicherung durch den
Wegfall der Bestimmungen Uber die Konditionsdifferenzdeckung auf
den vollen Versicherungsschutz umgestellt. Gleiches gilt, wenn die an-
derweitig bestehende Hausratversicherung vor dem genannten Been-
digungstermin endet. Die vorzeitige Beendigung der anderweitig beste-
henden Hausratversicherung ist unverziglich mitzuteilen.

b) Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Konditionsdifferenzdeckung
auf den vollen Versicherungsschutz ist die hierfiir zu zahlende Pramie
zu entrichten.

11.24. -

11.25. Regelungen fiir die Pramienberechnung aufgrund des Alters
des Versicherungsnehmers

Das Alter des Versicherungsnehmers hat entscheidenden Einfluss auf den
Schadenbedarf und die zur Deckung der Schaden notwendigen Pramien.

Aus diesem Grund ergeben sich fir die Grunddeckung sowie fir die Zu-
satzpakete Allgefahrenversicherung, Multi-Garantie, Uberspannung, Fahr-
raddiebstahl und Glasversicherung unterschiedliche Pramien fir die unter-
schiedlichen Altersstufen, welche unter Beriicksichtigung anerkannter
Methoden der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik
berechnet wurden.

Wahrend der Vertragslaufzeit wird jeweils zur nachsten Hauptfalligkeit das
zu diesem Zeitpunkt maRgebliche Alter des Versicherungsnehmers pra-
mienwirksam zur Ermittlung der neuen Pramien herangezogen.

MaRgeblich fiir die Pramienentwicklung ist die nachfolgende Tabelle:

< >0 = o

3 0.& g £ g E 8

=3 [3) = a N @,

g HEE o ® g g2

& £ 30 2 El o 20

o 337 ] 3 =3 =

=3 Q@ < 5 2 < @ S

: |Tsé | 8 | & | 8 |8
18 auf 19 1,32% 1,32% 0,00% -3,18% 0,00%
19 auf 20 1,32% 1,32% 0,00% -3,28% 2,58%
20 auf 21 1,32% 1,32% 0,00% -3,28% 1,20%
21 auf 22 1,32% 1,32% 0,00% -3,18% 1,15%
22 auf 23 1,32% 1,32% 0,00% -3,28% 1,10%
23 auf 24 1,32% 1,32% 0,00% -3,28% 1,04%
24 auf 25 1,32% 1,32% 0,00% -3,28% 0,99%
25 auf 26 1,32% 1,32% 0,00% -3,18% 0,94%
26 auf 27 1,32% 1,32% 0,00% -3,28% 0,89%
27 auf 28 0,10% 1,32% 0,00% -3,28% 0,83%
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28 auf 29 0,00% 1,32% 0,00% -3,28% 0,78% 78 auf 79 -1,31% -1,31% 0,00% -6,36% -1,81%
29 auf 30 0,00% 1,32% 0,00% -3,18% 0,73% 79 auf 80 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -1,87%
30 auf 31 0,00% 1,32% 17,45% -3,28% 0,68% 80 auf 81 -1,31% -1,31% 0,00% -6,36% -1,92%
31 auf 32 0,00% 1,32% 0,00% -3,28% 0,62% 81 auf 82 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -1,97%
32 auf 33 0,00% 1,32% 0,00% -3,18% 0,57% 82 auf 83 -1,31% -1,31% 0,00% -6,36% -2,02%
33 auf 34 0,00% 1,32% 0,00% -3,28% 0,52% 83 auf 84 -1,31% -1,31% 0,00% -6,36% -2,07%
34 auf 35 0,00% 1,32% 0,00% 0,00% 0,47% 84 auf 85 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -2,12%
35 auf 36 12,44% 1,32% 0,00% 0,00% 0,41%
36 auf 37 132% 132% 0.00% 0,00% 0.36% 12. Service- bzw. Assistanceleistungen
Fur die nachfolgenden Hilfeleistungen wenden Sie sich bitte an das
37 auf 38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% Janitos Assistance Center. Die Telefonnummer entnehmen Sie bitte
38auf39 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% unserer Homepage www janitos.de
39auf40 | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% 12.1. Versicherter Hausrat
. . . . . Versicherungsschutz besteht fir den Hausrat am standigen Hauptwohn-
40 auf 41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% sitz des Versicherungsnehmers in Deutschland sowie derjenigen Perso-
41 auf 42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% nen, die mit dem Versicherungsnehmer in hauslicher Gemeinschaft leben.
. . . . . Hauptwohnsitz ist die bei der zustandigen Meldebehdrde als Hauptwoh-
42 auf 43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% nung im Sinne von § 12 Melderechtsrahmengesetz gemeldete Wohnein-
43 auf 44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% heli:)ir; Deuttstchlagl(::iH(Miﬁtwogmljlng, Eigintum?wghnuhr;g,&glgle?ietete;.o.der
selbstgenutztes ohne Einliegerwohnung) einschlielich zugehdriger
44 auf 45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,06% Balkone, Loggien, Dachterrassen, Keller- und Speicherraume sowie
G .
45auf46 | 000% | 0,00% | 44,79% | 00,00% | -0,11% aragen
Nicht zum Hauptwohnsitz gehdren dagegen Stellpldtze innerhalb von
46 auf 47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,16% Sammelgaragen.
0, 0, 0, 0, | 0,
47 auf 48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 12.2. Versicherungsumfang
48 auf 49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,27% a) Der Versicherungsschutz umfasst die Ubernahme der Kosten der
49 auf 50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,32% Notreparatur einschlieBlich rnltgefghrter Kleln.telle soywe der Fe.lhrt—
kosten des beauftragten Dienstleistungsbetriebes bis zu maximal
50 auf 51 -1,31% -1,31% 0,00% 0,00% -0,37% EUR 500 je Versicherungsfall. Wir beauftragen den erforderlichen
Handwerker im Namen und im Auftrag der begiinstigten Person und
51 auf 52 -1,31% -1,31% 0,00% 0,00% -0,42% Ubernehmen die Kosten direkt, ohne Vorleistung der begunstigten
52 auf 53 1.31% 1.31% 0,00% 0,00% 0,47% Persor;]. Rechr:jungsbztré%e, qie ti'fbter d;n Betragl\t;otn EUtR 500 hinc;
ausgehen, sind von der begiinstigten Person selbst zu tragen un
53 auf 54 -8,70% -1,31% 0,00% 0,00% -0,53% unter Abzug der bereits von uns im Auftrag des Versicherers zuge-
sagten Summe an den Handwerker zu entrichten.
54 auf 55 0,00% -1,31% 0,00% -6,46% -0,58% ‘g . . o
b) Die Ubernahme von Kosten durch den Versicherer gemaR Ziff. 12.2.
55 auf 56 0,00% -1,31% -15,26% -6,36% -0,63% BBR ist begrenzt auf insgesamt drei Versicherungsfalle pro Versiche-
rungsjahr je versicherten Hausrat gemag Ziff. 12.1. BBR.
56 auf 57 0,00% -1,31% 0,00% -6,36% -0,68% gsjants g
c) Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn
57 auf 58 0.00% 1.31% 0,00% 6.46% 0.73% = die Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Leistungen gemaR
58 auf 59 0,00% -1,31% | 0,00% 6,46% | -0,78% Ziff. 12.3. BBR vorliegen und
59 auf 60 0.10% 1.31% 0.00% 6.36% 0.84% L] o_ier Lelstungsanspruchl durch eine begiinstigte Person tatsach-
lich geltend gemacht wird.
60 auf 61 -1,31% -1,31% 0,00% -6,36% -0,89%
12.3. Versicherte Leistungen
- 9 - 0, 0, 0, | 0,
61 auf 62 131% | 131% | 0.00% | 0.00% 0.94% 12.3.1. Schliisseldienst im Notfall
62 auf 63 -1,31% -1,31% 0,00% 0,00% -0,99% Kann die begiinstigte Person nicht in ihren versicherten Hauptwohnsitz
63 auf 64 1,31% 1.31% 0,00% 0,00% 1,04% g_el:ngen, \{vgil die _ScQIUs%eflf fur gie wo:nungs&?r :bherl]nd.eng:ikohmfmen
sind, organisieren wir das Offnen der Wohnungstir durch eine Fachfirma
64 auf 65 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -1,09% (Schltsseldienst) und tGbernehmen die entstehenden Kosten einschlief3-
. . . . ; lich der Kosten fiir ein provisorisches Schloss bis max. EUR 500 je
65 auf 66 -1,31% -1,31% 0,00% -6,36% -1,15% Versicherungsfall.
66 auf 67 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -1,20% 12.3.2. Rohrreinigungsdienst im Notfall
67 auf 68 1,31% 1,31% 0,00% 6,36% 1,25% Sind im versichert?n Hausrat Abﬂussrohre vonlBade- oder DuschwaTnen,
Wasch- oder Spulbecken, WC, Urinalen, Bidets oder Bodenablaufen
68 auf 69 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -1,30% verstopft und kann dies nicht ohne eine fachmannische Behebung besei-
tigt werden, organisieren wir den Einsatz einer Rohrreinigungsfirma und
69 auf 70 1.31% 1.31% 0,00% -6,36% -1,35% libernehmen die entstehenden Kosten einschlieRlich der Kosten fiir
70 auf 71 -1,31% -1,31% -30,61% | -6,46% -1,40% mitgeflihrte Kleinteile bis max. EUR 500 je Versicherungsfall.
71 auf 72 1.31% 1.31% 0.00% 6.36% 1.46% 12.3.3. Sanitar-Installateurdienst im Notfall
Ist im versicherten Hausrat Leitungswasser infolge eines Rohrbruchs aus
72 auf 73 -1.31% -1.31% 0,00% -6,36% -1,51% den Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus sonstigen mit
73 auf 74 1,31% 1,31% 0,00% -6,46% -1,56% dem Rohrsystem verbl_mdenen Emnchtgnggn, aus Anlagep der VYarm-
wasser- oder Dampfheizung oder aus Einrichtungen von Klima, Wéarme-
74 auf 75 -1,31% -1,31% 0,00% -6,36% -1,61% pumpen oder Solarheizungsanlagen "bestimmungswidrig" ausgetreten,
organisieren wir den Einsatz eines Sanitar-Installateur-Betriebes und
75 auf 76 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -1,66% Ubernehmen die entstehenden Kosten einschlieBlich der Kosten fiir
76 auf 77 1,31% 1,31% 0,00% -6,36% 4.71% mitgeflihrte Kleinteile bis max. EUR 500 je Versicherungsfall.
77 auf 78 -1,31% -1,31% 0,00% -6,46% -1,76%
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12.3.4. Elektro-Installateurdienst im Notfall

Bei Stromausfall im versicherten Hausrat organisieren wir den Einsatz
eines Elektro-Installateurbetriebes und Ubernehmen die entstehenden
Kosten fiir die Behebung des Defekts an den elektrischen Leitungen der
Hausinstallation einschlieRlich der Kosten fiir mitgefiihrte Kleinteile bis
max. EUR 500 je Versicherungsfall.

12.3.5. Heizungs-Installateurdienst im Notfall

a) Im Falle eines plotzlichen und unvorhersehbaren Funktionsausfalles
der Heizung im versicherten Hausrat organisieren wir den Einsatz
eines Heizungs-Installateurbetriebes und Ubernehmen die entste-
henden Kosten fiir die Behebung des Defekts einschlieRlich der
Kosten fiir mitgefiihrte Kleinteile.

b)  Wenn der Defekt wahrend der Heizperiode auftritt und nicht inner-
halb von 2 Stunden behebbar ist, stellen wir maximal 3 elektrische
Leih-Heizgerate zur Verfiigung,

c)  Wir lGbernehmen die Kosten der Leistungen gemafR a) und b)
insgesamt bis zu EUR 500 je Versicherungsfall.

d) Nicht ersetzt werden durch den Einsatz der Leih-Heizgerate entste-
hende zusatzliche Stromkosten.

12.3.6. Psychologische Betreuung nach einem Schadenfall

Im Falle eines unter den Versicherungsschutz fallenden Schadenereig-
nisses (z.B. Einbruch, Einbruchsversuch, Brand), vermittelten wir bei
Bedarf psychologische Betreuung und Ubernehmen hierfiir die entstehen-
den Kosten bis zu maximal EUR 500 je Schadenereignis.

12.4. Risikoausschliisse

Der Versicherer leistet ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen keine
Entschéadigung fiir Schaden

= durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der beglinstigten Personen

= durch Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, Burgerkrieg, Revolution,
Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

= durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen,

= durch Méngel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden
waren und der begunstigten Person bekannt sein mussten;

= an elektrischen und elektronischen Geraten sowie an Stromver-
brauchszéhlern

= auBerhalb des versicherten Hausstandes und fir Schaden, bei
denen der Beginstigte nicht der Trager des Risikos (Gefahrguttra-
gung) ist.

12.5. Obliegenheiten
Die begiinstigte Person hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

= dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis
erlangt hat, unverziiglich unter der zur Verfligung gestellten Notfall-
rufnummer anzuzeigen. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung
des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser diese Obliegenhei-
ten ebenfalls zu erfillen — soweit ihm dies nach den tatsachlichen
und rechtlichen Umstanden mdglich ist.

= nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens
zu sorgen;

= Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung und Scha-
denminderung — ggf. auch mindlich oder telefonisch — einzuholen,
wenn die Umsténde dies gestatten;

= Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung und Scha-
denminderung, soweit fiir ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehre-
re an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedli-
che Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgeméaRem
Ermessen zu handeln;

= Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
zliglich der Polizei anzuzeigen;

= vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

12.6. Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Wird eine dieser Obliegenheiten vorsatzlich verletzt, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Im Falle einer grob fahrlassigen
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistun-
gen in einem der Schwere des Verschuldens der begiinstigten Person
entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen (die Beweislast fiir das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlassigkeit tragt die beginstigte Person); es sei
denn, dass die Pflichtverletzung keinen Einfluss auf die Feststellung des
Schadenfalles oder auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung hatte.

12.7. Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

a) Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn die
beglinstigte Person den Versicherer arglistig liber Tatsachen, die fiir
den Grund oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind,
tauscht oder zu tduschen versucht.

b) Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges
Strafurteil gegen die beglinstigte Person wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen geman a)
als bewiesen.

12.8. Haftungsausschluss

Der Versicherer und die AXA Assistance haften nicht fiir die Qualitat der
von den Dienstleistungsbetrieben geleisteten Arbeiten sowie fiir Verzége-
rungen oder Verhinderungen bei Erbringung durch den Dienstleister der
Leistungen gemaR Ziffer 12.3. BBR. Darlber hinaus kénnen der Versi-
cherer und die AXA Assistance nicht fiir Schaden, die von den Dienstleis-
tungsbetrieben verursacht wurden, haftbar gemacht werden. Das Eingrei-
fen des Versicherers bzw. der AXA Assistance hat nur zum Ziel, der
beglinstigten Person durch Vermittlung eines Dienstleisters weiter zu
helfen.

12.9. Abtretung

Die Anspriiche aus der Versicherung kénnen vor ihrer endgtiltigen Fest-
stellung ohne ausdriickliche Genehmigung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfandet werden.

12.10. Anspriiche gegeniiber Dritten

Diese Versicherung gilt subsidiar; ein Anspruch auf die Ubernahme der
Kosten fir die Notreparaturen aus diesem Versicherungsvertrag besteht
nicht, soweit die begiinstigte Person Ersatz aus einem konkurrierenden,
anderen, eigenen oder fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertra-
ges geschlossenen Versicherungsvertrag beanspruchen kann. Dies gilt
auch dann, wenn diese Vertrage ihrerseits eine Subsidiaritatsklausel
enthalten sollten. Im Hinblick auf diese Versicherungsvertrage gilt die
Versicherung nach diesem Vertrag als die speziellere Versicherung.
Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintrittspflicht, so erfolgt
insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Die
Vorschriften ber den gesetzlichen Forderungsiibergang bleiben unbe-
rihrt.

12.11. Anzeigen und Willenserklarungen

Alle Anzeigen und Willenserklarungen gelten dem Versicherer als zuge-
gangen, sobald sie der AXA Assistance Deutschland GmbH zugegangen
sind.

12.12. Anzuwendendes Recht; zustéandiges Gericht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Fir Klagen aus dem Versicherungsverhéltnis gelten die inlandischen
Gerichtsstande nach §§ 13,17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

12.13. Reiseleistungen
12.13.1. Reiseinformationen

lhnen steht exklusiv ein Service-Telefon zur Verfligung. 24 Stunden am
Tag, 7 Tage in der Woche kénnen Sie weltweit spezielle Reiseservice-
und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Vor Reiseantritt und unterwegs im Ausland erteilen wir Ihnen unverbindli-
che Informationen (iber Einreisebestimmungen, gesetzliche Gegebenhei-
ten, Impfbestimmungen, Warnungen der Weltgesundheitsorganisation,
Art und Ausbreitung von Krankheiten, die Zusammenstellung der Reise-
apotheke fiir bestimmte Reiseziele, allgemeine medizinische Vorsichts-
maRnahmen und Verhaltensregeln auf Reisen, klimatische Verhaltnisse,
und andere Informationen wie z.B. Bankoéffnungszeiten etc.

Unter einer Reise versteht sich im Rahmen dieser Bedingungen die
Entfernung vom sténdigen Wohnsitz in Staaten auerhalb der Bundesre-
publik Deutschland (Ausgangsland), die nicht 62 aufeinander folgende
Tage Uberschreitet und im Ausgangsland beginnt und endet (nachfolgend
“Reise”). Wohnsitz bedeutet die Adresse Ihres nachweislichen Haupt-
wohnsitzes, an welchem Sie steuerlich veranlagt sind (nachfolgend
“Wohnsitz").

12.13.2. Dolmetschervermittiung

Bei einem Schadenfall im Ausland benennen wir lhnen einen Dolmet-
scher. Die Kosten flir den Dolmetscher werden nicht von uns tbernom-
men werden
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12.13.3. Organisation der vorzeitigen Rickreise bei erheblichen Schade-
nereignissen am Versicherungsort (Elementarschdden am Wohnort
wahrend der Abwesenheit):

(1) Ist Ihnen die planmaRige Beendigung Ihrer Auslandsreise nicht oder
nur zu einem anderen als dem urspriinglich vorgesehenen Zeitpunkt
zuzumuten, weil eine erhebliche Schadigung lhres Vermdgens
durch ein erhebliches Schadenereignis am Versicherungsort (Ele-
mentarschaden am Wohnort wahrend der Abwesenheit) eingetreten
ist, sorgen wir fir Ihre Rickreise, sofern Sie von diesen Ereignissen
Uberrascht worden sind.

(2) Die gegeniber der urspriinglich vorgesehenen Riickreise entste-
henden héheren Fahrtkosten werden von uns nicht tbernommen.

12.14. Online-Registrierung von Dokumenten & Karten

Ausweise, Kredit- und Bankkarten und Dokumente kénnen Sie jetzt bei
Verlust oder Diebstahl vor Missbrauch mit Hilfe einer speziellen gesicher-
ten Webseite schiitzen. In anderen Worten, egal ob Sie Zuhause sind
oder auf Reisen, Sie haben weltweit, jederzeit Zugriff auf wichtige Doku-
mente und Karten — denken Sie auch beispielsweise an Versicherungspo-
licen, Bescheinigungen, Zeugnisse, Prasentationen etc. Registrieren Sie
Ausweise und Karten einfach in dieser speziellen, gesicherten Internet
Seite, die wir fir Sie eingerichtet haben. Wo immer Sie sich weltweit
aufhalten, Im Fall von Verlust oder Diebstahl geniigt ein Anruf beim 24-
Stunden Kundendienst und verlorene Karten werden umgehend gesperrt.
AuRerdem helfen Ihnen die registrierten Daten lhrer Ausweisdokumente
bei der schnellen Ersatzbeschaffung. Sie haben zusatzlich den Vorteil,
dass Sie automatisch und rechtzeitig per E-Mail an den Ablauf der Gliltig-
keit von Ausweisen erinnert werden.

So gehen Sie vor, um diesen Service zu nutzen:
1. Sie rufen im Internet die Seite unter www.Dokumentenschutz.de auf.

2. Sie registrieren sich als neuer Teilnehmer und identifizieren sich dabei
als Kunde der Versicherung durch die Eingabe |hrer Versicherungs-Nr. Im
Rahmen der Registrierung legen Sie dann lhre ,ID* Kennung (lhre Email
Adresse und lhr Passwort fest (librigens, sollten Sie Ihr Passwort einmal
vergessen haben, hilft lhnen der 24-Stunden Kundendienst gerne weiter).

3. Jetzt registrieren Sie Ihre Kredit- und Bankkarten, sowie die Daten lhrer
wichtigen Ausweisdokumente (Pass, Personalausweis, Fuhrerschein) -
schon sind Sie umfassend geschiitzt.

4. Sobald Sie sich als neuer Teilnehmer registriert haben erhalten Sie
eine Willkommens-E-Mail, welche lhnen nochmals alle Einzelheiten des
Service beschreibt.

5. Besonders bequem und wichtig ist, dass Sie registrierte Daten jederzeit
und Uberall im Internet &ndern kénnen — in anderen Worten lhre Daten
sind immer aktuell, 1astige Formulare entfallen vollig.

6. Mittels der ,DURCHSUCHEN" Funktion Dokumente oder Bilder auf
Ihrem Computer identifizieren, die Sie die Dokumente die Sie als Doku-
mentenschutz hinterlegen mdéchten. Entsprechend identifizierte Unterla-
gen werden mittels des Vorgangs ,Hochladen® in der speziell gesicherten
Webseite (verschlisselt) gespeichert.

7. Sobald Sie sich als neuer ,Dokumentenschutz” Teilnehmer einge-
schrieben haben, erhalten Sie eine Willkommens-E-Mail. Hier werden
nochmals alle Einzelheiten des Service beschrieben.

8. Besonders bequem und wichtig ist, dass Sie hinterlegte Dokumente
und Bilder jederzeit, Gber lhre Internet-Seite drucken, erganzen, ersetzen
oder léschen kénnen — in anderen Worten Sie haben weltweit immer
Zugang zu lhren wichtigsten Unterlagen.

13. Janitos Multi-Garantie

Sofern gegen Pramienzuschlag gesondert vereinbart und im Versi-
cherungsschein aufgefiihrt gilt:

13.1. Vorversicherergarantie
13.1.1. Gegenstand der Leistungen

Im Rahmen der Vorversicherergarantie leistet Janitos auch fur Hausrat-
risiken und -schaden, die im Rahmen des vereinbarten Vertrages nicht
eingeschlossen sind oder hinsichtlich der Entschadigungsgrenze (Subli-
mit) nicht vollstdndig eingeschlossen sind, jedoch lber die Hausratversi-
cherung des unmittelbaren Hausrat-Vorvertrages versichert oder mit
héherem Sublimit versichert waren. Der Nachweis (in Form der Besonde-
ren Bedingungen, Risikobeschreibungen und Klauseln) liber die Mitversi-
cherung ist vom Versicherungsnehmer zu erbringen.

13.1.2. Voraussetzungen
Als unmittelbarer Vorvertrag gelten nur Vertrage, die

= mindestens ein volles Versicherungsjahr bestanden haben und

= maximal 3 Monate vor Vertragsbeginn bei Janitos beendet wurden
und

= denselben Versicherungsnehmer aufweisen und

= deutschem Versicherungsvertragsrecht unterliegen.

13.1.3. Umfang der Leistungen

Der Umfang der Leistungen richtet sich nach den Regelungen des Vor-
vertrages, Uber den die Mitversicherung nachgewiesen wurde und be-

rucksichtigt zum Beispiel weitreichendere Risikodeckungen, hohere
Sublimits oder geringere Selbstbeteiligungen und Mindestschadenhdéhen.

Die Hochstersatzleistung im Rahmen der Vorversicherergarantie richtet
sich nach der bei der Janitos vereinbarten Versicherungssumme fir
diesen Vertrag. Eine Ersatzleistung tber die bei der Janitos vereinbarte
Versicherungssumme hinaus ist nicht méglich.

13.1.4. Einschrankungen der Vorversicherergarantie

Die Vorversicherergarantie gilt nicht fir:

= im Ausland vorkommende Schadenereignisse

= berufliche und gewerbliche Risiken

= Vorsatz

=  Assistance- und sonstige versicherungsfremde Dienstleistungen

=  Deckungen oder Teil-Deckungen nach dem Prinzip der ,unbenann-
ten Gefahren®, der ,Allgefahrendeckung®, der ,Reisegepackversiche-
rung* oder der ,Elektronikversicherung®

= Vertrage, die nicht auf Basis der Allgemeinen Hausratversicherungs-
bedingungen (VHB) geschlossen wurden

= Fahrraddiebstahl sowie die Beschadigung von Fahrradern
=  Elementarschaden
= Glasschaden

=  Selbstbeteiligungen, sofern sie generell fir den gesamten Hausrat-
vertrag oder im Rahmen einer nachtraglichen SanierungsmaRnahme
vereinbart wurden.

= Differenzen zwischen den vertraglich vereinbarten Versicherungs-
summen dieses Vertrages und des Vorvertrages, sofern sie vom
Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss willentlich verursacht
wurden.

13.2. Individualgarantie
13.2.1. Gegenstand der Leistungen

Im Rahmen der Individualgarantie besteht automatisch Versicherungs-
schutz fUr Hausratrisikodnderungen und neue Hausratrisiken, ohne dass
eine Anderungsanzeige durch den Versicherungsnehmer erfolgen muss.

13.2.2. Voraussetzung fiir die Leistungen

Die Risikodnderungen und neuen Risiken sind im Rahmen der zum
Zeitpunkt der Anderung giiltigen Versicherungsbedingungen, Annahme-
und Zeichnungsrichtlinien zur Janitos Hausratversicherung versicherbar.

13.2.3. Zeitlicher Umfang der Leistungen

Der Zeitraum der automatischen Mitversicherung beginnt mit dem Datum
der Risikodnderung bzw. mit dem Eintritt des neuen Risikos. Sie gilt bis
zur folgenden Hauptfalligkeit des Versicherungsvertrages zuziiglich zwolf
weiterer Monate.

13.2.4. Ende der Leistungen

Wurde bis zum Ende des Gililtigkeitszeitraumes der automatischen
Mitversicherung das Anderungsrisiko nicht angezeigt, entféllt ab diesem
Zeitpunkt die automatische Mitversicherung.

13.3. Marktgarantie
13.3.1. Gegenstand der Leistungen

Im Rahmen der Marktgarantie leistet Janitos auch fiir Hausratschaden, die
im Rahmen des vereinbarten Vertrages

= nicht eingeschlossen sind oder

= hinsichtlich der Entschadigungsgrenze (Sublimit) nicht vollstédndig
eingeschlossen sind oder

= aufgrund einer Selbstbeteiligung nicht oder nur teilweise zu entschadi-
gen sind oder

= aufgrund einer Mindestschadenhdhe nicht zu entschadigen sind.

Der Umfang der Leistungen richtet sich dabei nach den Regelungen des

leistungsstarkeren Tarifs, Uber den die Hausratschaden gemaR den Vo-

raussetzungen von Ziff. 13.3.2. mitversichert waren.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Versiche-

rungssumme begrenzt. Die Regelungen zur Entschadigungsberechnung
und Unterversicherung (Abschnitt A Ziff. 12 VHB 2010) bleiben unberiihrt.
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13.3.2. Voraussetzungen fiir die Leistungen
Der Versicherungsschutz ist an folgende Bedingungen geknipft:

= Der bei Janitos nicht versicherte oder nicht ausreichend versicherte
Schaden wére zum Zeitpunkt des Schadenereignisses nachweislich
Uber einen leistungsstarkeren Tarif auf Basis der Allgemeinen Hausrat-
versicherungsbedingungen (VHB) versichert gewesen.

= Der Versicherer, der den leistungsstarkeren Tarif anbietet, ist in
Deutschland zum Betrieb zugelassen.

= Der leistungsstarkere Tarif ist zum Zeitpunkt des Schadenereignisses
allgemein und tberregional firr jedermann in Deutschland zuganglich.

=  Der leistungsstarkere Tarif unterliegt dem deutschen Versicherungsver-
tragsrecht.

= Der Versicherer erhebt fir die entsprechenden Leistungen keine
Zusatzpramie.

= Die entsprechenden Leistungen sind in ihrer Héhe oder ihrem Umfang
nach nicht bei Janitos versicherbar — auch nicht gegen eine Zusatz-
pramie.

Der Nachweis (in Form von Versicherungsbedingungen, Besonderen

Bedingungen, Risikobeschreibungen und Klauseln) tber die Erflllung der

Voraussetzungen, ist vom Versicherungsnehmer zu erbringen.

13.3.3. Einschrankungen der Marktgarantie
Die Marktgarantie gilt nicht fir
=  weitere, nicht im Versicherungsschein genannte Versicherungsorte.

= weitere Elementargefahren. Dazu zéhlen: Uberschwemmung, Riick-
stau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vul-
kanausbruch, Sturmflut und Grundwasser.

= Versicherungsfalle im Zusammenhang mit Wertsachen; insbesondere
dem Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Abhandenkommen von
Wertsachen.

= Fahrraddiebstahl und Fahrradteilediebstahl sowie die Beschadigung
von Fahrréadern und Fahrradteilen.

=  vorsatzliche Schaden. Dies sind Schaden, die der Versicherungsneh-
mer oder eine Person, dessen Verhalten sich der Versicherungsneh-
mer zurechnen lassen muss (vgl. Abschnitt B Ziff. 12.3. VHB 2010),
vorsétzlich verursacht.

=  berufliche und gewerbliche Risiken.
=  Assistance- und sonstige versicherungsfremde Dienstleistungen.

=  Einschlisse und/oder Leistungserweiterungen nach dem Prinzip der
“unbenannten Gefahren®, der ,Allgefahrendeckung®, der ,Reisegepack-
versicherung” oder der ,Elektronikversicherung®.

= den Verzicht auf das Leistungskiirzungs-, bzw. Leistungsverweige-
rungsrecht, das bei Obliegenheitsverletzungen durch den Versiche-
rungsnehmer oder Personen, deren Verhalten er sich zurechnen las-
sen muss, dem Versicherer gemaR Versicherungsvertragsgesetz zu-
steht.

=  Selbstbeteiligungen, die der Versicherungsnehmer bei Vertragsab-
schluss durch Wahl einer entsprechenden Tarifvariante mit uns verein-
bart hat, oder wenn diese dem Versicherungsnehmer als Vorausset-
zung fur den Abschluss oder die Fortfiihrung des Vertrages angeboten
wurde.
13.3.4. Kiindigung
Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat die Marktgarantie durch schriftliche Erklarung kiindigen.
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. Macht der
Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Gebrauch, so kann der Versiche-
rungsnehmer den gesamten Hausratversicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Erklarung des Versicherers zum gleichen Zeit-
punkt kiindigen.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch
auf den Teil der Préamie, der der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

13.4. Grob fahrlassige Verletzung von Obliegenheiten

Abweichend von Ziff. 11.6. BBR gilt:

Verletzt der Versicherungsnehmer grob fahrldssig eine Obliegenheit
und/oder eine Sicherheitsvorschrift

= nach Abschnitt B 8.1.1 (1) VHB 2010 und/oder

= Abschnitt A 16.1 VHB 2010 und/oder

= Ziff. 11.21. BBR

so verzichtet der Versicherer abweichend von Abschnitt B 8.3.1 VHB
2010 auf den Einwand der groben Fahrlassigkeit.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die unter Nr. 1 und 2 der Siche-
rungsanforderungen zur Hausratversicherung beschriebenen Mindestsi-
cherungen der Wohnung sowie die Sicherheitsvorschriften und Obliegen-
heiten nach Ziff. 6 BBR (Fahrraddiebstahl).

13.5. Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat die Janitos Multi-Garantie durch schriftliche Erkla-
rung kiindigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine
Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam
wird. Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Gebrauch, so
kann der Versicherungsnehmer den gesamten Hausratversicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des Versicherers
zum gleichen Zeitpunkt kiindigen. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertra-
ges hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil der Pramie, der der
abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.



Sicherungsanforderungen zur Hausratversicherung
(Stand 01.08.2025)

1. Wertsachen bis 50.000 Euro

Eingangstiiren der Wohnung / des Einfamilienhauses miissen iiber biindige Zylinderschliésser (Uberstand maximal 5 mm) mit von innen verschraubtem
Sicherheitsbeschlag und/oder elektronische Schlésser mit Codekartenschlissel verfligen.

2. Wertsachen zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro

Zugangstiiren - Schloss - Zylinderschloss
oder | - Zuhaltungsschloss ab 6 Zuhaltungen
- Beschlag - SchlieBzylinder biindig mit Turblatt (Uberstand maximal 5
mm) / Sicherheitsbeschlag, -rosette (von aulen nicht ab-
schraubbar)
- von der StraRe nicht einsehbar oder - 2 Zusatzschldsser
unbewohntes Gebiet oder | - 2 Innenriegel
Zargen (Rahmen) - aus Holz - Sicherheitsblech mit Verankerung
- aus Metall unter 2 mm Stérke - Zusatzschloss
oder | - Verstarkung
Tiirbéander (Scharniere) - aufen liegend - Sicherung der Achsstifte gegen Herausziehen
oder | - Hinterhaken

leichte Einbohrbander Hinterhaken

oder | - Zusatzquerriegelschloss

von der Stral3e her einsehbar / nicht Einbruch hemmendes Glas

einsehbar

Glaseinsétze wie ...

oder | - Fillungen / Einsatze aus Werkstoffen mit vergleichbarer
Einbruchhemmung

Kristallspiegelglas

- Floatglas
- Ornamentglas oder | - Innengitter
- Mehrscheibenisolierglas
- Drahtglas
- Einscheibensicherheitsglas
- leicht zu durchbrechendes
Acrylglas
miissen gesondert gesichert
werden
Terrassentiir / Balkontiir - Unterkante bis 2,5 m tiber dem Erdbo- - Tdrsicherung
den oder erreichbare Anbauten oder | - Rollladen mit Sperren
oder | - Verbundsicherheitsglas mind. 8 mm
oder | - Kunststoffglas mind. 5 mm
Fenster - Unterkante bis 2,5 m Gber dem Erdbo- - Fensterschloss
Glaseinsitze wie ... den ) oder | - abschlieRbarer Griff
- Kristallspiegelglas oder erreichbare Anbauten oder | - Rollladen mit Sperren
- Floatglas oder | - Verbundsicherheitsglas mind. 8 mm
- Ornamentglas oder | - Kunststoffglas mind. 5 mm
- Mehrscheibenisolierglas oder | - Gitter
- Drahtglas - Kellerfenster/Schachte - abschlieBbare Stahlgitterfenster
- Einscheibensicherheitsglas oder | - verankerte Kellerroste
/L\ils;;;l; durchbrechendes oder | - Gitter
oder | - Innenblende mit Sperre

miissen gesondert gesichert
werden

Wenn Unsicherheit Gber den Sicherheitszustand der Wohnung oder des Hauses besteht, hilft die Kriminalpolizei gern weiter. In der Kriminalpolizeidienst-
stelle kann die nachstgelegene Beratungsstelle erfragt werden.




Allgemeine Bedingungen fir die Glasversicherung (AGIB 2010)
(Stand 01.08.2025)

Abschnitt A

1. Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

Ausschliisse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
Versicherte und nicht versicherte Sachen

Versicherte Kosten

Versicherungsort

Anpassung der Versicherung

Entschéadigung

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung bei Geldleistung

© © N o o » 0 N

Wohnungswechsel
10. Besondere gefahrerhohende Umstédnde
Abschnitt B

1. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

2. Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des
Vertrages

3. Pramien, Versicherungsperiode

4. Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie, Folgen verspateter
Zahlung oder Nichtzahlung

5. Folgepramie

Es gelten die nachfolgenden Bestimmungen, sofern das Zusatzpaket
Glasversicherung beantragt wurde und im Versicherungsschein
dokumentiert ist.

Abschnitt A

1. Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1.1. Versicherungsfall

Entschéadigt werden versicherte Sachen (siehe Abschnitt A 3), die durch
Bruch (Zerbrechen) zerstért oder beschadigt werden.

1.2. Nicht versicherte Gefahren und Schaden
1.2.1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

(1) Beschadigungen von Oberflaichen oder Kanten (z. B. Schrammen,
Kratzer, Muschelausbriiche);

(2) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-
Isolierverglasungen.

1.2.2. Nicht versichert sind Schaden, die durch

(1) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

(2) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
oder den Versuch einer solchen Tat;

(3) Sturm, Hagel;

(4) Uberschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen oder Vulkanausbruch

entstehen und soweit fiir diese anderweitig Versicherungsschutz besteht.
2. Ausschliisse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

2.1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, Blrgerkrieg,
Revolution, Rebellion oder Aufstand.

6. Lastschriftverfahren

7. Pramie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

9. Gefahrerh6hung

10. Uberversicherung

11. Mehrere Versicherer

12. Versicherung fiir fremde Rechnung

13. Aufwendungsersatz

14. Ubergang von Ersatzanspriichen

15. Kiindigung nach dem Versicherungsfall

16. Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

17. Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendanderungen
18. Vollmacht des Versicherungsvertreters

19. Reprasentanten

20. Verjahrung

2

-

. Zustandiges Gericht
22. Anzuwendendes Recht

23. Sanktionsklausel

2.2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch innere Unruhen.

2.3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Ruicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioakti-
ve Substanzen.

3. Versicherte und nicht versicherte Sachen

3.1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,

3.1.1. fertig eingesetzten oder montierten Glasscheiben,

3.1.2. Platten und Spiegel aus Glas,

3.1.3. klinstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag
begrenzt.

3.2. Zusatzlich versicherbar

Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und fertig
eingesetzten oder montierten

3.2.1. Scheiben und Platten aus Kunststoff;

3.2.2. Platten aus Glaskeramik;

3.2.3. Glasbausteine und Profilbauglaser;

3.2.4. Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;

3.2.5. Scheiben von Sonnenkollektoren einschlieflich deren Rahmen;

3.2.6. sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdriicklich be-
nannt sind.

3.3. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind
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Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Glasversicherung (AGIB 2010)

3.3.1. optische Glaser, Hohlglaser, Geschirr, Beleuchtungskdrper und
Handspiegel;

3.3.2. Photovoltaikanlagen;
3.3.3. Sachen, die bereits bei Antragstellung beschadigt sind;

3.3.4. Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil
elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsge-
rate sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeraten und Monitoren, Dis-
plays von Tablets und Smartphones).

4. Versicherte Kosten

4.1. Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und
tatsachlich angefallenen Kosten fiir

4.1.1. das vorlaufige Verschlieen von Offnungen (Notverschalungen,
Notverglasungen);

4.1.2. das Abfahren von versicherten Sachen zum né&chsten Ablage-
rungsplatz und firr die Entsorgung (Entsorgungskosten).

4.2, Zusétzlich versicherbar

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum jeweils verein-
barten Betrag die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und
tatsachlich angefallenen Kosten fiir

4.2.1. zusatzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von
versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- oder Ge-
rustkosten);

4.2.2. die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen,
Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe Ab-
schnitt A 3);

4.2.3. das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einset-
zen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen,
Markisen usw.);

4.2.4. die Beseitigung von Schaden an Umrahmungen, Beschlagen,
Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

5. Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten
Gebaude oder Rdume von Gebauden.

Soweit Versicherungsschutz fiir bewegliche Sachen vereinbart ist, besteht
dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

6. Anpassung der Versicherung

6.1. Anpassung des Versicherungsumfangs

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisentwick-
lung fiir Verglasungsarbeiten an; entsprechend veréndert sich die Pramie.

6.2. Anpassung der Pramie

Die Pramie erhéht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden
Jahres fiir die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen Bundesamt
verdffentlichten Preisindizes fir Verglasungsarbeiten verandert haben.
Fir gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes fiir Wohngebaude
insgesamt, Blrogebdude und gewerbliche Betriebsgebdude. Fir Woh-
nungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebdude gilt das Mittel aus den
Indizes fir Einfamilien- und Mehrfamiliengebaude. Der Veranderungspro-
zentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. MaRgebend
sind die fiir den Monat Mai veréffentlichten Indizes.

6.3. Kiindigungsrecht des Versicherungsnehmers

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
Uber die Erhdhung des Versicherungsumfangs des Versicherers und der
damit verbundenen Anpassung der Pramie kann der Versicherungsneh-
mer durch Erklarung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zum
Anpassungszeitpunkt kiindigen. Zur Fristwahrung genlgt die rechtzeitige
Absendung. Die Mitteilung des Versicherers, in der der Versicherungs-
nehmer auf sein Kiindigungsrecht hinzuweisen ist, muss diesem mindes-
tens 1 Monat vor Wirksamwerden der Anpassung der Prémie zugehen.

7. Entschadigung

7.1. Entschadigung als Sachleistung
7.1.1. Sachleistung

(1) Der Versicherer gewahrt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu
der er den Auftrag erteilt.

(2) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des
Versicherers die zerstorten oder beschadigte Sachen entsorgt und
in gleicher Art und Glite (siehe Abschnitt A 3) an den Schadenort
geliefert und wieder eingesetzt werden.

(3) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendun-
gen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Geriste, Krane)
bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. An-
striche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind.
Diese Aufwendungen werden nur - soweit dies besonders verein-
bart ist - in vereinbarter Hohe ersetzt (siehe Abschnitt A 4).

Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sach-
leistung notwendig sind, erteilt der Versicherer in Absprache mit
dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu.
Der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rech-
nungskosten bis zur vereinbarten Héhe.

(4) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschadigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an ent-
schadigten Sachen sowie fir fertigungsbedingte Abweichungen der
Ersatzsache im &uReren Erscheinungsbild entstehen und erteilt
hierzu keinen Auftrag.

7.1.2. Abweichende Entschadigungsleistung

(1) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versi-
cherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nummer 1 (Abschnitt
7.1.) beschriebenen Leistungsumfang entspricht.

(2) Daruber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine
Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den ortsiiblichen Wie-
derherstellungskosten nicht méglich ist.

(3) Wird Unterversicherung nach Nr. 7.1.5 festgestellt, leistet der
Versicherer ausschlief3lich in Geld.

(4) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit
der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsachlich nicht gezahlt
hat.

7.1.3. Notverglasung / Notverschalung

Das vorlaufige VerschlieRen von Offnungen (Notverglasungen und Not-
verschalungen kann vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben und
als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden.

7.1.4. Kosten

(1) MaRgeblich fiir die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt A 4) ist
der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles.

(2) Kurzungen nach Nr. 7.1.2(4) gelten entsprechend fir die versicher-
ten Kosten.

7.1.5. Unterversicherung

Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Unterversi-
cherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles hoher ist als die Versicherungssumme.

Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschadigung in dem
Verhéltnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekirzt: Entschadigung = Schadenbetrag
multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Fiur die Entschadigungsberechnung versicherter Kosten (siehe Abschnitt
A 4) gilt die Kiirzung entsprechend.

7.2. Entschadigung als Geldleistung
7.2.1. Geldleistung
(1) Der Versicherer gewahrt im Versicherungsfall eine Geldleistung.

(2) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen fir die Entsorgung der
zerstorten oder beschadigten Sachen, deren Wiederbeschaffung in
gleicher Art und Glte (siehe Abschnitt A 3), die Lieferung an den
Schadenort sowie die Montage in ortsliblicher Hohe ersetzt werden.

(3) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.
B. Geriiste, Kréne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der
Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen)
notwendig sind, werden nur so weit vereinbart und in vereinbarter
Hohe ersetzt (siehe Abschnitt A 4).

(4) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschadigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an ent-
schadigten Sachen sowie fir fertigungsbedingte Abweichungen der
Ersatzsache im auferen Erscheinungsbild entstehen.

(5) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit
der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsachlich nicht gezahlt
hat.
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7.2.2. Notverglasung / Notverschalung

Das vorlaufige VerschlieBen von Offnungen (Notverglasungen und Not-
verschalungen) kénnen vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben
und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden.

7.2.3. Kosten

(1) MaBgeblich fiir die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt A 4) ist
der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles.

(2) Kirzungen nach Nr. 7.2.1(5) gelten entsprechend fiir die versicher-
ten Kosten.

7.2.4. Unterversicherung

Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Unterversi-
cherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles hoher ist als die Versicherungssumme.

Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschadigung in dem
Verhaltnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekirzt: Entschadigung = Schadenbetrag
multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Fir die Entschadigungsberechnung versicherter Kosten (siehe Abschnitt
A 4) gilt die Kiirzung entsprechend.
7.2.5. Restwerte

Restwerte werden angerechnet.

8. Zahlung und Verzinsung der Entschadigung bei Geldleis-
tung

8.1. Falligkeit der Entschadigung

Die Geldleistung wird fallig, wenn die Feststellungen des Versicherers
zum Grunde und zur H6he des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich
mindestens zu zahlen ist.

8.2. Verzinsung

Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine
weitergehende Zinspflicht besteht:

8.2.1. Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird — seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen.

8.2.2. Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt(e) unter dem jeweiligen Basis-
zinssatz des Birgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens
jedoch bei 4 Prozent und hdchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

8.2.3. Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.

8.3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaR Nr. 8.1, Nr. 8.2.1 (und Nr. 8.2.2)
ist der Zeitraum nicht zu beriicksichtigen, in dem infolge Verschuldens
des Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

8.4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

8.4.1. Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;

8.4.2. ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den
Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch lauft.

9. Wohnungswechsel

9.1. Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versiche-
rungsschutz auf die neue Wohnung Uber. Wahrend des Wohnungswech-
sels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versiche-
rungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spatestens zwei Monate
nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht
werden.

9.2. Mehrere Wohnungen

Behalt der Versicherungsnehmer zusétzlich die bisherige Wohnung, geht
der Versicherungsschutz nicht tiber, wenn er die alte Wohnung weiterhin
bewohnt (Doppelwohnsitz); fiir eine Ubergangszeit von zwei Monaten
besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

9.3. Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung uber. Der
Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spatestens zwei
Monate nach Umzugsbeginn.

9.4. Anzeige der neuen Wohnung

9.4.1. Der Bezug einer neuen Wohnung ist spatestens bei Beginn des
Einzuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnflache in
Quadratmetern bzw. sonstiger fiir die Pramienberechnung erforderli-
chen Umsténde anzuzeigen.

9.4.2. Verandert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnflache oder
der Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht ent-
sprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung flihren.

9.5. Festlegung der neuen Pramie, Kiindigungsrecht

9.5.1. Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung giiltigen
Tarifbestimmungen des Versicherers.

9.5.2. Bei einer Erhéhung der Pramie aufgrund veranderter Pramiensatze
oder bei Erhéhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag kiindigen. Die Kiindigung hat spatestens einen Mo-
nat nach Zugang der Mitteilung Uber die Erhéhung zu erfolgen. Sie
wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kindigung ist in Text-
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklaren.

9.5.3. Der Versicherer kann bei Kiindigung durch den Versicherungsneh-
mer die Pramie nur in der bisherigen Hohe zeitanteilig bis zur Wirk-
samkeit der Kiindigung beanspruchen.

9.6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung

9.6.1. Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer
aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen
Ehewohnung zuriick, so gelten als Versicherungsort (siehe Abschnitt
A 5) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige
Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Anderung des Versicherungsver-
trages, langstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nachs-
ten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Pramien-
falligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen
Wohnung des Versicherungsnehmers.

9.6.2. Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung
aus, so sind Versicherungsort (sieche Abschnitt A 5) die bisherige
Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten.
Dies gilt bis zu einer Anderung des Versicherungsvertrages, langstens
bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nachsten, auf den Auszug
des Ehegatten folgenden Pramienfalligkeit. Danach erlischt der Versi-
cherungsschutz fiir die neue Wohnung.

9.6.3. Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt 9.6.2 entspre-
chend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nachsten, auf
den Auszug der Ehegatten folgenden Pramienfalligkeit erlischt der
Versicherungsschutz fiir beide neuen Wohnungen.

9.7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

Nr. 9.6 gilt entsprechend fir eheahnliche Lebensgemeinschaften und
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort ge-
meldet sind.

10. Besondere gefahrerhohende Umstiande

10.1. Anzeigepflichtige Gefahrerh6hung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhhung gemaR Abschnitt B 9 kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn

10.1.1. die Wohnung langer als 60 Tage unbewohnt ist;

10.1.2. der Betrieb dauernd oder vorlibergehend stillgelegt wird;

10.1.3. das Gebaude dauernd oder voriibergehend leer steht;

10.1.4. im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird;

10.1.5. Art und Umfang eines Betriebes — gleich welcher Art — verandert
wird, soweit Versicherungsschutz fir Glas in der gewerblichen In-
haltsversicherung vereinbart ist.

10.2. Folgen einer Gefahrerh6hung

Zu den Folgen einer Gefahrerhdhung siehe Abschnitt B Nr. 9.3 bis Nr.
9.5.
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Abschnitt B

1. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

1.1. WahrheitsgeméRBe und vollstindige Anzeigepflicht von Gefahr-
umstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt
hat und die fiir dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem
vereinbarten Inhalt zu schliel3en.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als
nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme der Versiche-
rer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellt.

1.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
1.2.1. Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsétzlich verletzt
und hatte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stdnde den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rick-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhéht sich durch eine Vertragsdnderung die Prdmie um mehr als 10
Prozent oder schlie3t der Versicherer die Gefahrabsicherung fiir den nicht
angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertragsan-
derung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kindi-
gungs-recht hinzuweisen.

1.2.2. Rucktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1.1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurlcktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlas-
sig verletzt.

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rucktritts-
recht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstande zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zuriick, so ist er
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer
weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Um-
stand bezieht, der weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers urséachlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet.

1.2.3. Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1.1 leicht
fahrlassig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer
hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstéanden zu
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

1.2.4. Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (1.2.1), zum Rucktritt
(1.2.2) und zur Kundigung (1.2.3) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige
Anzeige kannte.

1.2.5. Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung
anzufechten, bleibt unberdihrt.

1.3. Frist fiir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (Nr. 1.2.1), zum Rucktritt (Nr. 1.2.2)
oder zur Kindigung (Nr. 1.2.3) muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstédnde angeben, auf
die er seine Erklarung stitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich weite-
re Umsténde innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

1.4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (Nr. 1.2.1), zum Rucktritt (Nr. 1.2.2) und
zur Kindigung (Nr. 1.2.3) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht
hingewiesen hat.

1.5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1.1 und Nr. 1.2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berlicksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlassig-
keit zur Last fallt.

1.6. Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsédnderung (Nr. 1.2.1), zum
Rucktritt (Nr. 1.2.2) und zur Kiindigung (Nr. 1.2.3) erléschen mit Ablauf
von funf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfal-
le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft sich auf
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

2. Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des
Vertrages

2.1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen lber die
Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalpra-
mie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.2. Dauer

Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum
abgeschlossen.

2.3. Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spa-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kundigung zugegangen ist.

2.4. Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekiindigt wer-
den.

Die Kindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

2.5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

2.6. Wegfall des versicherten Interesses

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall
des Risikos Kenntnis erlangt.

3. Pramien, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Pramien entweder durch laufende
Zahlungen monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich, jahrlich oder als Einmal-
pramie im Voraus gezahlt.

Entsprechend der Vereinbarung Uber laufende Zahlungen umfasst die
Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder
ein Jahr. Bei einer Einmalpramie ist die Versicherungsperiode die verein-
barte Vertragsdauer, jedoch héchstens ein Jahr.

4. Félligkeit der Erst- oder Einmalpramie, Folgen verspateter
Zahlung oder Nichtzahlung

4.1. Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie

Die erste oder einmalige Pramie ist — unabhangig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts — unverziglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten
und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu
zahlen.
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Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertrags-
schluss, ist die erste oder einmalige Pradmie unverziglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach dem in Satz 1
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst,
nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Pramie
frihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu
zahlen.

4.2. Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Pramie nicht zu dem nach Nr. 4.1 maRge-
benden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Ricktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4.3. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Préamie nicht zu
dem nach Nr. 4.1 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der
Versicherer fir einen vor Zahlung der Pramie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder
Brief) oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Pramie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

5. Folgepramie

5.1. Félligkeit

5.1.1. Eine Folgepramie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungs-
periode fallig.

5.1.2. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche-
rungsschein oder in der Prdmienrechnung angegebenen Zeitraums
bewirkt ist.

5.2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgepramie in Ver-
zug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

5.3. Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

5.3.1. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-
tiger Zahlung einer Folgepramie auf dessen Kosten in Textform (z.B.
E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rick-
standigen Betréage der Pramie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
und auBerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und Kiindigungs-
recht — aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

5.3.2. Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des
Versicherungsfalles mit der Zahlung der Pramie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

5.3.3. Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist mit
sofortiger Wirkung kiindigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung der geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kiindigung ausdrticklich hinzuweisen.

5.4. Zahlung der Préamie nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-
halb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf
die Zahlung leistet.

Die Regelung uber die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 5.3.2) bleibt
unbertihrt.

6. Lastschriftverfahren

6.1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Pramie das Lastschriftverfahren vereinbart worden,
hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Falligkeit der Pramie fir
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

6.2. Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere
Pramien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen
werden kénnen, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kindigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Pramie und zu-
kiinftige Pramien selbst zu libermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebihren fiir fehlgeschlagenen
Lastschrifteinzug kénnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt
werden.

7. Pramie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

7.1. Aligemeiner Grundsatz

7.1.1. Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer
nur derjenige Teil der Pramie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

7.1.2. Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, steht dem Versicherer die Pramie zu, die er hatte beanspruchen
kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt
worden ware, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.

7.2. Pramie oder Geschiftsgebiihr bei Widerruf, Riicktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse

7.2.1. Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserkla-
rung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der
Pramien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung Uber das Widerrufsrecht, tber die Rechtsfolgen des Wider-
rufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche-
rungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor En-
de der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusatzlich
die fir das erste Versicherungsjahr gezahlte Pramie zu erstatten; dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

7.2.2. Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt des Versicherers
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstédnde, nach de-
nen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform (z.B. E-Mail,
Telefax oder Brief) gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Ver-
sicherer die Pramie bis zum Wirksamwerden der Rucktrittserklarung
zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt des Versicherers been-
det, weil die einmalige oder die erste Pramie nicht rechtzeitig gezahit
worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschéftsge-
bihr zu.

7.2.3. Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Tauschung beendet, so steht dem Versicherer
die Pramie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklarung zu.

7.2.4. Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Pramie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung
nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die fir
ein kinftiges Unternehmen oder flr ein anderes kinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine an-
gemessene Geschéftsgebuhr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem
Fall die Pramie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begrindenden Umstanden Kenntnis erlangt.
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8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

8.1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

8.1.1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfiillen hat, sind:

(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behdrdlichen sowie vertraglich
vereinbarten Sicherheitsvorschriften

(2) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenhei-
ten

8.1.2. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob fahrlassig
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegen-
Uber dem Versicherer zu erflillen hat, so kann der Versicherer inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, den Vertrag fristlos kiindigen. Das Kundigungsrecht des Versi-
cherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grobfahrlassig ver-
letzt hat.

8.2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
8.2.1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

(1) nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens
zu sorgen;

(2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis
erlangt hat, unverziglich — ggf. auch mindlich oder telefonisch - an-
zuzeigen;

(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung -
ggf. auch mindlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Um-
stande dies gestatten;

(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung,
soweit fur ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Ver-
sicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisun-
gen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemaem Ermessen
zu handeln;

(5) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
zuglich der Polizei anzuzeigen;

(6) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschadigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veranderungen unumganglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos)
und die beschadigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer aufzubewahren;

(7) soweit moglich dem Versicherer unverziglich jede Auskunft — auf
Verlangen in Schriftform — zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung tber Ursache und
Hohe des Schadens und Uber den Umfang der Entschadigungs-
pflicht zu gestatten

(8) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

8.2.2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemaR Nr. 8.2.1
ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies nach den tatséchlichen und
rechtlichen Umstéanden maglich ist.

8.3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

8.3.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 8.1
oder Nr. 8.2 vorsatzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

8.3.2. AuRer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursachlich ist.

8.3.3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit, ist
der Versicherer nur dann vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.

9. Gefahrerhhung

9.1. Begriff der Gefahrerh6hung

9.1.1. Eine Gefahrerhthung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klarung des Versicherungsnehmers die tatsachlich vorhandenen Um-
stande so verandert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine VergrofRerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

9.1.2. Eine Gefahrerhohung kann insbesondere - aber nicht nur - vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand andert, nach dem der
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

9.1.3. Eine Gefahrerhéhung nach 9.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den Umsténden als mit-
versichert gelten soll.

9.2. Pflichten des Versicherungsnehmers

9.2.1. Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefah-
rerhéhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten.

9.2.2. Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
zuglich anzeigen.

9.2.3. Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklarung
unabhangig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer unverziglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

9.3. Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
9.3.1. Kiindigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 9.2.1,
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt
hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der Versicherer
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhung in den Fallen nach Nr. 9.2.2
und Nr. 9.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kiindigen.

9.3.2. Vertragsénderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefah-
rerhéhung eine seinen Geschaftsgrundsatzen entsprechende erhdhte
Pramie verlangen oder die Absicherung der erhéhten Gefahr ausschlie-
Ren.

Erhoht sich die Pramie als Folge der Gefahrerhdhung um mehr als 10
Prozent oder schlieBt der Versicherer die Absicherung der erhéhten
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-
tung einer Frist kindigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kiindigungsrecht hinzuweisen.

9.4. Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 9.3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhhung ausgelibt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerh6hung
bestanden hat.

9.5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung

9.5.1. Tritt nach einer Gefahrerhdhung der Versicherungsfall ein, so ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 9.2.1 vorséatzlich verletzt hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig, so
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis zu
kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

9.5.2. Nach einer Gefahrerhdhung nach Nr. 9.2.2 und Nr. 9.2.3 ist der
Versicherer fir einen Versicherungsfall, der spater als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hat-
te zugegangen sein missen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlassig verletzt, so gilt 9.5.1 Satz 2
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
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stehen, wenn ihm die Gefahrerhéhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm
die Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

9.5.3. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerho-
hung nicht ursachlich fir den Eintritt des Versicherungsfalles oder
den Umfang der Leistungspflicht war oder

(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fir die
Kindigung des Versicherers abgelaufen und eine Kiindigung nicht
erfolgt war oder

(3) wenn der Versicherer statt der Kindigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerh6hung eine seinen Geschéftsgrundsatzen entsprechende
erhéhte Pramie verlangt.

10. Uberversicherung

10.1. Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versi-
cherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Uberversicherung
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab
Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist fiir die Hohe der Pramie der
Betrag maRgebend, den der Versicherer berechnet haben wiirde, wenn
der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
ware.

10.2. Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Préamie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden
Umsténden Kenntnis erlangt.

11. Mehrere Versicherer

11.1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

11.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 11.1)
vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt
B 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch
ganz oder teilweise leistungsfrei.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

11.3. Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

11.3.1. Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssummen zu-
sammen den Versicherungswert oder Ubersteigt aus anderen Grin-
den die Summe der Entschadigungen, die von jedem Versicherer oh-
ne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen waren, den Ge-
samtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

11.3.2. Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder fir den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrage bei demselben
Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen
Versicherungsvertrdgen Entschadigung fiir denselben Schaden, so
ermaRigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise,
dass die Entschadigung aus allen Vertragen insgesamt nicht héher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die
Pramien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware. Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen ermafigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertrdgen insgesamt
keine hohere Entschadigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware.

11.3.3. Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdgens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.

Dem Versicherer steht die Préamie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von

den die Nichtigkeit begriindenden Umsténden Kenntnis erlangt.

11.4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

11.4.1. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der
spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhaltnismaRiger Minderung der Pramie auf den Teil-
betrag herabgesetzt wird, der durch die frihere Versicherung nicht
gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Pramie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.

11.4.2. Die Regelungen nach 11.4.1 sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss
der mehreren Versicherungsvertrage der Versicherungswert gesun-
ken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrage
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen wor-
den, kann der Versicherungsnehmer nur die verhaltnismaRige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Pramien verlangen.

12. Versicherung fiir fremde Rechnung

12.1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlieRen. Die
Auslibung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungs-
nehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der
Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

12.2. Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschadigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen.

12.3. Kenntnis und Verhalten

12.3.1. Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung fir
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu beriicksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versi-
cherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer fir sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repra-
sentant des Versicherungsnehmers ist.

12.3.2. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht még-
lich oder nicht zumutbar war.

12.3.3. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und den Versicherer nicht darliber informiert hat.
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13. Aufwendungsersatz

13.1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

13.1.1. Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstanden
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens flir geboten hal-
ten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

13.1.2. Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwen-
dungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachtraglichen
objektiven Betrachtung der Umsténde verhaltnismaRig und erfolgreich
waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolg-
ten.

13.1.3. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kirzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach 13.1.1 und 13.1.2 entsprechend
kirzen.

13.1.4. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fir
versicherte Sachen betragen zusammen hdéchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

13.1.5. Der Versicherer hat den fir die Aufwendungen gemaf® 13.1.1
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vor-
zuschieen.

13.1.6. Nicht versichert sind Aufwendungen fiir Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im &ffentlichen In-
teresse kostenfrei zu erbringen sind.

13.2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

13.2.1. Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die Kosten fir
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Scha-
dens, sofern diese den Umstanden nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstédndigen oder Beistand
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung
vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

13.2.2. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kirzen, kann er
auch den Kostenersatz nach 13.2.1 entsprechend krzen.

14. Ubergang von Ersatzanspriichen

14.1. Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer Uber, soweit der Versiche-
rer den Schaden ersetzt.

Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft
lebt, kann der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Person hat den Schaden vorsatzlich verursacht.

14.2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Ubergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den
Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich, ist der
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlas-
sigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhéltnis zu kilirzen; die Beweislast fir das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tréagt der Versicherungsneh-
mer.

15. Kiindigung nach dem Versicherungsfall

15.1. Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspartei-
en den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung ist in Schriftform
(hier auch Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zulassig) zu erklaren.
Die Kiindigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss
der Verhandlungen Uber die Entschadigung zulassig.

15.2. Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit
sofortiger Wirkung oder zu jedem spéteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des
Versicherungsjahres in Schriftform (hier auch Textform (z.B. E-Mail,
Telefax oder Brief) zuldssig) zu kiindigen.

15.3. Kiindigung durch Versicherer

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

16. Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

16.1. Vorsétzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versi-
cherungsfalles

16.1.1. Flhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsatzlich
herbei, so ist der Versicherer von der Entschadigungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskraftiges Strafurteil
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt,
so gilt die vorsatzliche Herbeifiihrung des Schadens als bewiesen.

16.1.2. FUhrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlassig
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhéltnis zu klrzen.

16.2. Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig Uber Tatsachen, die fiir den Grund
oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind, tduscht oder zu
tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der T&uschungsversuch durch rechtskraftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1
als bewiesen.

17. Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftenanderungen

17.1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fir den Versicherer
bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhaltnis
betreffen und die unmittelbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen, in
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen als
zustandig bezeichnete Stelle (oder entsprechende unternehmensindivi-
duelle Bezeichnung) gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen Uber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben unberihrt.

17.2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fir eine Willenserklarung, die dem
Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten
Namensanderung. Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

17.3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 17.2 entsprechend
Anwendung.

18. Vollmacht des Versicherungsvertreters

18.1. Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevoliméachtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklarungen entgegenzunehmen betreffend
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18.1.1. den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

18.1.2. ein bestehendes Versicherungsverhaltnis einschlieflich dessen
Beendigung;

18.1.3. Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages
und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

18.2. Erkldarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtrage dem Versiche-
rungsnehmer zu Gbermitteln.

18.3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zahlungen, die der
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem
Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine
Beschrankung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschréankung bei der Vornahme
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrléassigkeit nicht kannte.

19. Reprasentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

20. Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.
Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Glaubiger von dem Anspruch begriindenden
Umsténden und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlassigkeit erlangen misste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen
Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht
mit.

21. Zustindiges Gericht

21.1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermitt-
lung ist neben den Gerichtsstdnden der Zivilprozessordnung auch das
Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen
seinen gewodhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche auch bei dem fir
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zusténdigen
Gericht geltend machen.

21.2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermitt-
lung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschlieBlich das Gericht
ortlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht
geltend machen.

22. Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

23. Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der tbrigen Vertragsbestimmungen - Versiche-
rungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien
direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos der Europaischen Uni-on oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels oder Fi-
nanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht
europaische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR)
zur Glasversicherung
(Stand 01.08.2025)

1. Deklaration zur Gebaude- und Mobiliarverglasung fiir Wohnungen
und Einfamilienhduser

2. Versicherte Kosten
3. Grobe Fahrlassigkeit

4. Versehensklausel

Es gelten die nachfolgenden Bestimmungen, sofern das Zusatzpa-
ket Glasversicherung beantragt wurde und im Versicherungs-
schein dokumentiert ist.

1. Deklaration zur Gebdude- und Mobiliarverglasung fiir
Wohnungen und Einfamilienhduser

Gebaudeverglasungen:

Glasscheiben von Fenstern, Tiren, Balkonen, Terrassen, Wanden,
Wintergarten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dachern,
Sonnenkollektoren bzw. Solarzellen, Bristungen, Duschkabinen;
Glasbausteine, Profilbauglaser, Sicherheitsglaser jeder Art, Blei-,
Kunststoff-, Messing- und Elektrolytverglasungen, Dallglaser, kiinstle-
risch bearbeitete Glaser.

Mobiliarverglasungen:

Glasscheiben von Bildern, Schranken, Vitrinen, Stand-, Wand- und
Schrankspiegeln; Glasplatten; Glasscheiben und Sichtfenster von Ofen,
Elektro- und Gasgeraten. Ebenfalls mitversichert sind Glaskeramik-
Kochflachen sowie Scheiben von Aquarien und Terrarien.

2. Versicherte Kosten

Die gemafR Abschnitt A 4.2. der AGIB 2010 aufgefiihrten zusétzlichen
Aufwendungen wie z. B. Sonderkosten fiir Gerliste, Krdne oder Kosten
fur das Beseitigen und Wiederanbringen von Hindernissen (z. B.
Schutzgitter) sind bis zu einer Summe von insgesamt 10.000 Euro je
Schadenfall mitversichert.

3. Grobe Fahrlassigkeit

Abweichend von Abschnitt B 16 der AGIB 2010 verzichtet der Versiche-
rer auf den Einwand der groben Fahrlassigkeit.

4. Versehensklausel

Unterlasst der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder
gibt er fahrlassig die Anzeige unrichtig ab oder unterlasst er fahrlassig
die Erfillung einer sonstigen Obliegenheit, besteht weiterhin Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass das
Versaumnis nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen
unverziglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines
Umstandes, aufgrund dessen eine Zuschlagspréamie zu entrichten ist,
so hat der Versicherungsnehmer die Zuschlagspramie ab dem Zeit-
punkt zu entrichten, an dem der Umstand eingetreten ist.

Die in § 195 BGB festgelegte Verjahrungsfrist oder ein vereinbartes
Kindigungsrecht wird durch die vorstehende Versehensklausel nicht
berihrt.

5. Innovationsklausel

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fiir die Glasversicherung (AGIB) oder die Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Glasversiche-
rung ausschliellich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne
Mehrpréamie geandert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger
Wirkung auch fir diesen Vertrag.

6. Voriibergehendes Unbewohntsein der Wohnung

Abweichend von Abschnitt A 17.1.3 VHB 2010 und Abschluss der
Hausratversicherung im Modell Best Selection liegt eine anzeigepflich-
tige Gefahrerhéhung geman Abschnitt B 9 VHB 2010 erst vor, wenn die
ansonsten stdndig bewohnte Wohnung lénger als 180 Tage oder tber
eine fiir den Einzelfall vereinbarte langere Frist hinaus unbewohnt bleibt
und auch nicht beaufsichtigt wird. Beaufsichtigt ist eine Wohnung nur
dann, wenn sich wahrend der Nacht eine dazu berechtigte volljahrige
Person darin aufhalt.

5. Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen
6. Voriibergehendes Unbewohntsein der Wohnung
7. Pramienanpassung

8. Leistungsgarantie gegeniiber GDV-Musterbedingungen

7. Pramienanpassung

a) Der Versicherer ist berechtigt, mindestens einmal im Kalenderjahr
bei bestehenden Vertragen zu priifen, ob die Pramiensatze beibehalten
werden konnen oder ob eine Anpassung (Erhdhung oder Absenkung)
vorgenommen werden muss. Zur Ermittlung des Anpassungsbedarfs
wird der Pramiensatz mindestens alle 5 Jahre - gerechnet ab dem
01.01.2024 - neu ermittelt.

b) Zweck der Prifung ist es, durch eine Neukalkulation der Pramiensat-
ze eine dauerhafte Erfillbarkeit unserer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsvertragen sicherzustellen.

c) Dabei wendet der Versicherer die anerkannten Grundséatze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an.

d) Die Neukalkulation beriicksichtigt neben der der bisherigen Scha-
denentwicklung auch die voraussichtliche kinftige Entwicklung des
Schadenbedarfs. Der Versicherer ist berechtigt, Veranderungen der seit
der letzten Festsetzung der Préamien tatséchlich eingetretenen Scha-
den- und Kostenentwicklung zu bericksichtigen. Bei steigenden Kosten
beruicksichtigt der Versicherer insbesondere nur — bei Vertragsschluss
nicht vorhersehbare — Erhéhungen der Abschluss- und Verwaltungs-
kosten, hohere Regulierungskosten fiir Schadensfalle, Ruickversiche-
rungskosten, inflationar bedingte Preissteigerungen und Steuererho-
hungen. Eine Anpassung der Pramien aus Griinden der Gewinnsteige-
rung o. A. kommt nicht in Betracht.

e) Als Datengrundlage fiir die Kalkulation kommen unternehmenseige-
ne und unternehmenstibergreifende Daten in Betracht; unternehmens-
Ubergreifende Daten werden u.a. vom Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft bzw. vom Bundesaufsichtsamt fir Finanz-
dienstleistungen zur Verfiigung gestellt.

f) Sind Teile des Gesamtbestands aller versicherten Risiken nach
objektiven risikobezogenen Kriterien voneinander abgrenzbar, kann die
Ermittlung des Anpassungsbedarfs durch eine gesondert zu kalkulie-
rende Zusammenfassung erfolgen, welche mathematisch-statistischen
und geographischen Verfahren folgt. Solche Zusammenfassungen
kommen z.B. bei den Kriterien ,Nutzungsart des Gebé&udes®, ,Gebéau-
deart” oder ,Geographische Lage” in Betracht.

g) Sofern die Neukalkulation nach 7 a) bis f) eine Verdnderung des
Préamiensatzes ergibt, ist der Versicherer berechtigt und im Fall einer
sich aus der Neukalkulation ergebenden Pramiensatzreduzierung
verpflichtet, den Pramiensatz fiir die bestehenden Vertrage mit Wirkung
ab Beginn des nachsten Versicherungsjahres entsprechend anzupas-
sen. Betrdgt die Erhéhung oder Verminderung des Pramiensatzes
weniger als drei Prozent, besteht kein Anpassungsrecht und auch keine
Anpassungsverpflichtung. Sieht der Versicherer von einer Pramien-
satzerh6hung ab, kann die festgestellte Abweichung jedoch bei der
nachsten Anpassung beriicksichtigt werden.

h) Der neue Pramiensatz darf nicht héher sein als der Pramiensatz fir
den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschéft (bei gleichen risiko-
technischen Voraussetzungen).

i) Erhdht der Versicherer auf Grund des vereinbarten Anpassungsrechts
die Pramie, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung der Pramienerh6hung mit sofortiger
Wirkung, frihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Erhéhung, kiindigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in
der Mitteilung auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spatestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden der Erhdhung der Pramie zugehen.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR)
zur Glasversicherung
(Stand 01.08.2025)

8. Leistungsgarantie gegeniiber GDV-Musterbedingungen
Weichen die dem Vertrag zugrunde liegenden Vertragsbedingungen fiir
die Glasversicherung zum Nachteil des Versicherungsnehmers von den
durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) empfohlenen Leistungsinhalten (GDV-Empfehlung auf Basis der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gliltigen AGIB) ab, wird der
Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers nach diesen
Bedingungen regulieren.
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Zusatzbedingungen fir die Janitos Hausratversicherung
Allgefahrenversicherung 2025

gultig nur zusammen mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VHB 2010) sowie den
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Hausratversicherung Best Selection 2025

(Stand 01.08.2025)

Es gelten die nachfolgenden Bestimmungen, sofern das Zusatzpaket
Aligefahrenversicherung beantragt wurde und im Versicherungs-
schein dokumentiert ist.

Verweise mit der Abkirzung ,VHB" beziehen sich auf die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen fir die Janitos Hausratversicherung 2010 mit
Stand 01.08.2025.

Verweise mit der Abkiirzung ,BBR" beziehen sich auf die Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Hausratversicherung Best
Selection 2025 mit Stand 01.08.2025.

§ 1 Umfang des Versicherungsschutzes

Fir versicherte Sachen besteht Versicherungsschutz, wenn diese unvor-
hergesehen zerstort oder beschadigt werden.

Unvorhergesehen sind Schaden, die der Versicherungsnehmer oder
seine Reprasentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch bei
der im Umgang mit den versicherten Sachen erforderlichen Sorgfalt
hatten vorhersehen kénnen.

Hat der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrldssig nicht
vorhergesehen, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhéltnis zu klrzen.

§ 2 Nicht versicherte Gefahren und Schaden (Ausschliisse)

(1)  Kein Versicherungsschutz besteht ohne Ruicksicht auf mitwirkende
Ursachen fiir Gefahren und Schéden, die bereits Gber die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen fiir die Janitos Hausratversicherung
(VHB 2010) und/oder die Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Hausratversicherung Best Selection 2025 versi-
chert sind oder versichert werden kénnen, einschlieRlich den dort
benannten Ausschllssen.

Darliber hinaus besteht kein Versicherungsschutz fiir Schaden

(2) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder seiner Reprasentan-
ten.

(3) durch Veruntreuung, Unterschlagung oder Betrug.

(4) durch Beschlagnahme, Verstaatlichung, Entziehung oder andere
hoheitliche MalRnahmen.

(5) durch Abhandenkommen, insbesondere durch einfachen Diebstahl,
Stehen-, Liegen-, Hangenlassen oder Verlieren.

(6) durch Grundwasser sowie Plansch- oder Reinigungswasser. Scha-
den durch den Austritt von Grundwasser an die Oberflache kann,
neben weiteren Elementargefahren, gegen Zusatzpramie beantragt
werden (vgl. Abschnitt A Ziff. 5 VHB).

(7) durch Krieg, kriegséhnliche Ereignisse, Burgerkrieg, Revolution,
Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen. Fir Blindgangerschaden
gelten die Bestimmungen geman Ziff.4.5 BBR. Fir Schaden durch
innere Unruhen gelten die Bestimmungen gemaR Ziff.11.1 BBR.

(8) durch Kernenergie oder radioaktive Strahlung. Fiir Schaden durch
radioaktive Isotope gelten die Bestimmungen gemaR Ziff.4.9 BBR.

(9) durch die Manipulation elektronischer Steuerungstechnik, soge-
nannter Smart-Home-Gerate, infolge eines unberechtigten Zugriffs
Dritter auf diese Technik.

(10) durch Tiere, Schadlinge und Ungeziefer aller Art.
(11) durch Pflanzen.

(12) durch technische, mechanische, elektrische oder elektronische
Defekte. Dies gilt nicht, wenn ein versichertes Ereignis gemaf die-
ser Zusatzbedingungen von auen auf die versicherte Sache insge-
samt eingewirkt und zu dem Defekt gefiihrt hat. Kann dies nicht
nachgewiesen werden, genlgt die Uberwiegende Wahrscheinlich-
keit, dass der Defekt auf ein versichertes Ereignis von aufRen zu-
rickzufihren ist. Fir Schmor- und Sengschaden, die infolge dieser

Defekte auftreten besteht kein Versicherungsschutz. In diesen Fal-
len gelten die Bestimmungen gemag Ziff. 4.1 BBR.

(13) die nicht die Gebrauchs- oder Funktionsfahigkeit der versicherten
Sache beeintrachtigen, wie z. B. Kratzer, Schrammen, Lack- oder
sonstige Schoénheitsschaden.

(14) fur die Dritte als Lieferant (Hersteller oder Handler), Werkunterneh-
mer oder aus Reparaturauftrag gesetzlich oder vertraglich haften.

(15) durch allmahliche Einwirkung, zum Beispiel von Frost, Hitze, Tem-
peratur- und Luftschwankungen, Lichteinflisse, Feuchtigkeit, Tro-
ckenheit, Rost, Oxidation, Staub, Chemikalien, Strahlen, Gase etc.

(16) durch Schimmel, Schwamm, Faulnis, Pilzbefall oder Mikroorganis-

men.
(17) durch Material-, Planungs-, Konstruktions- und Fabrikationsfehler.
(18) durch die natirliche oder mangelhafte Beschaffenheit versicherter

Sachen.

(19) durch fehlerhafte Instandhaltung, Reinigung, Wartung, Bedienung,
bestimmungswidrigen Gebrauch oder ibermafRige Beanspruchung.

(20

Herunterfallen, Umfallen in Folge von unmittelbarer menschlicher
Einwirkung.

(21) durch BaumaBnahmen, inkl. Renovierung und Restaurierung auf
dem Versicherungsgrundstuick.

(22) durch Reparatur, Bearbeitung oder Verarbeitung.
(23) durch Abnutzung, Alterung, Verschleil® oder Verfall.
(24) durch Defekte oder Mangel, die vor Abschluss der Versicherung

bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder des-
sen Reprasentanten bekannt waren oder bekannt sein mussten.

(25) durch Elementarereignisse gemaR Abschnitt A Ziff.5 VHB. Entspre-
chender Versicherungsschutz kann gegen eine Zusatzpramie bean-
tragt werden.

(26) durch Glasbruch und sonstige Schaden an Glasern. Entsprechen-
der Versicherungsschutz kann gegen einen Zusatzpramie beantragt

werden.

(27) durch Sturmflut oder Ausuferung der Nord- oder Ostsee.

(28) durch alle Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung des Inter-
nets bzw. im Zusammenhang mit Cyberangriffen. Fir Vermdgens-
schaden beim Online-Banking gelten die Bestimmungen geman Zif-
fer 2.20 BBR.

(29) durch Witterungseinfliisse an im Freien befindlichen Sachen.

(30) durch magnetische Einwirkung, Computerviren, Softwarefehler/

Softwareupdates, Programmierungsfehler oder das L&schen oder
Andern oder fehlerhaftes Lesen/ Verarbeiten von Daten ohne
gleichzeitige Zerstérung oder Beschadigung des Datentrdgermate-
rials.

(31) durch den Verlust von Daten.

§ 3 Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungs-
fall um einen Selbstbehalt in Héhe von 250,- Euro gekdrzt.

Entstehen mehrere Schaden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln
abgezogen. Entstehen die Schaden jedoch an derselben Sache und
besteht auBerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen Scha-
den, so wird die Selbstbeteiligung nur einmal abgezogen.

§ 4 Nicht versicherte Sachen

(1) Im Rahmen der Allgefahrenversicherung gelten abweichend von
den VHB 2010 folgende Gegenstande nicht zu den versicherten
Sachen:

= Sachen / Anlagen, die noch nicht betriebsfertig sind.

= Akkumulatoren.

Seite 1 von 2



Zusatzbedingungen fir die Janitos Hausratversicherung
Allgefahrenversicherung 2025

giiltig nur zusammen mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VHB 2010) sowie den
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Hausratversicherung Best Selection 2025

(Stand 01.08.2025)

= Software und Daten.
= Reisegepéack.
= Fahrrader, nicht versicherungspflichtige Elektrofahrrader und

nicht versicherungspflichtige Elektroroller auRerhalb des Versi-
cherungsortes.

= Fahrradanhanger und Sportgerate aulRerhalb des Versicherung-
sortes.

= Pflanzen, Tiere.

= Sachen aus Glas, Keramik, Porzellan sowie Brillen und Kontakt-
linsen.

= Mobile elektronische Gerate, wie z. B. Mobiltelefone, Tablets,
Foto-, Film- und Videogerate.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Kosten
(1) Versicherte Kosten
Hinsichtlich versicherter Kosten gelten die Bestimmungen

. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Janitos
Hausratversicherung VHB 2010 mit Stand 01.08.2025 in Ver-
bindung mit

. Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur
Hausratversicherung Best Selection 2025 mit Stand
01.08.2025.

(2) Nicht versicherte Kosten

Kein Kostenersatz wird geleistet fir das Aufraumen, den Abbruch
das Wegrdumen und den Abtransport von Asbest oder asbesthalti-
gen Erzeugnissen als Folge eines Schadenereignisses geman § 1
dieser Zusatzbedingungen.

Dies gilt nicht, wenn es sich um Schadenereignisse handelt, fiir die
im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Ja-
nitos Hausratversicherung (VHB 2010) und/oder der Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Hausratversicherung
Best Selection 2025 Versicherungsschutz besteht.

§ 6 Beendigung des Versicherungsschutzes

Versicherungsnehmer und Versicherer kdénnen unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat den Versicherungsschutz firr die Janitos Hausrat-
versicherung Allgefahren 2025 in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) kiindigen.

Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Gebrauch, so kann
der Versicherungsnehmer den gesamten Hausratversicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des Versicherers zum
gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur An-
spruch auf den Teil der Pramie, der der abgelaufenen Versicherungszeit
entspricht.
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	5. Naturgefahren
	5.1. Versicherte Gefahren und Schäden
	5.1.1. Sturm, Hagel,
	5.1.2. Weitere Elementargefahren (nur sofern gesondert vereinbart)
	(1) Überschwemmung,
	(2) Rückstau,
	(3) Erdbeben,
	(4) Erdsenkung,
	(5) Erdrutsch,
	(6) Schneedruck,
	(7) Lawinen,
	(8) Vulkanausbruch


	5.2. Sturm, Hagel
	5.2.1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/Stunde).
	(1) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass
	(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

	5.2.2. Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.
	5.2.3. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen
	(1) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;
	(2) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;
	(3) als Folge eines Schadens nach 5.1.2(1) oder 5.1.2(2) an versicherten Sachen;
	(4) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;
	(5) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.


	5.3. Weitere Elementargefahren
	5.3.1. Überschwemmung
	(1) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;
	(2) Witterungsniederschläge;
	(3) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von 5.3.1 (1) oder 5.3.1 (2)

	5.3.2. Rückstau
	5.3.3. Erdbeben
	(1) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat,
	(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

	5.3.4. Erdsenkung
	5.3.5. Erdrutsch
	5.3.6. Schneedruck
	5.3.7. Lawinen
	5.3.8. Vulkanausbruch

	5.4. Nicht versicherte Schäden
	5.4.1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
	(1) Sturmflut;
	(2) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch eine der versicherten Naturgefahren (siehe Nr. 5.1.1) entstanden sind und ei...
	(3) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe Nr. 5.3.1(3);
	(4) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt nicht für Erdbeben;
	(5) Trockenheit oder Austrocknung.

	5.4.2. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
	(1) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
	(2) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach Nr. 5.1 versichert sind jedoch auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, Antennenanlagen und Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzt...


	5.5. Selbstbehalt
	5.6. Wartezeit

	6. Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
	6.1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
	6.2. Definitionen
	6.2.1. Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.
	6.2.2. Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A 13).
	6.2.3. Ferner gehören zum Hausrat
	(1) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbaumöbel und Einbauküchen), die der Versicherungsnehmer als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Verein...
	(2) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind;
	(3) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versicherten Wohnung gemäß Nr. 6.1 dienen und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt;
	(4) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 6.4.5);
	(5) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Modell- und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind;
	(6) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte;
	(7) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen;
	(8) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich dem Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handelswaren und Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen;
	(9) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen (nach Nr. 6.3.1) gehalten werden (z. B. Fische, Katzen, Vögel).


	6.3. Versicherungsort
	6.3.1. diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person privat genutzten Flächen eines Gebäu...
	6.3.2. Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich...
	6.3.3. darüber hinaus privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der Nähe des Versicherungsortes befinden.

	6.4. Nicht versicherte Sachen; Daten und Programme
	6.4.1. Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 6.2.3(1) genannt;
	6.4.2. vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Gefahr trägt.
	6.4.3. Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 6.2.3(5) genannt;
	6.4.4. Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter. Nr. 6.2.3(5) bis Nr. 6.2.3(7) genannt;
	6.4.5. Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen;
	6.4.6. Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag versichert sind (z. B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen).


	7. Außenversicherung
	7.1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung
	7.2. Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder Ausbildung
	7.3. Einbruchdiebstahl
	7.4. Raub
	7.5. Naturgefahren
	7.6. Entschädigungsgrenzen
	7.6.1. Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 20 Prozent der Versicherungssumme, höchstens auf EUR 12.500, begrenzt.
	7.6.2. Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A 13.2).


	8. Versicherte Kosten
	8.1. Versicherte Kosten
	8.1.1. Aufräumungskosten
	8.1.2. Bewegungs- und Schutzkosten
	8.1.3. Hotelkosten
	8.1.4. Transport- und Lagerkosten
	8.1.5. Schlossänderungskosten
	8.1.6. Bewachungskosten
	8.1.7. Reparaturkosten für Gebäudeschäden
	8.1.8. Reparaturkosten für Nässeschäden
	8.1.9. Kosten für provisorische Maßnahmen


	9. Versicherungswert, Versicherungssumme
	9.1. Versicherungswert
	9.1.1. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).
	9.1.2. Für Kunstgegenstände (siehe Abschnitt A 13.1.1(4) und Antiquitäten (siehe Abschnitt A 13.1.1(5)) ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte.
	9.1.3. Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).
	9.1.4. Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe Abschnitt A 13.2) ist, werden bei der Ermittlung des Versicherungswertes höchstens diese Beträge berücksichtigt.

	9.2. Versicherungssumme
	9.2.1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
	9.2.2. Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent.

	9.3. Unterversicherungsverzicht
	(1) bei Eintritt des Versicherungsfalles die Wohnfläche der im Versicherungsschein genannten Wohnfläche entspricht und
	(2) die vereinbarte Versicherungssumme den vom Versicherer für die Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichtes vorgegebenen Betrag pro Quadratmeter Wohnfläche, multipliziert mit der im Versicherungsschein genannten Wohnfläche, nicht unterschreitet...
	(3) nicht ein weiterer Hausratversicherungsvertrag für denselben Versicherungsort ohne Unterversicherungsverzicht besteht.

	9.4. Anpassung von Versicherungssumme und Prämie
	9.4.1. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Entwicklung der Verbraucherpreise an. Er verändert hierzu die Versicherungssumme.
	Für die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten Güter” verwendet. Dieser ist Bestandteil des Verbraucherpreisindexes für Deutschland (VPI). Maßgebend ist d...
	Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Index im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat.
	Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma berücksichtigt.
	Die neue Versicherungssumme verändert sich jeweils mit Beginn einer jeden Versicherungsperiode. Sie wird auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Der Versicherer gibt dem Versicherungsnehmer die neue Versicherungssumme bekannt.
	Wird bei Verträgen, die im Rahmen der Janitos Annahmerichtlinien zur Hausratversicherung abgeschlossen wurden, durch die Anpassung eine Versicherungssumme von 350.000 Euro erreicht, stellt dieser Wert die Maximalversicherungssumme dar und es erfolgt k...
	Wird bei Verträgen, die außerhalb der Janitos Annahmerichtlinien im Rahmen einer individuellen Prüfung mit einer Versicherungssumme von über 350.000 Euro abgeschlossen wurden, durch die Anpassung eine Versicherungssumme von 500.000 Euro erreicht, stel...
	9.4.2. Aus der neuen Versicherungssumme ergibt sich eine neue Prämie.
	9.4.3. Der Versicherungsnehmer kann der Anpassung der Versicherungssumme durch Erklärung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widersprechen. Dies muss innerhalb eines Monats geschehen, nachdem ihm die Mitteilung über die neue Versicherungssu...


	10. Anpassung der Prämie
	10.1. Grundsatz
	10.2. Prämienanpassung
	10.2.1. In Ergänzung zu Abschnitt A 10.1 ist der Versicherer berechtigt, mindestens einmal im Kalenderjahr bei bestehenden Verträgen zu prüfen, ob die Prämiensätze beibehalten werden können oder ob eine Anpassung (Erhöhung oder Absenkung) vorgenommen ...
	Zweck der Prüfung ist es, durch eine Neukalkulation der Prämiensätze eine dauerhafte Erfüllbarkeit unserer Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen sicherzustellen.
	Dabei wendet der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an.
	Die Neukalkulation berücksichtigt neben der der bisherigen Schadenentwicklung auch die voraussichtliche künftige Entwicklung des Schadenbedarfs. Der Versicherer ist berechtigt, Veränderungen der seit der letzten Festsetzung der Prämien tatsächlich ein...
	Als Datengrundlage für die Kalkulation kommen unternehmenseigene und unternehmensübergreifende Daten in Betracht; unternehmensübergreifende Daten werden u.a. vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bzw. vom Bundesaufsichtsamt für Finan...
	Sind Teile des Gesamtbestands aller versicherten Risiken nach objektiven risikobezogenen Kriterien voneinander abgrenzbar, kann die Ermittlung des Anpassungsbedarfs durch eine gesondert zu kalkulierende Zusammenfassung erfolgen, welche mathematisch-st...
	10.2.2. Sofern die Neukalkulation nach Nr. 10.2.1 eine Veränderung des Prämiensatzes ergibt, ist der Versicherer berechtigt und im Fall einer sich aus der Neukalkulation ergebenden Prämiensatzreduzierung verpflichtet, den Prämiensatz für die bestehend...
	Beträgt die Erhöhung oder Verminderung des Prämiensatzes weniger als drei Prozent, besteht kein Anpassungsrecht und auch keine Anpassungsverpflichtung. Sieht der Versicherer von einer Prämiensatzerhöhung ab, kann die festgestellte Abweichung jedoch be...
	Der neue Prämiensatz darf nicht höher sein als der Prämiensatz für den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschäft (bei gleichen risikotechnischen Voraussetzungen).
	10.2.3. Erhöht der Versicherer auf Grund des vereinbarten Anpassungsrechts die Prämie, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der Prämienerhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpun...


	11. Wohnungswechsel
	11.1. Umzug in eine neue Wohnung
	11.2. Mehrere Wohnungen
	11.3. Umzug ins Ausland
	11.4. Anzeige der neuen Wohnung
	11.4.1. Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Umzugs dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen.
	11.4.2. Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so ist dem Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind (siehe Modul Gefahrerhöhung).
	11.4.3. Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.

	11.5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
	11.5.1. Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
	11.5.2. Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu ...
	11.5.3. Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer die Prämie nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.

	11.6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
	11.6.1. Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe Abschnitt A 6.3) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers...
	11.6.2. Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe Modul Versicherungsort) die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehen...
	11.6.3. Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt 11.6.2 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

	11.7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

	12. Entschädigungsberechnung, Unterversicherung
	12.1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
	12.1.1. zerstörten oder abhandengekommenen Sachen der Versicherungswert (siehe Abschnitt A 9.1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A 1);
	12.1.2. beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe Abschnitt A 9.1) bei Eintritt des ...

	12.2. Restwerte
	12.3. Mehrwertsteuer
	12.4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung
	12.5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
	12.6. Versicherte Kosten

	13. Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke
	13.1. Definitionen
	13.1.1. Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt A 6.2.2) sind
	(1) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Chipkarte);
	(2) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
	(3) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin;
	(4) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in 13.1.1 (3) genannte Sachen aus Silber;
	(5) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.

	13.1.2. Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 13.2.2 sind Sicherheitsbehältnisse, die
	(1) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind und
	(2) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht von 200 kg aufweisen oder bei geringerem Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers fachmännisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sind (Einmauerschrank).


	13.2. Entschädigungsgrenzen
	13.2.1. Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je Versicherungsfall 20 Prozent der Versicherungssumme, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
	13.2.2. Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe Nr. 13.1.2) befunden haben, ist die Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt auf
	(1) EUR 1.000 für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt, höchstens auf den vereinbarten Betrag;
	(2) EUR 2.500 insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, höchstens auf den vereinbarten Betrag;
	(3) EUR 20.000 insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin, höchstens auf den vereinbarten Betrag.



	14. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
	14.1. Fälligkeit der Entschädigung
	14.2. Verzinsung
	14.2.1. Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
	14.2.2. Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
	14.2.3. Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

	14.3. Hemmung
	14.4. Aufschiebung der Zahlung
	14.4.1. Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
	14.4.2. ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.


	15. Sachverständigenverfahren
	15.1. Feststellung der Schadenhöhe
	15.2. Weitere Feststellungen
	15.3. Verfahren vor Feststellung
	15.3.1. Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform (z. B. E-Ma...
	15.3.2. Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist ...
	15.3.3. Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 15.3.2 gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sac...

	15.4. Feststellung
	15.4.1. ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;
	15.4.2. die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
	15.4.3. die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
	15.4.4. die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;
	15.4.5. den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

	15.5. Verfahren nach Feststellung
	15.6. Kosten
	15.7. Obliegenheiten

	16. Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrift
	16.1. Sicherheitsvorschrift
	16.2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

	17. Besondere gefahrerhöhende Umstände
	17.1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
	17.1.1. sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;
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	7.2.3. Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.
	7.2.4. Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein ande...


	8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
	8.1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
	8.1.1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
	(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften
	(2) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten

	8.1.2. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verle...

	8.2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
	8.2.1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
	(1) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
	(2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;
	(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
	(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermes...
	(5) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
	(6) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch F...
	(7) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung ü...
	(8) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

	8.2.2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 8.2.1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

	8.3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	8.3.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 8.1 oder Nr. 8.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
	8.3.2. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi...
	8.3.3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonde...


	9. Gefahrerhöhung
	9.1. Begriff der Gefahrerhöhung
	9.1.1. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge...
	9.1.2. Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
	9.1.3. Eine Gefahrerhöhung nach 9.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

	9.2. Pflichten des Versicherungsnehmers
	9.2.1. Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
	9.2.2. Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
	9.2.3. Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

	9.3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
	9.3.1. Kündigungsrecht
	9.3.2. Vertragsänderung

	9.4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
	9.5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
	9.5.1. Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 9.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pfli...
	9.5.2. Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 9.2.2 und Nr. 9.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn...
	9.5.3. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
	(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
	(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
	(3) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.



	10. Überversicherung
	10.1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung ...
	10.2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den ...

	11. Mehrere Versicherer
	11.1. Anzeigepflicht
	11.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	11.3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
	11.3.1. Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer oh...
	11.3.2. Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entst...
	11.3.3. Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

	11.4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
	11.4.1. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi...
	11.4.2. Die Regelungen nach 11.4.1 sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver...


	12. Versicherung für fremde Rechnung
	12.1. Rechte aus dem Vertrag
	12.2. Zahlung der Entschädigung
	12.3. Kenntnis und Verhalten
	12.3.1. Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen...
	12.3.2. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
	12.3.3. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.


	13. Aufwendungsersatz
	13.1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
	13.1.1. Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
	13.1.2. Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer n...
	13.1.3. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 13.1.1 und 13.1.2 entsprechend kürzen.
	13.1.4. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
	13.1.5. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 13.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
	13.1.6. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

	13.2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
	13.2.1. Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
	13.2.2. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach 13.2.1 entsprechend kürzen.


	14. Übergang von Ersatzansprüchen
	14.1. Übergang von Ersatzansprüchen
	14.2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

	15. Kündigung nach dem Versicherungsfall
	15.1. Kündigungsrecht
	15.2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
	15.3. Kündigung durch Versicherer

	16. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
	16.1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
	16.1.1. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
	16.1.2. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

	16.2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

	17. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
	17.1. Form
	17.2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
	17.3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

	18. Vollmacht des Versicherungsvertreters
	18.1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
	18.1.1. den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
	18.1.2. ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;
	18.1.3. Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

	18.2. Erklärungen des Versicherers
	18.3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

	19. Repräsentanten
	20. Verjährung
	21. Zuständiges Gericht
	21.1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
	21.2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

	22. Anzuwendendes Recht
	23. Sanktionsklausel
	1. Deklaration zur Gebäude- und Mobiliarverglasung für Wohnungen und Einfamilienhäuser
	2. Versicherte Kosten
	3. Grobe Fahrlässigkeit
	4. Versehensklausel
	5. Innovationsklausel
	6. Vorübergehendes Unbewohntsein der Wohnung
	7. Prämienanpassung
	8.  Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen Weichen die dem Vertrag zugrunde liegenden Vertragsbedingungen für die Glasversicherung zum Nachteil des Versicherungsnehmers von den durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (...
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	§ 1 Umfang des Versicherungsschutzes
	§ 2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden (Ausschlüsse)
	(1) Kein Versicherungsschutz besteht ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen für Gefahren und Schäden, die bereits über die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Janitos Hausratversicherung (VHB 2010) und/oder die Besonderen Bedingungen und Ris...
	(2) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder seiner Repräsentanten.
	(3) durch Veruntreuung, Unterschlagung oder Betrug.
	(4) durch Beschlagnahme, Verstaatlichung, Entziehung oder andere hoheitliche Maßnahmen.
	(5) durch Abhandenkommen, insbesondere durch einfachen Diebstahl, Stehen-, Liegen-, Hängenlassen oder Verlieren.
	(6) durch Grundwasser sowie Plansch- oder Reinigungswasser. Schäden durch den Austritt von Grundwasser an die Oberfläche kann, neben weiteren Elementargefahren, gegen Zusatzprämie beantragt werden (vgl. Abschnitt A Ziff. 5 VHB).
	(7) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen. Für Blindgängerschäden gelten die Bestimmungen gemäß Ziff.4.5 BBR. Für Schäden durch innere Unruhen gelten die Bestimmungen gemäß Ziff.11.1 B...
	(8) durch Kernenergie oder radioaktive Strahlung. Für Schäden durch radioaktive Isotope gelten die Bestimmungen gemäß Ziff.4.9 BBR.
	(9) durch die Manipulation elektronischer Steuerungstechnik, sogenannter Smart-Home-Geräte, infolge eines unberechtigten Zugriffs Dritter auf diese Technik.
	(10) durch Tiere, Schädlinge und Ungeziefer aller Art.
	(11) durch Pflanzen.
	(12) durch technische, mechanische, elektrische oder elektronische Defekte. Dies gilt nicht, wenn ein versichertes Ereignis gemäß dieser Zusatzbedingungen von außen auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt und zu dem Defekt geführt hat. Kann die...
	(13) die nicht die Gebrauchs- oder Funktionsfähigkeit der versicherten Sache beeinträchtigen, wie z. B. Kratzer, Schrammen, Lack- oder sonstige Schönheitsschäden.
	(14) für die Dritte als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag gesetzlich oder vertraglich haften.
	(15) durch allmähliche Einwirkung, zum Beispiel von Frost, Hitze, Temperatur- und Luftschwankungen, Lichteinflüsse, Feuchtigkeit, Trockenheit, Rost, Oxidation, Staub, Chemikalien, Strahlen, Gase etc.
	(16) durch Schimmel, Schwamm, Fäulnis, Pilzbefall oder Mikroorganismen.
	(17) durch Material-, Planungs-, Konstruktions- und Fabrikationsfehler.
	(18) durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit versicherter Sachen.
	(19) durch fehlerhafte Instandhaltung, Reinigung, Wartung, Bedienung, bestimmungswidrigen Gebrauch oder übermäßige Beanspruchung.
	(20) Herunterfallen, Umfallen in Folge von unmittelbarer menschlicher Einwirkung.
	(21) durch Baumaßnahmen, inkl. Renovierung und Restaurierung auf dem Versicherungsgrundstück.
	(22) durch Reparatur, Bearbeitung oder Verarbeitung.
	(23) durch Abnutzung, Alterung, Verschleiß oder Verfall.
	(24) durch Defekte oder Mängel, die vor Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten bekannt waren oder bekannt sein mussten.
	(25) durch Elementarereignisse gemäß Abschnitt A Ziff.5 VHB. Entsprechender Versicherungsschutz kann gegen eine Zusatzprämie beantragt werden.
	(26) durch Glasbruch und sonstige Schäden an Gläsern. Entsprechender Versicherungsschutz kann gegen einen Zusatzprämie beantragt werden.
	(27) durch Sturmflut oder Ausuferung der Nord- oder Ostsee.
	(28) durch alle Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets bzw. im Zusammenhang mit Cyberangriffen. Für Vermögensschäden beim Online-Banking gelten die Bestimmungen gemäß Ziffer 2.20 BBR.
	(29) durch Witterungseinflüsse an im Freien befindlichen Sachen.
	(30) durch magnetische Einwirkung, Computerviren, Softwarefehler/ Softwareupdates, Programmierungsfehler oder das Löschen oder Ändern oder fehlerhaftes Lesen/ Verarbeiten von Daten ohne gleichzeitige Zerstörung oder Beschädigung des Datenträgermaterials.
	(31) durch den Verlust von Daten.

	§ 3 Selbstbeteiligung je Versicherungsfall
	§ 4 Nicht versicherte Sachen
	§ 5 Versicherte und nicht versicherte Kosten
	§ 6 Beendigung des Versicherungsschutzes

	ADP2483.tmp
	1. Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse
	1.1. Versicherungsfall
	1.1.1. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
	1.1.2. Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat;
	1.1.3. Leitungswasser;
	1.1.4. Naturgefahren
	(1) Sturm, Hagel,
	(2) weitere Elementargefahren, soweit gegen Prämienzuschlag gesondert vereinbart und im Versicherungsschein aufgeführt,


	1.2. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
	1.2.1. Ausschluss Krieg
	1.2.2. Ausschluss Innere Unruhen
	1.2.3. Ausschluss Kernenergie


	2. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
	2.1. Versicherte Gefahren und Schäden
	2.1.1. Brand,
	2.1.2. Blitzschlag,
	2.1.3. Explosion, Implosion,
	2.1.4. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung

	2.2. Brand
	2.3. Blitzschlag
	2.4. Explosion
	2.5. Implosion
	2.6. Nicht versicherte Schäden
	2.6.1. ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;
	2.6.2. Sengschäden;
	2.6.3. Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen.


	3. Einbruchdiebstahl
	3.1. Versicherte Gefahren und Schäden
	3.1.1. Einbruchdiebstahl,
	3.1.2. Vandalismus nach einem Einbruch,
	3.1.3. Raub

	3.2. Einbruchdiebstahl
	3.2.1. in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssel, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge...
	3.2.2. in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe 3.2.1) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sac...
	3.2.3. aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;
	3.2.4. in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 3.4.1(1) oder Nr. 3.4.1(2) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;
	3.2.5. mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 3.4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;
	3.2.6. in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigen Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber ...

	3.3. Vandalismus nach einem Einbruch
	3.4. Raub
	3.4.1. Raub liegt vor, wenn
	(1) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden (einfac...
	(2) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versich...
	(3) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt ...

	3.4.2. Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.
	3.4.3. Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach 3.4.1 verü...

	3.5. Nicht versicherte Schäden

	4. Leitungswasser
	4.1. Bruchschäden
	4.1.1. frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren
	(1) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläuchen;
	(2) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;
	(3) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen

	4.1.2. frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:
	(1) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche;
	(2) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.


	4.2. Nässeschäden
	4.3. Nicht versicherte Schäden
	4.3.1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
	(1) Plansch- oder Reinigungswasser;
	(2) Schwamm;
	(3) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;
	(4) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;
	(5) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 4.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;
	(6) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage;
	(7) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen Behältnissen.

	4.3.2. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
	(1) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
	(2) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.



	5. Naturgefahren
	5.1. Versicherte Gefahren und Schäden
	5.1.1. Sturm, Hagel,
	5.1.2. Weitere Elementargefahren (nur sofern gesondert vereinbart)
	(1) Überschwemmung,
	(2) Rückstau,
	(3) Erdbeben,
	(4) Erdsenkung,
	(5) Erdrutsch,
	(6) Schneedruck,
	(7) Lawinen,
	(8) Vulkanausbruch


	5.2. Sturm, Hagel
	5.2.1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/Stunde).
	(1) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass
	(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

	5.2.2. Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.
	5.2.3. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen
	(1) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;
	(2) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;
	(3) als Folge eines Schadens nach 5.1.2(1) oder 5.1.2(2) an versicherten Sachen;
	(4) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;
	(5) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.


	5.3. Weitere Elementargefahren
	5.3.1. Überschwemmung
	(1) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;
	(2) Witterungsniederschläge;
	(3) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von 5.3.1 (1) oder 5.3.1 (2)

	5.3.2. Rückstau
	5.3.3. Erdbeben
	(1) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat,
	(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

	5.3.4. Erdsenkung
	5.3.5. Erdrutsch
	5.3.6. Schneedruck
	5.3.7. Lawinen
	5.3.8. Vulkanausbruch

	5.4. Nicht versicherte Schäden
	5.4.1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
	(1) Sturmflut;
	(2) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch eine der versicherten Naturgefahren (siehe Nr. 5.1.1) entstanden sind und ei...
	(3) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe Nr. 5.3.1(3);
	(4) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt nicht für Erdbeben;
	(5) Trockenheit oder Austrocknung.

	5.4.2. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
	(1) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
	(2) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach Nr. 5.1 versichert sind jedoch auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, Antennenanlagen und Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzt...


	5.5. Selbstbehalt
	5.6. Wartezeit

	6. Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
	6.1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
	6.2. Definitionen
	6.2.1. Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.
	6.2.2. Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A 13).
	6.2.3. Ferner gehören zum Hausrat
	(1) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbaumöbel und Einbauküchen), die der Versicherungsnehmer als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Verein...
	(2) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind;
	(3) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versicherten Wohnung gemäß Nr. 6.1 dienen und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt;
	(4) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 6.4.5);
	(5) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Modell- und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind;
	(6) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte;
	(7) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen;
	(8) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich dem Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handelswaren und Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen;
	(9) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen (nach Nr. 6.3.1) gehalten werden (z. B. Fische, Katzen, Vögel).


	6.3. Versicherungsort
	6.3.1. diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person privat genutzten Flächen eines Gebäu...
	6.3.2. Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich...
	6.3.3. darüber hinaus privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der Nähe des Versicherungsortes befinden.

	6.4. Nicht versicherte Sachen; Daten und Programme
	6.4.1. Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 6.2.3(1) genannt;
	6.4.2. vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Gefahr trägt.
	6.4.3. Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 6.2.3(5) genannt;
	6.4.4. Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter. Nr. 6.2.3(5) bis Nr. 6.2.3(7) genannt;
	6.4.5. Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen;
	6.4.6. Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag versichert sind (z. B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen).


	7. Außenversicherung
	7.1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung
	7.2. Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder Ausbildung
	7.3. Einbruchdiebstahl
	7.4. Raub
	7.5. Naturgefahren
	7.6. Entschädigungsgrenzen
	7.6.1. Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 20 Prozent der Versicherungssumme, höchstens auf EUR 12.500, begrenzt.
	7.6.2. Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A 13.2).


	8. Versicherte Kosten
	8.1. Versicherte Kosten
	8.1.1. Aufräumungskosten
	8.1.2. Bewegungs- und Schutzkosten
	8.1.3. Hotelkosten
	8.1.4. Transport- und Lagerkosten
	8.1.5. Schlossänderungskosten
	8.1.6. Bewachungskosten
	8.1.7. Reparaturkosten für Gebäudeschäden
	8.1.8. Reparaturkosten für Nässeschäden
	8.1.9. Kosten für provisorische Maßnahmen


	9. Versicherungswert, Versicherungssumme
	9.1. Versicherungswert
	9.1.1. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).
	9.1.2. Für Kunstgegenstände (siehe Abschnitt A 13.1.1(4) und Antiquitäten (siehe Abschnitt A 13.1.1(5)) ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte.
	9.1.3. Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).
	9.1.4. Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe Abschnitt A 13.2) ist, werden bei der Ermittlung des Versicherungswertes höchstens diese Beträge berücksichtigt.

	9.2. Versicherungssumme
	9.2.1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
	9.2.2. Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent.

	9.3. Unterversicherungsverzicht
	(1) bei Eintritt des Versicherungsfalles die Wohnfläche der im Versicherungsschein genannten Wohnfläche entspricht und
	(2) die vereinbarte Versicherungssumme den vom Versicherer für die Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichtes vorgegebenen Betrag pro Quadratmeter Wohnfläche, multipliziert mit der im Versicherungsschein genannten Wohnfläche, nicht unterschreitet...
	(3) nicht ein weiterer Hausratversicherungsvertrag für denselben Versicherungsort ohne Unterversicherungsverzicht besteht.

	9.4. Anpassung von Versicherungssumme und Prämie
	9.4.1. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Entwicklung der Verbraucherpreise an. Er verändert hierzu die Versicherungssumme.
	Für die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten Güter” verwendet. Dieser ist Bestandteil des Verbraucherpreisindexes für Deutschland (VPI). Maßgebend ist d...
	Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Index im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat.
	Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma berücksichtigt.
	Die neue Versicherungssumme verändert sich jeweils mit Beginn einer jeden Versicherungsperiode. Sie wird auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Der Versicherer gibt dem Versicherungsnehmer die neue Versicherungssumme bekannt.
	Wird bei Verträgen, die im Rahmen der Janitos Annahmerichtlinien zur Hausratversicherung abgeschlossen wurden, durch die Anpassung eine Versicherungssumme von 350.000 Euro erreicht, stellt dieser Wert die Maximalversicherungssumme dar und es erfolgt k...
	Wird bei Verträgen, die außerhalb der Janitos Annahmerichtlinien im Rahmen einer individuellen Prüfung mit einer Versicherungssumme von über 350.000 Euro abgeschlossen wurden, durch die Anpassung eine Versicherungssumme von 500.000 Euro erreicht, stel...
	9.4.2. Aus der neuen Versicherungssumme ergibt sich eine neue Prämie.
	9.4.3. Der Versicherungsnehmer kann der Anpassung der Versicherungssumme durch Erklärung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widersprechen. Dies muss innerhalb eines Monats geschehen, nachdem ihm die Mitteilung über die neue Versicherungssu...


	10. Anpassung der Prämie
	10.1. Grundsatz
	10.2. Prämienanpassung
	10.2.1. In Ergänzung zu Abschnitt A 10.1 ist der Versicherer berechtigt, mindestens einmal im Kalenderjahr bei bestehenden Verträgen zu prüfen, ob die Prämiensätze beibehalten werden können oder ob eine Anpassung (Erhöhung oder Absenkung) vorgenommen ...
	Zweck der Prüfung ist es, durch eine Neukalkulation der Prämiensätze eine dauerhafte Erfüllbarkeit unserer Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen sicherzustellen.
	Dabei wendet der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an.
	Die Neukalkulation berücksichtigt neben der der bisherigen Schadenentwicklung auch die voraussichtliche künftige Entwicklung des Schadenbedarfs. Der Versicherer ist berechtigt, Veränderungen der seit der letzten Festsetzung der Prämien tatsächlich ein...
	Als Datengrundlage für die Kalkulation kommen unternehmenseigene und unternehmensübergreifende Daten in Betracht; unternehmensübergreifende Daten werden u.a. vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bzw. vom Bundesaufsichtsamt für Finan...
	Sind Teile des Gesamtbestands aller versicherten Risiken nach objektiven risikobezogenen Kriterien voneinander abgrenzbar, kann die Ermittlung des Anpassungsbedarfs durch eine gesondert zu kalkulierende Zusammenfassung erfolgen, welche mathematisch-st...
	10.2.2. Sofern die Neukalkulation nach Nr. 10.2.1 eine Veränderung des Prämiensatzes ergibt, ist der Versicherer berechtigt und im Fall einer sich aus der Neukalkulation ergebenden Prämiensatzreduzierung verpflichtet, den Prämiensatz für die bestehend...
	Beträgt die Erhöhung oder Verminderung des Prämiensatzes weniger als drei Prozent, besteht kein Anpassungsrecht und auch keine Anpassungsverpflichtung. Sieht der Versicherer von einer Prämiensatzerhöhung ab, kann die festgestellte Abweichung jedoch be...
	Der neue Prämiensatz darf nicht höher sein als der Prämiensatz für den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschäft (bei gleichen risikotechnischen Voraussetzungen).
	10.2.3. Erhöht der Versicherer auf Grund des vereinbarten Anpassungsrechts die Prämie, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der Prämienerhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpun...


	11. Wohnungswechsel
	11.1. Umzug in eine neue Wohnung
	11.2. Mehrere Wohnungen
	11.3. Umzug ins Ausland
	11.4. Anzeige der neuen Wohnung
	11.4.1. Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Umzugs dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen.
	11.4.2. Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so ist dem Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind (siehe Modul Gefahrerhöhung).
	11.4.3. Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.

	11.5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
	11.5.1. Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
	11.5.2. Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu ...
	11.5.3. Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer die Prämie nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.

	11.6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
	11.6.1. Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe Abschnitt A 6.3) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers...
	11.6.2. Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe Modul Versicherungsort) die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehen...
	11.6.3. Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt 11.6.2 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

	11.7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

	12. Entschädigungsberechnung, Unterversicherung
	12.1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
	12.1.1. zerstörten oder abhandengekommenen Sachen der Versicherungswert (siehe Abschnitt A 9.1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A 1);
	12.1.2. beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe Abschnitt A 9.1) bei Eintritt des ...

	12.2. Restwerte
	12.3. Mehrwertsteuer
	12.4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung
	12.5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
	12.6. Versicherte Kosten

	13. Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke
	13.1. Definitionen
	13.1.1. Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt A 6.2.2) sind
	(1) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Chipkarte);
	(2) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
	(3) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin;
	(4) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in 13.1.1 (3) genannte Sachen aus Silber;
	(5) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.

	13.1.2. Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 13.2.2 sind Sicherheitsbehältnisse, die
	(1) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind und
	(2) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht von 200 kg aufweisen oder bei geringerem Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers fachmännisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sind (Einmauerschrank).


	13.2. Entschädigungsgrenzen
	13.2.1. Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je Versicherungsfall 20 Prozent der Versicherungssumme, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
	13.2.2. Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe Nr. 13.1.2) befunden haben, ist die Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt auf
	(1) EUR 1.000 für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt, höchstens auf den vereinbarten Betrag;
	(2) EUR 2.500 insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, höchstens auf den vereinbarten Betrag;
	(3) EUR 20.000 insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin, höchstens auf den vereinbarten Betrag.



	14. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
	14.1. Fälligkeit der Entschädigung
	14.2. Verzinsung
	14.2.1. Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
	14.2.2. Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
	14.2.3. Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

	14.3. Hemmung
	14.4. Aufschiebung der Zahlung
	14.4.1. Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
	14.4.2. ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.


	15. Sachverständigenverfahren
	15.1. Feststellung der Schadenhöhe
	15.2. Weitere Feststellungen
	15.3. Verfahren vor Feststellung
	15.3.1. Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform (z. B. E-Ma...
	15.3.2. Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist ...
	15.3.3. Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 15.3.2 gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sac...
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	18.3.2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die...
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	(1) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pflegeeinrichtung;
	(2) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.

	2.6.2. Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers...
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	4.1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
	4.2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
	4.3. Leistungsfreiheit des Versicherers

	5. Folgeprämie
	5.1. Fälligkeit
	5.1.1. Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.
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	5.3.1. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang d...
	5.3.2. Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer...
	5.3.3. Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
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	7.1.1. Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.
	7.1.2. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfal...

	7.2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
	7.2.1. Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der...
	7.2.2. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat, nicht angezeigt h...
	7.2.3. Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.
	7.2.4. Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein ande...


	8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
	8.1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
	8.1.1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
	(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
	(2) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

	8.1.2. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verle...

	8.2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
	8.2.1. Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
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	(3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
	(4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermes...
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	(7) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch F...
	(8) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung ü...
	(9) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;
	(10) für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhandengekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkund...

	8.2.2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 8.2.1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

	8.3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	8.3.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 8.1 oder 8.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistu...
	8.3.2. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi...
	8.3.3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonde...


	9. Gefahrerhöhung
	9.1. Begriff der Gefahrerhöhung
	9.1.1. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unger...
	9.1.2. Eine Gefahrerhöhung gemäß A 17 kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
	9.1.3. Eine Gefahrerhöhung nach 9.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

	9.2. Pflichten des Versicherungsnehmers
	9.2.1. Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
	9.2.2. Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
	9.2.3. Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

	9.3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
	9.3.1. Kündigungsrecht
	9.3.2. Vertragsänderung

	9.4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
	9.5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
	9.5.1. Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 9.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pfli...
	9.5.2. Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 9.2.2 und Nr. 9.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn...
	9.5.3. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
	(1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
	(2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
	(3) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.



	10. Überversicherung
	10.1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung ...
	10.2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den ...

	11. Mehrere Versicherer
	11.1. Anzeigepflicht
	11.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	11.3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
	11.3.1. Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer oh...
	11.3.2. Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entst...
	11.3.3. Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

	11.4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
	11.4.1. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi...
	11.4.2. Die Regelungen nach 11.4.1 sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver...
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	12.3. Kenntnis und Verhalten
	12.3.1. Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen...
	12.3.2. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
	12.3.3. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.


	13. Aufwendungsersatz
	13.1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
	13.1.1. Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
	13.1.2. Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer n...
	13.1.3. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 13.1.1 und 13.1.2 entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
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	14. Übergang von Ersatzansprüchen
	14.1. Übergang von Ersatzansprüchen
	14.2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

	15. Kündigung nach dem Versicherungsfall
	15.1. Kündigungsrecht
	15.2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
	15.3. Kündigung durch Versicherer

	16. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
	16.1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
	16.1.1. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
	16.1.2. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

	16.2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

	17. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
	17.1. Form
	17.2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
	17.3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

	18. Vollmacht des Versicherungsvertreters
	18.1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
	18.1.1. den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
	18.1.2. ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;
	18.1.3. Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

	18.2. Erklärungen des Versicherers
	18.3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

	19. Repräsentanten
	20. Verjährung
	21. Zuständiges Gericht
	21.1. Klagen gegen den Versicherer
	21.2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

	22. Anzuwendendes Recht
	23. Sanktionsklausel

	ADPF523.tmp
	1. Sturm / Hagel
	1.1. Sturm- und Hagelschäden außerhalb von Gebäuden
	1.2. Sturm- und Hagelschäden innerhalb von Gebäuden

	2. Diebstahl / Einbruchdiebstahl
	2.1. Diebstahl und böswillige Beschädigung von Wäsche und Bekleidung auf dem Grundstück des Versicherungsortes
	2.2. Diebstahl und böswillige Beschädigung auf dem Grundstück des Versicherungsortes sowie für Wäsche und Bekleidung auf Urlaubsreisen
	2.2.1. Versicherte Sachen auf dem Grundstück des Versicherungsortes
	2.2.2. Markisen, Antennenanlagen und Überwachungsanlagen auf dem Grundstück des Versicherungsortes
	2.2.3. Versicherten Sachen aus Gemeinschaftsräumen auf dem Grundstück des Versicherungsortes
	2.2.4 Wäsche und Bekleidung während einer Urlaubsreise

	2.3.  Diebstahl von Fahrradanhängern, Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und Gehhilfen
	2.4. Diebstahl von Sachen in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Pflege-/Altenheimen und Praxisräumen
	2.5. Diebstahl am Arbeitsplatz
	2.6. Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch nach Einbruchdiebstahl oder Raub
	2.7. Telefonmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl – Festnetz und Mobil
	2.8. Diebstahl aus verschlossenen Behältnissen (außerhalb oder außen an Gebäuden)
	2.9. Diebstahl aus verschlossenen Kfz, Anhängern, Kfz–Dachboxen sowie Wasserfahrzeugen
	2.10. Einbruch in angrenzende, nicht versicherte Räumlichkeiten
	2.11. Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen, Schlafwagenabteilen
	2.12. Erpressung (räuberische Erpressung)
	2.13. Beraubung von Personen, die mit der Betreuung versicherter Sachen beauftragt sind
	2.14. Trickdiebstahl in versicherten Räumlichkeiten
	2.15. Trick- und Taschendiebstahl außerhalb des Versicherungsorts
	2.16. Diebstahl durch Hausangestellte
	2.17. Diebstahl bzw. Abhandenkommen von Urlaubsgepäck
	2.18. Diebstahl von Bekleidung aus Umkleidekabinen von Sportstätten
	2.19. Diebstahl von Kleinvieh, Futter- und Streuvorräten
	2.20. Vermögensschäden beim Online-Banking
	2.21. Vandalismus bei Einschleichen
	2.22. Vandalismus bei Raub

	3. Leitungswasser
	3.1. Erweiterung Nässeschäden
	3.2. Austritt flüssiger oder gasförmiger Stoffe aus innen liegenden Regenfallrohren, Lüftungs- und Gasrohren
	3.3. Wasser- und Gasverlust infolge Rohrbruchs und Vandalismus
	3.4. Regen- und Schmelzwasser
	3.5. Plansch- und Reinigungswasser

	4. Feuer
	4.1. Schmor- und Sengschäden
	4.2. Schäden durch Rauch und Ruß
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	Dies gilt nicht, wenn die Wohnung nur für sehr kurze Zeit verlassen wird (z. B. Gang zum Briefkasten oder Mülleimer).
	(2) Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und vereinbarten Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.
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	1. Versicherte Gefahr; Versicherungsfall
	1.1. Versicherungsfall
	1.2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
	1.2.1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
	(1) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, Kratzer, Muschelausbrüche);
	(2) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen.

	1.2.2. Nicht versichert sind Schäden, die durch
	(1) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
	(2) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat;
	(3) Sturm, Hagel;
	(4) Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch
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	2.1. Ausschluss Krieg
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	2.3. Ausschluss Kernenergie

	3. Versicherte und nicht versicherte Sachen
	3.1. Versicherte Sachen
	3.1.1. fertig eingesetzten oder montierten Glasscheiben,
	3.1.2. Platten und Spiegel aus Glas,
	3.1.3. künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel.
	Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

	3.2. Zusätzlich versicherbar
	3.2.1. Scheiben und Platten aus Kunststoff;
	3.2.2. Platten aus Glaskeramik;
	3.2.3. Glasbausteine und Profilbaugläser;
	3.2.4. Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;
	3.2.5. Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen;
	3.2.6. sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

	3.3. Nicht versicherte Sachen
	3.3.1. optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspiegel;
	3.3.2. Photovoltaikanlagen;
	3.3.3. Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind;
	3.3.4. Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten und Monitoren, Displays von Tablets und Smartphones).


	4. Versicherte Kosten
	4.1. Versicherte Kosten
	4.1.1. das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen);
	4.1.2. das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).

	4.2. Zusätzlich versicherbar
	4.2.1. zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten);
	4.2.2. die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe Abschnitt A 3);
	4.2.3. das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.);
	4.2.4. die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.


	5. Versicherungsort
	6. Anpassung der Versicherung
	6.1. Anpassung des Versicherungsumfangs
	6.2. Anpassung der Prämie
	6.3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers

	7. Entschädigung
	7.1. Entschädigung als Sachleistung
	7.1.1. Sachleistung
	(1) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu der er den Auftrag erteilt.
	(2) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des Versicherers die zerstörten oder beschädigte Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe Abschnitt A 3) an den Schadenort geliefert und wieder eingesetzt werden.
	(3) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind. Dies...
	(4) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteil...

	7.1.2. Abweichende Entschädigungsleistung
	(1) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versicherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nummer 1 (Abschnitt 7.1.) beschriebenen Leistungsumfang entspricht.
	(2) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.
	(3) Wird Unterversicherung nach Nr. 7.1.5 festgestellt, leistet der Versicherer ausschließlich in Geld.
	(4) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

	7.1.3. Notverglasung / Notverschalung
	7.1.4. Kosten
	(1) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt A 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles.
	(2) Kürzungen nach Nr. 7.1.2(4) gelten entsprechend für die versicherten Kosten.

	7.1.5. Unterversicherung

	7.2. Entschädigung als Geldleistung
	7.2.1. Geldleistung
	(1) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung.
	(2) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung der zerstörten oder beschädigten Sachen, deren Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte (siehe Abschnitt A 3), die Lieferung an den Schadenort sowie die Montage in ortsüblicher Höhe ers...
	(3) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind, werden nur so weit vereinbart und in verei...
	(4) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen.
	(5) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

	7.2.2. Notverglasung / Notverschalung
	7.2.3. Kosten
	(1) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt A 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles.
	(2) Kürzungen nach Nr. 7.2.1(5) gelten entsprechend für die versicherten Kosten.

	7.2.4. Unterversicherung
	7.2.5. Restwerte


	8. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung
	8.1. Fälligkeit der Entschädigung
	8.2. Verzinsung
	8.2.1. Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
	8.2.2. Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt(e) unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
	8.2.3. Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

	8.3. Hemmung
	8.4. Aufschiebung der Zahlung
	8.4.1. Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
	8.4.2. ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.


	9. Wohnungswechsel
	9.1. Umzug in eine neue Wohnung
	9.2. Mehrere Wohnungen
	9.3. Umzug ins Ausland
	9.4. Anzeige der neuen Wohnung
	9.4.1. Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für die Prämienberechnung erforderlichen Umstände anzuzeigen.
	9.4.2. Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.

	9.5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
	9.5.1. Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
	9.5.2. Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu e...
	9.5.3. Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer die Prämie nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.

	9.6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
	9.6.1. Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe Abschnitt A 5) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers un...
	9.6.2. Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe Abschnitt A 5) die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegat...
	9.6.3. Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt 9.6.2 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

	9.7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

	10. Besondere gefahrerhöhende Umstände
	10.1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
	10.1.1. die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;
	10.1.2. der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;
	10.1.3. das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
	10.1.4. im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird;
	10.1.5. Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist.

	10.2. Folgen einer Gefahrerhöhung
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	1.2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	1.2.1. Vertragsänderung
	1.2.2. Rücktritt und Leistungsfreiheit
	1.2.3. Kündigung
	1.2.4. Ausschluss von Rechten des Versicherers
	1.2.5. Anfechtung

	1.3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
	1.4. Rechtsfolgenhinweis
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	1.6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
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	2.1. Beginn des Versicherungsschutzes
	2.2. Dauer
	2.3. Stillschweigende Verlängerung
	2.4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
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	2.6. Wegfall des versicherten Interesses

	3. Prämien, Versicherungsperiode
	4. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
	4.1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
	4.2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
	4.3. Leistungsfreiheit des Versicherers

	5. Folgeprämie
	5.1. Fälligkeit
	5.1.1. Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.
	5.1.2. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

	5.2. Schadenersatz bei Verzug
	5.3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
	5.3.1. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang de...
	5.3.2. Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer...
	5.3.3. Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

	5.4. Zahlung der Prämie nach Kündigung

	6. Lastschriftverfahren
	6.1. Pflichten des Versicherungsnehmers
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	7. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	7.1. Allgemeiner Grundsatz
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	(6) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch F...
	(7) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung ü...
	(8) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;
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	9.5.3. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
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